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Vorwort

Die Resozialisierung von Straffälligen, also Bemühungen, sie zu befähigen, 
„künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen“, ist 
das zentrale Ziel von Straf- und Maßregelvollzug sowie von ambulanten 
Maßnahmen der Straffälligenhilfe. Dabei handelt es sich im Idealfall um 
maßgeschneiderte, d. h. auf die jeweils konkreten Probleme und Bedürfnisse 
der Straffälligen abgestimmte Schritte und Handlungen. Wegen dieses 
Anspruchs auf individualisierte Hilfen sollte es neben Standardprogrammen, 
die für eine Vielzahl von Personen geeignet und notwendig sind, stets auch 
spezielle Angebote geben, die lediglich für einen vergleichsweise kleinen Teil 
von Betroffenen angezeigt sind.
Diese Gruppe der „Straffälligen mit besonderen Bedürfnissen“, die in der eng-
lischsprachigen Literatur als „special needs offenders“ bezeichnet werden, 
sowie die damit verbundenen Aufgaben und Fragestellungen standen im Mit-
telpunkt einer Fachtagung der KrimZ im Oktober 2013, deren Ergebnisse der 
vorliegende Band dokumentiert. Dabei wird aus der Perspektive unterschied-
licher Expertinnen und Experten ein Einblick gegeben in zentrale Problem-
bereiche des Tagungsthemas und es werden verschiedene Konzepte und 
Lösungsansätze vorgestellt.
Wie üblich können in diesem Dokumentationsband lediglich einige Haupt-
fragen der Veranstaltung ausführlicher zur Sprache kommen. Für vertiefende 
Informationen bieten jedoch die Literaturverzeichnisse der einzelnen Kapitel 
sowie eine im Anhang befindliche umfangreiche Auswahlbibliographie von 
Elisabeth Herrmann, KrimZ, reichhaltiges Material für weiterführende Infor-
mationen.
Zum Inhalt: Nach den Grußworten der (damaligen) Bundesjustizministerin 
Leutheusser-Schnarrenberger und des Hessischen Ministeriums der Justiz, für 
Integration und Europa erörtern Marcel Gueridon und Erich Marks (Celle und 
Hannover) überblicksartig die Bedürfnisse von Straftätern sowie das „Für und 
Wider eines bedürfnisorientierten Umgangs mit Straftätern“. Aus der Sicht 
eines forensischen Psychiaters erläutert anschließend Hans-Ludwig Kröber 
(Berlin) Fragen einer angemessenen Behandlung von Straffälligen unter dem 
Titel „Insassen-Bedürfnisse und Therapie-Bedarf4.
Über ein an der Van der Hoeven Klinik durchgeführtes „Behandlungspro-
gramm für Patienten mit hoher Psychopathieausprägung“, also für Personen, 
deren Behandlungschancen meist als sehr gering eingestuft werden, berichtet 
Uta Kröger (Utrecht, Niederlande). Es folgt ein Beitrag des Psychologischen
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Psychotherapeuten Oliver Kliesch (Riedstadt/Eltville) über „Besonderheiten 
der deliktpräventiven Psychotherapie mit Sexualstraftätem“, wobei der Autor 
seine allgemeinen Ausführungen durch ein Fallbeispiel anschaulich erläutert. 
Auch diese Tätergruppe bedeutet wegen ihrer heterogenen Zusammensetzung 
und verschiedener deliktspezifischer Besonderheiten eine besondere Heraus-
forderung für Behandlung, Straffälligenhilfe und Opferschutz.
Frauen bilden im Straf- und Maßregelvollzug lediglich einen kleinen Anteil 
von etwa 5 % der Einsitzenden, stellen aber schon wegen der zumeist auf 
männliche Inhaftierte zugeschnittenen Behandlungsprogramme eine Gruppe 
mit „besonderen Bedürfnissen“ dar. Anhand einer empirischen Untersuchung 
vor dem Hintergrund der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze zeigt Rita 
Haverkamp (Tübingen) Praxis und Besonderheiten des Frauenvollzuges in 
Deutschland auf.
Über „Alte Menschen im Straf- und Maßregelvollzug“ und deren spezielle 
Bedürfnisse informiert eine von Barbara Baumeister und Samuel Keller (Dü-
bendorf, Schweiz) durchgeführte empirische Studie. Thematisch verwandt 
schließt sich ein Beitrag über den „Tod im Knast“ an, den uns der Gefängnis-
arzt und „Tatort“-Schauspieler Joe Bausch (Werl) als Zweitabdruck aus sei-
nem 2012 erschienenen Buch „Knast“ (Ullstein-Verlag, Berlin) zur Verfü-
gung gestellt hat.
Der Herausgeber dankt allen Referentinnen und Referenten der Tagung für die 
Überlassung der Schriftfassungen ihrer Beiträge, dem Bundesjustizministeri-
um und dem Hessischen Justizministerium für die wohlwollenden Grußworte; 
den übrigen Tagungsteilnehmern danke ich für ihre zahlreichen Diskussions-
bemerkungen und Anregungen. Nicht zuletzt gilt mein Dank allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der KrimZ, die durch ihre aktive Tätigkeit bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Fachtagung wesentlich zu deren Erfolg 
beigetragen haben. Die gründliche Erstellung der Druckvorlage des vorlie-
genden Dokumentationsbandes, einschließlich der erforderlichen Anpassung 
aller Tabellen und Abbildungen, war wie üblich in den Händen von Frau 
Gabriele Adler, der ich erneut zu besonderem Dank verpflichtet bin.

Wiesbaden, im Oktober 2014 Rudolf Egg
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Grußwort
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

Bundesministerin der Justiz

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Egg, 
sehr geehrter Herr Professor Dr. Dessecker, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Kriminologische Zentralstelle nimmt seit vielen Jahren 
tion zwischen kriminologischer Wissenschaft und Strafrechtspraxis ein. Sie 
sorgt für die Übertragung kriminologischer Erkenntnisse in die administrative, 
legislative und justizielle Praxis. Mit ihrer Arbeit leistet sie einen wertvollen 
Beitrag dazu, die Qualität im Justizvollzug zu steigern.
Ganz dieser Tradition verpflichtet ist das heutige Tagungsthema „Straffällige 
mit besonderen Bedürfnissen“. Hier ist die Strafvollzugspraxis -  vielleicht 
mehr als bei jedem anderen Thema -  auf Erkenntnisse aus der kriminologi-
schen Wissenschaft angewiesen. Die Resozialisierung und Heilung von Straf-
fälligen mit besonderen Bedürfnissen ist eine besonders anspruchsvolle Auf-
gabe des Straf- und Maßregelvollzugs. Sie erfordert individuelle Behand-
lungskonzepte, die wissenschaftlich begleitet werden müssen, um ihre volle 
Wirksamkeit zu entfalten. Nur, wenn die persönlichen und sozialen Probleme 
eines inhaftierten Menschen durch solche Konzepte aufgearbeitet werden, 
wird er in die Lage versetzt, sich zukünftig an die gesellschaftlichen Regeln 
und Gesetze zu halten. Nur so wird er angemessen darauf vorbereitet, Ver-
antwortung für sich selbst und für andere zu übernehmen, und auch nur so 
wird der Gesellschaft gedient und die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
geschützt. Ein wissenschaftlich fundierter BehandlungsVollzug dient daher 
nicht nur dem inhaftierten Menschen, sondern der Freiheit aller in der Gesell-
schaft.
Das geltende Recht trägt diesem Gedanken durch den Differenzierungsgrund-
satz Rechnung. Nach dem Strafvollzugsgesetz muss der Vollzug in verschie-
denen Anstalten oder Abteilungen erfolgen. Diese müssen gewährleisten, dass 
die Behandlung auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gefangenen abge-



10 Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

stimmt werden kann. Für die Sozialtherapie besteht die Verpflichtung, 
bestimmte Gefangene in eine sozialtherapeutische Anstalt zu verlegen. Nach 
den Maßregelvollzugsgesetzen der Länder muss auch hier eine Bestands-
aufnahme der persönlichen Verhältnisse der Untergebrachten erfolgen. Per-
sönlichkeit, Alter, Entwicklungsstand, Lebensverhältnisse und Gefährlichkeit 
für die Allgemeinheit müssen dabei berücksichtigt werden. Sie bilden die 
Grundlage für einen Behandlungsplan, mit dessen Hilfe die Gesundheit der 
Untergebrachten verbessert oder sogar wiederhergestellt werden kann.
Die gesetzlichen Regelungen werfen in der Praxis aber die Frage auf, wie sie 
am besten umzusetzen sind. Therapiebedürftigkeit und Therapiefähigkeit, aber 
auch geeignete Therapiearten müssen bestimmt werden. Bei Gefangenen und 
Untergebrachten, die unter schweren seelischen Erkrankungen leiden und von 
denen auch eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, ist ein ständiger Aus-
tausch mit der Wissenschaft daher unverzichtbar. Für die Bestimmung, wann 
eine sogenannte Psychopathie vorliegt und ob derartige Erkrankungen behan-
delbar sind, ist die Vollzugspraxis darauf angewiesen, intramurale Behand-
lungserfahrungen sorgfältig zu sammeln, zu dokumentieren und auszuwerten.
An dieser Stelle möchte ich deshalb Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Egg, 
ausdrücklich dafür danken, dass Sie sich dieser wichtigen Fragen bei dieser 
Tagung angenommen haben.
Danken möchte ich Ihnen aber auch, dass Sie bei Ihrer Tagung ein weiteres 
Thema ansprechen, bei dem der Differenzierungsgrundsatz ebenfalls eine 
große Rolle spielt: die Behandlung von Frauen im Strafvollzug. Frauen stellen 
nur einen kleinen Teil der Gefängnispopulation und verbüßen meist deutlich 
kürzere Haftstrafen als männliche Gefangene. Der Strafvollzug ist daher vor-
rangig auf die Behandlung von Männern ausgerichtet.
Frauen haben aber besondere Bedürfnisse, denen der Strafvollzug Rechnung 
tragen muss. Sie leiden psychisch oft mehr unter der Trennung von Partner 
und Kindern und haben andere physische Bedürfnisse als Männer. Mit diesen 
Fragen sollten wir uns eingehender beschäftigen. Vor allem sollten wir nach 
Möglichkeiten suchen, um die Familienbeziehungen besser erhalten zu kön-
nen. Frauen hinter Gittern sollten das Gefühl haben, mit ihren seelischen, 
gesundheitlichen und sonstigen Bedürfnissen und Nöten nicht allein gelassen, 
sondern unterstützt zu werden. Dies muss auch Bildungs- und Therapieange-
bote und Aspekte der beruflichen Wiedereingliederung einschließen, um eine 
Ausgrenzung nach der Haftentlassung zu vermeiden. Ich freue mich, dass Sie 
mit dieser Tagung diese Fragen aufgegriffen haben, um die Erkenntnisse zu 
diesem Bereich zu verbessern.



Grußwort 11

Auch die Gruppe der älteren Inhaftierten stellt den Straf- und Maßregelvoll-
zug vor besondere Herausforderungen, wenn auch in anderer Hinsicht. Der 
demografische Wandel hat dazu geführt, dass die Phase des Alters sich ver-
längert hat. Es ist aber auch zu beobachten, dass mehr ältere Menschen als 
früher Straftaten begehen und auch mehr ältere Menschen inhaftiert werden. 
Diese Entwicklung, die übrigens auch in anderen Ländern, wie z. B. Japan, zu 
beobachten ist, schafft für den Strafvollzug ganz neue Probleme. Dies gilt 
auch zunehmend für Langzeitinhaftierte und Sicherungsverwahrte, die in Haft 
alt werden.
Die Herausforderungen an Vollzugsgestaltung und Vollzugsziele sind zahl-
reich. Es stellt sich etwa die grundsätzliche Frage nach einer altersgerechten 
Resozialisierung. Ältere Menschen können im Gegensatz zu jüngeren nicht 
mehr in den Arbeitsmarkt integriert werden. Der Strafvollzug muss daher 
nicht mehr auf Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, sondern vor allem 
auf ein würdiges Alter und soziale Teilhabe jenseits von Erwerbstätigkeit 
abzielen.
Medizinische Versorgung und ambulante Betreuung der älteren Gefangenen 
sind ebenfalls wesentliche und kostenträchtige Herausforderungen. Der Ge-
brauch von Alkohol und Drogen, mangelnde medizinische Versorgung, Armut 
und raue Verhältnisse in der Haft bringen es mit sich, dass das tatsächliche 
Lebensalter von Gefangenen oft höher ist als ihr kalendarisches Alter. Ältere 
Menschen benötigen deshalb eine andere medizinische Versorgung im Voll-
zug als jüngere Gefangene. Sie haben auch ein erhöhtes Risiko, pflegebedürf-
tig zu werden. Damit stellt sich die Frage nach baulichen und strukturellen 
Bedingungen, die älteren Gefangenen gerecht werden. In jedem Fall wird der 
Strafvollzug auf das veränderte Altersgefüge der Gefangenen reagieren müs-
sen. Ob ältere Gefangene zentral inhaftiert werden sollten, ob es spezielle 
Abteilungen in Vollzugsanstalten für sie geben sollte, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind -  alle diese Fragen müssen sachlich diskutiert und wissen-
schaftlich begleitet werden.
Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Egg, gebührt besonderer Dank dafür, dass 
Sie hierfür durch Ihre Themenauswahl einen Grundstein gelegt haben.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit. Ich bin mir sicher, dass die Tagung allen Teilnehmern neue 
und wichtige Anregungen für die Vollzugspraxis geben wird und wünsche 
Ihnen allen einen interessanten Erfahrungsaustausch.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB 
Bundesministerin der Justiz



Grußwort
Helmut Fünfsinn

Hessisches Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Professor Egg, 
sehr geehrter Herr Professor Dessecker,

anlässlich der Fachtagung „Straffällige mit besonderen Bedürfnissen“ heiße 
ich Sie im Namen von Herrn Minister Hahn -  der gerne heute selbst gekom-
men wäre, aber leider verhindert ist -  in Wiesbaden herzlich willkommen.
Das Augenmerk auf Straffällige mit besonderen Bedürfnissen scheint mir 
-  trotz der erheblichen praktischen Relevanz dieses Themas -  in der inter-
disziplinären Diskussion bisher etwas zu kurz gekommen zu sein.
Umso mehr freut es mich, dass sich dies nunmehr zu ändern scheint.
Das Bedürfnis von Wissenschaft und Praxis nach einem Wissens- und Mei-
nungsaustausch auf diesem Gebiet ist offensichtlich groß, wie die Vielzahl der 
anwesenden Professionen zeigt.
Hier zeigt sich wieder einmal, dass es einer Institution wie der KrimZ bedarf, 
um eine interdisziplinäre Diskussion über die praxisrelevanten Themen in 
Gang und so die kriminalpolitische Diskussion weiter voran zu bringen.
Lassen Sie mich auch an dieser Stelle noch einmal sagen, dass wir in Hessen 
daher besonders stolz darauf sind, dass die KrimZ ihren Sitz in Wiesbaden 
hat.

Einführung ins Tagungsthema aus Sicht des Vollzugs
Lassen Sie uns nun zu dem eigentlichen Tagungsthema kommen.
Bei dem Tagungsthema „Straffällige mit besonderen Bedürfnissen“ denkt man 
zunächst nur an den Bereich des Strafvollzugs.



Hier sind auch tatsächlich die besonderen Bedürfnisse der Gefangenen zu-
nächst besonders virulent.
Der hessische Strafvollzug reagiert darauf mit speziellen Programmen für die 
jeweiligen Bedürfnisse.
Zum Beispiel wird älteren Gefangenen, d. h. solchen ab 55 Jahren, in der JVA 
Schwalmstadt ein auf entwicklungspsychologischen Erkenntnissen beruhen-
des spezielles Betreuungs- und Behandlungsprogramm angeboten, das die 
veränderten Entwicklungsziele älterer Gefangener berücksichtigt.
Auch im Frauenvollzug wird auf die dort besonders häufig auftretenden Prob-
leme eingegangen. Zu diesen zählen etwa:
- die Abhängigkeit von Partnern oder Familie,
- Schulden,
- das Vorhandensein minderjähriger Kinder ohne Betreuungsperson,
- häufige Minderwertigkeits- und Ohnmachtsgefuhle sowie das Gefühl der 

Fremdbestimmung.
Hier unterbreitet der hessische Strafvollzug konkrete Angebote, u. a. in Form 
von:
- Sozialen Kompetenztrainings,
- gruppen- und einzeltherapeutischen Maßnahmen,
- sozialpädagogischen Freizeitmaßnahmen,
- besonderen Besuchsmöglichkeiten für Kinder; es besteht sogar ein entspre-

chendes Mutter-Kind-Heim bei noch nicht schulpflichtigen Kindern und
- besonderen Wohnformen, z. B. in Form von Wohngruppen.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird insbesondere den Sexual Straftätern im 
hessischen Justizvollzug zu Teil. Diese werden in besonderen Behandlungs-
stationen oder in der Sozialtherapie untergebracht.
Schwerpunkte sind hier:
- die Kriminaltherapie,
- die Milieutherapie,
- die Psychotherapie
- und vor allem rückfallpräventive Maßnahmen.
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Übergang zu den Ambulanten Sozialen Diensten
Aber Straffällige mit besonderen Bedürfnissen stellen nicht nur den Vollzug 
vor besondere Herausforderungen.
Im Gegenteil -  als Kehrseite ein- und derselben Medaille der besonderen 
Bedürfnisse -  bereitet der Umgang mit ihnen nach der Entlassung in Freiheit 
den Ambulanten Sozialen Diensten der Justiz -  Bewährungshilfe wie den 
Trägem freiwilliger Straffälligenhilfe -  besondere Schwierigkeiten, und dies 
noch in einem viel größeren Maße als im Vollzug.
Sind die Problemlagen zwar die nämlichen, verstärken sie sich doch in Frei-
heit -  zumeist zudem unvermittelt -  nochmals in ganz besonderem Maße.
Mit der Entlassung bricht bei Langzeiteingesperrten zunächst die über Jahre 
eingeübte und gelebte Struktur des Alltags im Vollzug weg, wenn man so 
will, auch der Halt weg, den der Vollzug gibt.
Es beginnt damit, dass es keine Vollversorgung mit Essen und Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs mehr gibt.
Alles muss nun selbst organisiert und teilweise nach langen Jahren der Inhaf-
tierung oder Unterbringung neu erlernt werden (Nutzung der elektronischen 
Medien, Bankgeschäfte, mobiles Telefonieren etc.).
Auch muss sich der Proband gmndsätzlich selbst um die gerade bei den ge-
nannten Problemlagen notwendige medizinische und psychosoziale Versor-
gung kümmern.
Ein sozialer Empfangsraum ist oft nicht mehr vorhanden, der dies auffangen 
und Unterstützung gewähren könnte.
Viele Gefangene und Untergebrachte sind stark hospitalisiert und haben 
Ängste vor der Freiheit.
Alles muss nach mitunter langer Zeit behördlicher Unterbringung erst wieder 
mühsam gelernt und manchmal gegen Widerstände neu organisiert werden.
Manch einer kapituliert hier schnell und fällt wieder in alte Muster kriminel-
len Handelns zurück, was bei entsprechenden Suchterkrankungen noch 
beschleunigt wird.
Die Ambulanten Sozialen Dienste haben gerade in den letzten Jahren erlebt, 
was es bedeutet, „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“, die mit einer ne-
gativen Prognose entlassen werden, in die Gesellschaft zu integrieren .
Die Entlassungen aus der Sicherungsverwahrung nach dem EGMR-Urteil, 
aber auch aus der Psychiatrie wegen fehlender Verhältnismäßigkeit der



weiteren Unterbringung haben die Ambulanten Sozialen Dienste ganz beson-
ders gefordert.
Am anderen Ende der Skala sind es die Verurteilten, die Ersatzfreiheitsstrafen 
verbüßen, die dem Vollzug Probleme bereiten und die nach der Entlassung 
keine Betreuung mehr durch die Ambulanten Sozialen Dienste erhalten kön-
nen.
Hier sind die Träger freiwilliger Straffälligenhilfe gefordert.
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Angebote der Ambulanten Sozialen Dienste
Die Ambulanten Sozialen Dienste, allen voran die Bewährungshilfe, haben 
sich den besonderen Problemlagen gestellt.
Ich nenne drei Stichworte, die die veränderte Rolle der Sozialen Dienste 
verdeutlichen sollen:
• Übergangsmanagement
• Risikoorientierung
• Netzwerkarbeit

a) Übergangsmanagement
Die Bewährungshilfe wird heute nicht erst tätig nach, sondern bereits geraume 
Zeit vor der Entlassung zur Vermeidung des sog. Entlassungsloches.
Die Grundlagen haben hierfür die hessischen Vollzugsgesetze geschaffen. 
Verschiedene spezialisierte Dienste der Bewährungshilfe sind neben den Trä-
gem der freiwilligen Straffälligenhilfe heute in die Entlassungsvorbereitung 
eingebunden.

aa) Sicherheitsmanagement
Im Sicherheitsmanagement werden alle Sexualstraftäter betreut. Die Bewäh-
rungshelferinnen und Bewähmngshelfer sind für den Umgang mit der Klientel 
besonders geschult und qualifiziert. Der Betreuungsschlüssel liegt hier ab-
weichend von der Allgemeinen Bewähmngshilfe bei 1:30. Die Betreuung 
beginnt bereits während des Vollzugs. Das Sicherheitsmanagement ist mit in 
die EntlassungsVorbereitungen eingebunden.
Methodisch wird hier weitergehend über die klassische Sozialarbeit hinausge-
hend risikoorientiert gearbeitet.
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Es erfolgt zunächst eine Einstufung mit Hilfe eines aktuarischen statischen 
Verfahrens („Static-99“). Im weiteren Verlauf der Betreuung mit der Mög-
lichkeit der Auf- und Abstufung der Betreuungsintensität sind Fallkonferen-
zen verpflichtend. Bei den Probanden mit negativer Prognose findet im Rah-
men eines ressortübergreifenden gemeinsamen Sicherheitskonzeptes eine enge 
Zusammenarbeit mit Polizei, insbesondere mit der beim Hessischen Landes-
kriminalamt angesiedelten Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter 
Sexual Straftäter (ZÜRS) statt.
Flankierend hierzu wird durch entsprechende im Haushalt verankerte Mittel 
die ambulante therapeutische Versorgung durch niedergelassene Psychothera-
peuten sichergestellt. Perspektivisch wird daran gedacht, auch in Hessen für 
diesen Täterkreis eine forensische Ambulanz zu schaffen.

bb) Jugendbewährungshilfe
Die Jugendbewährungshilfe betreut alle Jugendlichen, die aus dem Vollzug 
entlassen werden. Auch beginnt die Betreuung bereits rechtzeitig vor der Ent-
lassung. Der später zuständige Bewährungshelfer sucht den Probanden im 
Vollzug auf und betreut ihn nach seiner Entlassung durchgängig weiter.

cc) Entlassungsmanagement
Das Entlassungsmanagement ist für alle anderen im Vollzug befindlichen Ge-
fangenen zuständig, die nach der Entlassung der Bewährungshilfe unterstellt 
werden oder bei denen Führungsaufsicht eintritt.
Im Unterschied zu den vorgenannten beiden Diensten arbeitet die Bewäh-
rungshilfe in der Vollzugsanstalt und gibt die Probanden an die nach der Ent-
lassung zuständige Dienststelle der Bewährungshilfe ab. Die zentrale Aufgabe 
besteht in der Entlassungsvorbereitung und der nahtlosen Übergabe des Pro-
banden an den örtlich zuständigen Bewährungshelfer. Die Arbeit des Entlas-
sungsmanagements wird gestärkt durch die sog. Integrationsvereinbarung, die 
die Arbeitsagenturen, Kreisjobcenter, den Landeswohlfahrtsverband und die 
Träger freiwilliger Straffälligenhilfe zur Zusammenarbeit verpflichtet.

dd) Träger freiwilliger Straffälligenhilfe
„Last but not least“ sind auch die Träger freiwilliger Straffälligenhilfe in die 
Betreuung eingebunden. Sie sind zuständig für alle Probanden, die nicht in 
staatliche Nachsorge oder Obhut (Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht) 
gehen. Sie verfügen über wichtige weitergehende Ressourcen (Übergangs-



einrichtungen, Wohnraumversorgung, Betreuungsangebote für spezielle Prob-
lemlagen).
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b) Risikoorientierung
Das Thema der Risikoorientierung soll auch Grundlage der Arbeit in der Be-
währungshilfe werden und ist aktuell Gegenstand zum Teil heftig geführter 
Kontroversen. Es geht dabei im Kern um die Orientierung an dem sog. RNR- 
Prinzip, das danach fragt, wo das spezifische Risiko liegt („Risk“), welche 
Hilfen geeignet sind („Need“) und wie der Proband am besten ansprechbar ist 
bzw. welches Programm ihn erreicht („Responsibility“).
Neben den kriminogenen Faktoren sind aber auch die Bedarfe zu ermitteln 
und den Probanden entsprechende Hilfestellungen insbesondere dann zu ver-
mitteln, wenn sie mit den kriminogenen Faktoren in einem Zusammenhang 
stehen. Die Bedarfe sind vielfältig und erstrecken sich auf die Versorgung mit 
Wohnraum und Arbeit, die Erarbeitung einer Tages Struktur, die Vermittlung 
von Therapie und Suchtbehandlung oder auch in die Schuldenberatung.
Es geht also nicht nur um Kontrolle, sondern gemäß dem sog. Doppelmandat 
auch um Hilfen.

c) Net-Working (Netzwerke)
Die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Kooperation mit anderen 
Trägem sozialer Hilfsangebote, insbesondere Einrichtungen, die eine Unter-
bringung ermöglichen oder sog. „betreutes Wohnen“ mit entsprechender Ta-
gesstruktur anbieten, ferner Stellen der Suchtberatung, der Schuldnerberatung 
und Trägem der Jugendhilfe sind anzustreben. Weiter ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit (Fallkonferenzen / Runde Tische) mit den Agenturen für 
Arbeitsvermittlung, Trägern der sozialen Grundsicherung, aber auch Thera-
peuten, Gerichten und Führungsaufsichtsstellen und der Polizei anzustreben.
Besondere Angebote sind für folgende Gruppen im Sinne des Tagungsthemas 
zu entwickeln:
• Für alte und kranke Menschen sind im Vollzug altersgerechte Einrich-

tungen (,,long-stay“-Einrichtungen) vorzuhalten, ohne dass damit eine Ver-
büßung der Strafe bis an das Lebensende beabsichtigt wird. Die ambulante 
Straffalligenarbeit steht vor dem Problem, diesen Personenkreis in geeigne-
te Einrichtungen zu vermitteln. Insbesondere bestehen hier Vorbehalte an 
Sexual Straftätern mit entsprechend negativen Prognosen.
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• Frauen
Der Umgang mit weiblichen Probanden stellt die ambulante Straffälligen- 
arbeit vor keine besonderen Probleme. Hier lässt sich die Arbeit im Vollzug 
fortfuhren, in Freiheit lassen sich frauenspezifische Problemlagen in der 
Regel besser als im Vollzug lösen und erscheint eine Vermittlung in ent-
sprechende Angebote möglich.

• Psychopathen
Für Straffällige mit Psychopathien hilft die Risikoorientierung, die ggf. mit 
einer intensiven und engmaschige Betreuung und Überwachung verbunden 
ist. Auch kommt bei Probanden der Führungsaufsicht die elektronische 
Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) in Betracht. Als hilfreich hat sich hier auch 
die enge Zusammenarbeit mit Polizei, Führungsaufsichtsstellen und ggf. 
Kommunen (Fallkonferenzen) sowie das Vorhalten geeigneter Therapie-
angebote erwiesen, die in Freiheit anders als im Vollzug wahr- und ange-
nommen werden.

Verabschiedung
Meine Damen und Herren,
Sie sehen, die Thematik dieser Tagung ist sehr weitreichend und die Erwar-
tungen sind hoch.
Ich bin aber sicher, dass diese Tagung -  wie auch die vorangegangenen Ta-
gungen der KrimZ -  diesen Erwartungen gerecht werden kann.
Das Teilnehmerverzeichnis und die Liste der Referenten zeigen, dass hier sehr 
viel Sachverstand aus Wissenschaft und Praxis versammelt ist, um einen fun-
dierten Austausch zu gewährleisten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen erfolgreichen Tagungsverlauf.





Die Bedürfnisse von Straftätern 
Für und Wider eines bedürfnisorientierten Umgangs 

mit Straftätern

Marcel Gueridon & Erich Marks

. . . Im  Gefängnis sitzen verurteilte Verbrecher. Sie brauchen Verpflegung und manchmal 
einen Arzt. Aber warum müssen sie bessere Möbel und hellere Räume bekommen als ande-
re, die keine Verbrechen begangen haben?

Gunnar Schupelius, Berliner Zeitung, März 2013

These deprivations or frustrations o f the modern prison may indeed be the acceptable or 
unavoidable implications o f imprisonment, but we must recognize the fact that they can be 
just as painful as the physical maltreatment which they have replaced.

Gresham Sykes, The Society o f Captives, 1958, S. 64

1. Die Bedürfnisse von Straftätern -  Ein Problemfeld, viele 
Fragen

Vielleicht fragt sich der eine oder andere Leser ja doch insgeheim: Warum 
überhaupt sollten mich die Bedürfnisse anderer Menschen interessieren -  und 
dann auch noch Bedürfnisse von Straftätern? Die Position dieses Beitrags lau-
tet: Bedürfnisse von Straftätern sollten für Praktiker des Strafvollzugs ebenso 
wie für Wissenschaftler, Politiker und die Gesellschaft ein Thema sein. Wer 
menschliches Verhalten verstehen möchte, kommt nicht um fundamentale 
menschliche Bedürfnisse herum. Wer Strafprozess und Strafvollzug men-
schenwürdig gestalten möchte und den Menschen in den Fokus rücken möch-
te, der muss das Individuum und seine besonderen Bedürfnisse und Verwund-
barkeiten betrachten. Wem die Wirksamkeit des Strafvollzugs am Herzen 
liegt, kommt nicht um die Frage der kriminogenen Bedürfnisse herum. 
Schließlich muss sich die Gesellschaft fragen, inwieweit sie für die Bedürfnis-
se ihrer Mitglieder verantwortlich ist -  und die Politik, was dies für den Um-
gang mit Straftätern bedeutet.
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Die Bedürfnisse von Straftätern sind keineswegs ein klar abzugrenzendes, ein-
faches Problem, aber in jedem Fall ein wichtiges. Ziel dieses Beitrags ist es, 
einen groben Überblick über die Relevanz von Bedürfnissen mit einem 
Schwerpunkt auf dem Strafvollzug zu geben. Dazu muss geklärt werden, was 
es mit Bedürfnissen eigentlich auf sich hat und warum sie uns interessieren 
sollten. In einem zweiten Schritt sollen die verschiedenen Bereiche, in denen 
Bedürfnisse von Straftätern eine Rolle spielen, genauer betrachtet werden. 
Schließlich wird am Ende anhand einiger Thesen diskutiert, welche sinnvollen 
Veränderungen möglich und nötig sind, wenn die Bedürfnisse von Straftätern 
ernst genommen werden.

2. Wunsch, Bedürfnis und das richtige Leben -  Worüber spre-
chen wir hier eigentlich?

In der Literatur finden sich unzählige Versuche der Auflistung und Ordnung 
verschiedener Bedürfnisse. Eine fast dreißig Jahre alte Auflistung macht die 
ganze Unübersichtlichkeit deutlich:
„Es gibt wohl kein Verlangen, das nicht schon einmal Bedürfnis (B.) genannt 
worden ist. Es liegen nebeneinander: physische und psychische, materielle 
und geistige, primäre und sekundäre, niedrige und höhere, objektive und sub-
jektive, natürliche und künstliche, existentielle und kulturelle, individuelle 
und kollektive, allgemeine und besondere, wirkliche (wahre) und eingebildete 
(falsche), bewußte und unbewußte, permanente und wandelbare Bedürfnisse 
etc.“ (Meran 1987, 18)
Und es ließen sich noch hinzufügen: kriminogene und nicht-kriminogene 
Bedürfnisse (Andrews & Bonta 2010), dispositionale und akute Bedürfnisse 
oder auch Existenzbedürfnisse und Luxusbedürfnisse (McLeod 2011). Zuletzt 
könnte noch darauf hingewiesen werden, dass die Auseinandersetzung mit 
Bedürfnissen mindestens von Aristoteles über Hegel und Marx1 bis in die heu-
tige Zeit reicht.
Man kann sich dem Thema Bedürfnisse von verschiedenen Seiten und mit 
unterschiedlichen Methoden nähern. Um einen Überblick zu gewinnen, sollen 
drei wesentliche Aspekte genauer betrachtet werden: Zum einen soll der 
Begriff analysiert werden, zum anderen der moralische Gehalt von Bedürfnis-
sen diskutiert werden. Zuletzt bleibt die Frage, welche konkreten Bedürfnisse 
unterschieden werden können.

1 Zu Aristoteles: Reader (2005); zu Marx/Hegel: Wiggins (2002).
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Bevor man sich heillos in den verschiedenen Unterscheidungen von Bedürf-
nissen verliert, bietet sich eine Annäherung über die Umgangssprache an. 
Zwei Verwendungen lassen sich im Deutschen finden: Zum einen kann ein 
Wunsch geäußert werden („Ich habe ein Bedürfnis nach Schokolade“), zum 
anderen aber auch eine Notwendigkeit („Menschen haben ein Bedürfnis nach 
genügend Sauerstoff4). Als erster Schritt scheint daher die Unterscheidung zu 
Wünschen und einfachen Begehren nötig zu sein (Thomson 2005).
Das zentrale Merkmal eines Bedürfnisses gegenüber einem einfachen Wunsch 
ist die Notwendigkeit (Wiggins 20022). Wenn ich ein Bedürfnis nach Schoko-
lade habe, muss es tatsächlich Schokolade sein. Habe ich einen Wunsch 
danach, muss ich nur glauben, dass es Schokolade ist. Bedürfnisse sind daher 
mit der realen Welt verbunden und insoweit objektiv (Thomson 2005). So sind 
sogar Bedürfnisse möglich (z. B. bestimmte Vitamine, vgl. Frankfurt 1984; 
Wiggins & Dermen 1987), die ein Mensch haben kann, ohne es zu wollen 
oder überhaupt davon zu wissen.
Diese Art der Notwendigkeit allein genügt aber nicht zur Abgrenzung. Es ist 
vielmehr sinnvoll, zusätzlich zwischen instrumenteilen und absoluten/funda- 
mentalen Bedürfnissen zu unterscheiden (McLeod 2013; Thomson 2005; 
Ward & Stewart 2003). Instrumentelle Bedürfnisse betreffen notwendige Mit-
tel: Wer ein Feuer machen möchte, hat ein echtes Bedürfnis nach brennbarem 
Material. Aber er hat dieses Bedürfnis nur, weil er ein Feuer machen möchte. 
Demgegenüber sind absolute Bedürfnisse3 4 um ihrer selbst willen notwendig 
und unausweichlich**. Solche Bedürfnisse sind gewissermaßen in der Natur 
des Menschen verankert. Die Nicht-Erfüllung eines fundamentalen Bedürf-

2.1 Was macht ein Bedürfnis aus?

2 Wiggins 2002, S. 6: „But with needs it is different. I can only need to have x if anything identi- 
cal with x is something that I need. [...] Again, if one wants something because it is F, one 
believes or suspects that it is F. But if one needs something because it is F, it must really be F, 
whether or not one believes that it is.“

3 Die genaue Bezeichnung variiert von Autor zu Autor. Absolute Bedürfnisse heißen u. a. vitale 
Bedürfnisse bei Wiggins (2005), fundamentale Bedürfnisse bei Thomson (2005), nicht-
kontingente Bedürfnisse bei Reader & Brock (2004) oder auch kategoriale Bedürfnisse bei 
Frankfurt (1984). Die Logik der Unterscheidung geht zurück auf Kants Unterscheidung von 
hypothetischen und kategorischen Imperativen in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
(Kant, 1786/2007, 44, AA 414).

4 McLeod (2013, 2): „The idea of an absolute need itself, however, is of a need that is ontologi- 
cally independent of all purposes and conceptions of the good.“ Frankfurt (1984, 6) nennt als 
Definition kategorialer Bedürfnisse: „(1) the need must be one that the person not only wants 
to meet but needs to meet, and (2) what the person needs must be something that he cannot 
help needing.“ Auch Thomson (2005) nennt als zentrales Merkmal fundamentaler Bedürfnisse 
ihre Unausweichlichkeit (inescapability).
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nisses geht in jedem Fall mit ernsten, negativen Konsequenzen einher. Unei-
nigkeit besteht indessen darüber, wie dramatisch diese sein müssen. Die Band-
breite reicht von schwerwiegendem Schaden oder dem drohenden Tod (Deci & 
Ryan 2011; Thomson 2005; Wiggins 2002; Wiggins 2005) bis zu Einschrän-
kungen des Erlebens als Person (Miller 2005) und -  in der schwächsten Form -  
der Verwehrung eines „Aufblühens“ der Person (Anscombe 1958).
Dabei darf nicht der Fehler begangen werden, Fundamentalität und All-
gemeinheit (alle Menschen haben dieses Bedürfnis) gleichzusetzen5. Ein 
Bedürfnis kann fundamental sein, selbst wenn es nur für eine bestimmte 
Gruppe oder Einzelperson zutrifft. Und zumindest theoretisch könnten alle 
Menschen ein bestimmtes Bedürfnis haben, ohne das es deshalb fundamental 
wäre. Dies wird ebenfalls an der Tatsache deutlich, dass sich fundamentale 
Bedürfnisse über die Zeit ändern können, denn Kinder haben andere funda-
mentale Bedürfnisse als Erwachsene (McLeod 2013). Die zentralen Merkmale 
von Fundamentalität sind Unausweichlichkeit und notwendige negative Fol-
gen, wenn das Bedürfnis nicht erfüllt werden kann, nicht aber Allgemeinheit.
Selbstverständlich sind einige Bedürfnisse fundamental und allgemein. 
McLeod (2013) führt als Beispiel das fundamentale Bedürfnis eines Lebewe-
sens nach Nahrung an. Selbst ein Einzeller, der mangels kognitiver und perso-
naler Kompetenzen sicherlich nicht aktiv Ziele verfolgt, hat dieses Bedürfnis. 
Kein Organismus kann ohne Nahrung existieren. Diese Bedürfnisse können 
zudem als dispositional verstanden werden (McLeod 2011; Reader 2006). 
Wenn das akute Bedürfnis nach Nahrung erfüllt ist, hat der Organismus den-
noch das fundamentale Bedürfnis nach Nahrung. Eine Reihe physiologischer 
Grundbedürfnisse fällt eindeutig in diese Kategorie. Je nach Kriterium (Über-
leben, gutes Leben, personales Erleben) können auch psychologische Bedürf-
nisse oder das Bedürfnis nach Bildung als fundamentale Bedürfnisse verstan-
den werden.
Je breiter man fundamentale Bedürfnisse fasst, umso normativer werden sie. 
Existenzielle Bedürfnisse, die für das Überleben notwendig sind, können als 
rein empirisch oder faktisch angesehen werden (McLeod 2013). Wer jedoch 
ein gutes, glückliches oder erfülltes Leben als Maßstab ansetzt, muss im 
Zweifel argumentieren, warum ein bestimmtes Bedürfnis fundamental ist. 
Diese Normativität führt dazu, dass man einem anderen Menschen ein Be-
dürfnis zuschreiben kann, dass dieser gar nicht empfindet. Es ist durchaus 
häufig davon zu hören, eine Person habe z. B. ein Bedürfnis nach Bildung und 
Kultur. Gemeint ist damit, dass diese Person dann eine bessere, glücklichere 
oder nützlichere wäre. Die Person selbst kann dies natürlich ganz anders

5 Zur Unterscheidung siehe Hare (1973).
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sehen. Eben diese normative Unsicherheit lässt sich nur durch Argumente 
vermeiden, nicht durch pure Behauptung.
Einzelne Bedürfnisse sind nicht unabhängig voneinander. Was ein Bedürfnis 
befriedigt, kann ein anderes ebenfalls erfüllen oder dieses erst wecken (Max-
Neef et al. 1991). Ein zu viel an Nähe kann das Bedürfnis Abgrenzung stär-
ken. Die von Maslow (1943) prominent gemachte Bedürfnishierarchie kann 
weitere Zusammenhänge illustrieren. Der Grundgedanke betrifft den Vorrang 
(prepotency) bestimmter Bedürfnisse. So spielen höhere Bedürfnisse (z. B. 
psychologische Bedürfnisse) erst dann eine Rolle, wenn niedrigere, körperli-
che Bedürfnisse befriedigt sind. Erst wenn Hunger, Durst, etc. befriedigt sind, 
kommt das Bedürfnis nach Sicherheit auf. Ist dieses befriedigt, folgen Bedürf-
nisse nach Zuwendung, Anerkennung und schließlich Selbstverwirklichung 
und Transzendenz. Interesse an persönlicher Entwicklung ist konsequenter-
weise erst zu erwarten, wenn gewisse grundlegende Bedürfnisse befriedigt 
sind. Ebenso geht das Modell davon aus, dass Menschen immer Bedürfnisse 
haben -  die Frage ist nur auf welcher Stufe. Dabei wird zwischen Defizit-
bedürfnissen (z. B. physiologische Bedürfnisse, Sicherheit) und Wachstums - 
bedürfnissen (z. B. Selbstaktualisierung, Selbsttranszendenz) unterschieden. 
Erstere verlieren vorübergehend ihre motivierende Wirkung, wenn erfüllt. 
Wachstumsbedürfnisse dagegen sollen bei Erfüllung eher noch an motivieren-
der Kraft gewinnen. Allerdings scheint für psychologische Bedürfnisse beides 
zu gelten: Ein Defizit wirkt stark motivierend, aber die motivierende Wirkung 
verschwindet bei Erfüllung nicht gänzlich (Sheldon & Gunz 2009).
Subjektiv äußert sich ein Bedürfnis immer in einer Motivation, dieses Bedürf-
nis zu erfüllen. Bestimmte physiologische Bedürfnisse (nach Nahrung oder 
Wasser) können sogar eine ganz enorme Motivation aufbauen, denn es geht 
um Leben und Tod. Aber auch psychologische Bedürfnisse sind starke Motive 
(Sheldon & Gunz 2009). Weil die Nicht-Erfüllung von Bedürfnissen mit deut-
lich unangenehmem Erleben einhergeht, tendieren Menschen zu sogenannten 
Ersatzhandlungen (Deci & Ryan 2011; Sheldon & Gunz 2009; Ward & 
Stewart 2003). Solche Handlungen erfüllen ein Bedürfnis nicht wirklich, 
schaffen aber für den Moment Abhilfe. Wenn keine Bindung zu anderen 
Menschen besteht, kann das Bedürfnis nach Zugehörigkeit beispielsweise 
kurzfristig durch Bindung an fiktive Figuren erfüllt werden.

2.2 Bedürfnisse und Moral
Die begrifflichen Feinheiten und Unterscheidungen von Bedürfnissen versper-
ren mitunter ein wichtiges Problem. Wirklich bemerkenswert an Bedürfnissen 
ist ihr starker Aufforderungscharakter. Ein Bedürfnis bedeutet auch praktisch
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etwas anderes als ein einfacher Wunsch. Damit verbunden ist die Frage, ob 
Bedürfnisse einen moralischen Gehalt besitzen (Miller 2005). Mit anderen 
Worten: Sollten wir uns als Personen oder als Gesellschaft um die Bedürfnisse 
anderer Menschen sorgen?
Eine Antwort auf diese Frage ist nicht leicht, aber immerhin kann die Proble-
matik auf die fundamentalen Bedürfnisse eingegrenzt werden. Instrumentelle 
Bedürfnisse und Wünsche weisen keinen grundsätzlich bedeutsamen morali-
schen Gehalt auf (Frankfurt 1984; Wiggins 2002), wenngleich sie in privaten 
Kontexten gleichermaßen fordernd sein können (Reader & Brock 2004). Ein 
Beispiel: Wer einen teuren Luxuswagen fahren möchte, hat ein instrumentel-
les Bedürfnis nach viel Geld. Aber wie Wiggins (2002) für einen ähnlichen 
Fall treffend klarstellt: Er hat kein fundamentales Bedürfnis, ein teures Modell 
zu besitzen. Sein Bedürfnis kann schon rein intuitiv nicht von moralischem 
Wert sein.
Was aber, wenn jemand völlig mittellos und am Rande seiner Kräfte um Nah-
rung und Wasser bittet? Ein solches fundamentale Bedürfnis fordert anders als 
ein einfacher Wunsch Verantwortung. Wir helfen in aller Regel schon rein 
intuitiv, wenn jemand ein fundamentales Bedürfnis äußert (Frankfurt 1984; 
Reader & Brock 2004). Gegen Intuitionen ist im Alltag nichts einzuwenden, 
aber gesellschaftliches und politisches Handeln sollten eine stabilere Basis 
haben. Dafür braucht es handfeste Argumente.
Zur Verdeutlichung: Sich um ein Bedürfnis einer anderen Person zu sorgen, 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Bedürfnis aktiv erfüllt werden muss. Es 
kann auch bedeuten, eine Situation zu schaffen, in der eine Person ihre 
Bedürfnisse selbst erfüllen kann oder die Person überhaupt zu befähigen, ihre 
Bedürfnisse erfüllen zu können (Reader 2006). Eine solche Perspektive kann 
der Gefahr Vorbeugen, Hilfe aufzudrängen, wo sie nicht gewünscht ist und 
trotzdem gesellschaftlicher Verantwortung nachzukommen.
In der Literatur finden sich zahlreiche Versuche einer solchen Begründung 
(siehe z. B. Reader & Brock 2004; Wiggins 2002; 2006). Ein erster Ansatz 
betrifft die positiven Effekte der Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse. Wenn 
damit Leid gemindert und menschliches Wohlergehen gefördert wird, sollte 
dies sowohl von Einzelpersonen wie von der Gesellschaft verfolgt werden. 
Diese konsequentialistische Position würde also für die Relevanz fundamen-
taler Bedürfnisse wegen der wünschenswerten Folgen ihrer Erfüllung argu-
mentieren (Reader & Brock 2004). Gegen einen solchen Ansatz könnten Ver-
treter eines deontologischen Ansatzes einwenden, dass die Erfüllung funda-
mentaler Bedürfnisse eine grundsätzliche Pflicht ist. Eine ähnliche Position 
vertritt etwa Miller (2005). Mit Bezug auf Kant meint sie, man könne nicht 
ernsthaft wollen, dass die Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse nicht unter-
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stützt wird, weil dann auch die eigenen Bedürfnisse keine Relevanz hätten, 
wenn man selbst bedürftig wäre. Ganz unabhängig von den Folgen wäre es 
daher geboten, die Erfüllung von fundamentalen Bedürfnissen anderer Perso-
nen zu verfolgen. Eine dritte Perspektive ist jene der Tugendethiken. Zurück-
gehend auf Aristoteles wird davon ausgegangen, dass Glückseligkeit und ein 
gutes Leben letzte Ziele des Menschen darstellen. Erreicht werden können 
diese Ziele nur durch eine tugendhafte Haltung, die die Extreme meidet 
(Arrigo, Bersot & Seilers 2011). Ein tugendhafter Mensch muss aber Interesse 
an der Erfüllung von Bedürfnissen haben, denn dies ist die Voraussetzung 
eines guten und glücklichen Lebens (Reader 2005). Ein moderner, verwandter 
Ansatz ist die Fürsorgeethik (Care-Ethics, Miller 2005) die explizit die Sorge 
um Bedürfnisse anderer Menschen thematisiert.
Ein vierter Weg der Argumentation könnte auch über die Menschenrechte 
führen (Ward & Birgden 2007). Laut Brock (2005) ist ein tiefes Verständnis 
menschlicher Bedürfnisse die Grundlage einer vernünftigen Formulierung von 
Menschenrechten. Nimmt man an, dass menschliche Bedürfnisse bei der 
Erklärung der bestehenden Menschenrechte zumindest unbewusst eine Rolle 
gespielt haben, kann dies eine politische Pflicht zur Sorge um fundamentale 
Bedürfnisse bedeuten. Anders formuliert: Ein Leben in Würde ist ein Leben, 
dass eine Erfüllung fundamentaler menschlicher Bedürfnisse zulässt. Die 
Möglichkeit zur Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse einzuschränken be-
deutet damit auch einen Angriff auf die Würde der Person.
Die hier beschriebenen Positionen sind verkürzt dargestellt und können auch 
in vielerlei Hinsicht kritisiert werden. Reader & Brock (2004, 254) weisen 
etwa darauf hin, dass die Bedürfnisse anderer Menschen nur dann eine Rolle 
spielen, wenn wir uns und sie überhaupt als moralische Adressaten sehen. 
Darüber hinaus könnte die Position vertreten werden, für Straftäter würden 
andere moralische Regeln gelten, denn sie hätten mit ihrer Tat einen An-
spruch, Teil der Gesellschaft zu sein, verwirkt. Ob eine Gesellschaft eine 
Verantwortung für die Bedürfnisse ihrer Mitglieder übernimmt, hängt wesent-
lich davon ab, wen sie zu dieser Gesellschaft zählt.

2.3 Welche fundamentalen Bedürfnisse hat der Mensch?
Bisher wurden Bedürfnisse sehr formell betrachtet. Solche Unterscheidungen 
bleiben leer, wenn nicht auch die tatsächlichen Inhalte bedacht werden. Wen-
det man sich der Frage zu, welche fundamentalen Bedürfnisse es denn tatsäch-
lich gibt, fällt ein weiteres Merkmal auf
Manche Autoren (z. B. Max-Neef et al. 1991) vermuten eine endliche Menge 
an fundamentalen Bedürfnissen entdecken oder ableiten zu können. Aller-
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dings können mit zunehmendem Wissen immer mehr solcher Bedürfnisse 
entdeckt werden (z. B. nach einem bisher unentdeckten Vitamin). Jeder Kata-
log ist daher an das aktuelle Wissen geknüpft (Ward & Stewart 2003). Ob ein 
Bedürfnis tatsächlich fundamental ist -  und ihm damit moralische Relevanz 
zugeschrieben werden kann -  muss im Zweifel negativ bestimmt werden. 
Genau dafür benötigen wir Kriterien, wie sie Baumeister & Leary (1995), 
Frankfurt (1984) oder Wiggins (2002) herausgearbeitet haben.
Mit Sicherheit als fundamental können -  im Gegensatz zu für das Wohl-
ergehen und das optimale Funktionieren notwendigen Bedürfnissen -  über-
lebensnotwendige Existenzbedürfnisse angenommen werden (McLeod 2013). 
Diese sind immer unausweichlich (Thomson 2005): Jeder Mensch hat diese 
Bedürfnisse objektiv, ob er das wünscht oder nicht. Die ersten Kandidaten für 
fundamentale Bedürfnisse sind daher eine Reihe von physiologischen Bedürf-
nissen (nach Nahrung, Wasser, atembarer Luft, etc.).
Außer Existenzbedürfnissen sind auch allgemeine, also auf alle Menschen 
zutreffende Bedürfnisse plausible Anwärter. Eine große Menge solcher uni-
versalen psychologischen Bedürfnisse wurde bereits postuliert (z. B. Murray 
1938). Deren relative Wichtigkeit für den Einzelnen hängt aber von der indi-
viduellen Biografie und der Umwelt ab. Auch in der Bedürfnishierarchie nach 
Maslow (1943) finden sich ab der zweiten Stufe als allgemein angenommene 
psychologische Bedürfnisse: Sicherheit, Zuwendung, Anerkennung, Selbst-
verwirklichung. Viele der von Psychologen beschriebenen Bedürfnisse schei-
nen auf den ersten Blick zwar wichtig für das individuelle Wohlergehen, nicht 
aber notwendig für das Überleben an sich zu sein. Sie wären demnach also 
keine existentiellen und fragliche fundamentale Bedürfnisse. Betrachtet man 
den Menschen aber als Person und mentale Gesundheit als integrativen Be-
standteil ihres Lebens, dann müssen auch manche psychologischen Bedürf-
nisse als existentiell beschrieben werden. Man kann dann auch von konstituie-
renden Bedürfnissen sprechen (Miller 2005), deren Erfüllung die Selbstwahr-
nehmung als Mensch, Akteur und Person ermöglichen. Auch die Erkenntnis, 
dass psychische Zustände dramatischen Einfluss auf die körperliche Gesund-
heit haben können, spricht letztlich für eine Erweiterung um psychologische 
Bedürfnisse. Auch ihre Nichterfüllung geht mit schwerwiegendem Schaden 
im Sinne von Wiggins (2002) einher.
Bekannte Vertreter einer solchen Sichtweise sind etwa Deci & Ryan (2000; 
2008). Sie gehen in ihrer Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination 
Theory, SDT) davon aus, dass die drei psychologischen Bedürfnisse nach 
Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit (competence, autonomy, related- 
ness) ebenfalls allen Menschen gemein sind. Ihre Vernachlässigung führt
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ebenso wie bei rein körperlichen Bedürfnissen zu einer Einbuße von Vitalität 
und psychischer Gesundheit (Deci & Ryan 2000).
Baumeister & Leary (1995) sind insoweit vorsichtiger, als dass sie eine um-
fangreiche Liste von neun Kriterien nennen, die für fundamentale Bedürfnisse 
und Motive gelten müssen. Erfüllt sehen sie diese Bedingungen nur beim Be-
dürfnis nach Zugehörigkeit („need to belong“). Sheldon & Gunz (2009) sehen 
diese Kriterien entsprechend ihrer Ergebnisse empirisch auch für die von Deci 
& Ryan (2000) vorgeschlagenen Bedürfnisse erfüllt.
Mutiger und zugleich weniger strikt sind dagegen etwa Ward & Gannon 
(2006) vorgegangen, indem sie aus der Forschungsliteratur zehn primäre 
Güter ableiten. Unter diesen finden sich beispielsweise auch Kreativität und 
Sinn im Leben, was den Rahmen fundamentaler Bedürfnisse deutlich weiter 
spannt.
Anderen Autoren (z. B. Maslow 1943; Max-Neef et al. 1991; Murray 1938) 
haben schon früh darüber hinaus zahlreiche weitere Bedürfnisse vorgeschla-
gen, darunter Bedürfnisse nach Sicherheit, Selbstaktualisierung, Freiheit, 
Identität oder auch Erniedrigung. Viele dieser Bedürfnisse sind intuitiv 
ansprechend, allerdings fehlt häufig die genaue Abgrenzung der einzelnen 
Bedürfnisse untereinander. Diese Mängel machen die vorgeschlagenen Be-
dürfnisse im Zweifel in der Praxis nicht weniger wichtig, eine gewisse Unbe-
stimmtheit bleibt aber bestehen.
Unter den vorgeschlagenen allgemeinen Bedürfnisse kann wie oben angedeu-
tet fast jedes Bedürfnis für den Einzelnen fundamental sein. Voraussetzung 
ist, dass die zwei zentralen Merkmale erfüllt sind: Einerseits muss der Person 
wesentlicher Schaden drohen, sollte das Bedürfnis nicht erfüllt werden. Zum 
anderen muss das Bedürfnis unausweichlich sein, die Person kann nicht 
anders, als dieses Bedürfnis zu haben.

3. Eine Bestandsaufnahme
Ein Ziel dieses Textes ist es, einen Überblick über die Situation der Bedürf-
nisse von Straftätern zu geben. Die Bestandsaufnahme soll zunächst die Situa-
tion darstellen, wie sie ist, bevor es darum gehen soll, wie sie sein könnte 
oder sollte. Der Fokus soll dabei auf dem Strafvollzug liegen, zum einen, weil 
die Bedürfnisse von Straftätern hier besonders deutlich sichtbar werden, aber 
auch, weil sie hier besonders betroffen sind. Für den Strafprozess lässt sich 
vieles vergleichbar annehmen.
(1) Zum einen lässt sich nach der Rolle fundamentaler menschlicher Bedürf-
nisse im Allgemeinen für den Justizkontext fragen. Obwohl diese Frage auf
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den ersten Blick weit hergeholt scheinen mag, impliziert sie doch das ganz 
wesentliche Problem eines menschenwürdigen Umgangs mit Straftätern im 
Justizsystem generell und besonders der Ausgestaltung des Strafvollzuges.
(2) Eine zweite Fragestellung betrifft besondere Bedürfnisse von Straftätern 
und vor allem Straftäter mit besonderen Bedürfnissen (z. B. ältere, chronisch 
oder psychisch kranke Straftäter, Inhaftierte mit langen Haftstrafen, inhaftierte 
Frauen) und den Umgang mit diesen im Rahmen von Strafprozess und Straf-
vollzug.
(3) Zuletzt lässt sich nach der Rolle von kriminogenen Bedürfnissen (Andrews & 
Bonta 2010) und dem alternativen Konzept des Good Lives Models für die 
Behandlung von Straftätern und die Rückfallvermeidung fragen.

3.1 Universale und fundamentale Bedürfnisse im Strafvollzug
Wenn ein Bedürfnis fundamental und universal ist, haben selbstverständlich 
auch Straftäter dieses Bedürfnis. Unabhängig davon, dass der Strafvollzug 
keinen Schaden zufugen soll (Laubenthal 2011), ist ein Gefängnis schon vom 
Vorverständnis her allerdings kein Ort, der mit persönlicher Entfaltung, 
Selbst-Transzendenz oder sonstigen Freuden (McKay et al. 1979) in Verbin-
dung gebracht wird.
Was die fundamentalen physiologischen Bedürfnisse angeht, sehen die Straf-
vollzugsgesetze durchaus eine Erfüllung vor6. Daraus folgt nicht zwangs-
läufig, dass etwa eine gesunde Ernährung auch tatsächlich überall und stets 
gewährleistet wird. Normen wirken nicht allein durch ihr Bestehen (Drenk- 
hahn 2011). Dennoch scheint der Bereich der physiologischen Bedürfnisse 
nicht der problematischste zu sein.
Anders sieht es aus, wenn fundamentale psychologische Bedürfnisse betrach-
tet werden. Geht man beispielsweise von den drei Grundbedürfnissen nach 
Deci & Ryan (2000) aus, zeigen sich schnell Einschränkungen. Als totale 
Institution (Goffmann 1973) ist ein Gefängnis kein Ort, an dem Kompetenz, 
Autonomie und Zugehörigkeit an sich gefördert werden. Schon Sykes (1958) 
sprach explizit von Autonomieverlust und fehlender Stimulation als zentrale 
Merkmale einer Haft. Von der ganzen Anlage her ist eine Inhaftierung darauf-
hin ausgelegt, Entscheidungsräume einzuschränken (Pryor 2001) und Kontrol-
le auszuüben (Woodall, Dixey & South 2013). Der Haftalltag wird „bestimmt 
durch eine Vielzahl Einschränkungen, Verboten und Vorschriften. [...] Die 
Inhaftierten stehen oft vor einem Höchstmaß an Problemen, die zu bewältigen

6 Z. B. § 23 Satz 1 NJVollzG: „Gefangene sind gesund zu ernähren“.
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sind, und einem ,Kleinstmaß4 an Handlungs- und Entscheidungsspielräumen“ 
(Bennefeld-Kersten 2009, 76f). Im schlimmsten Fall wird der Inhaftierte ge-
radezu entmündigt, indem der gesamte Alltag von außen bestimmt und kon-
trolliert wird (Snacken & van Zyl Smit 2009). Der Kontakt zur Familie und 
wichtigen Bezugspersonen ist stark eingeschränkt und stets muss gefürchtet 
werden, dass der Kontakt abbricht und auch die letzten Bindungen verloren 
gehen (Baumeister & Leary 1995). Bereits die Inhaftierung als solche kommt 
für den Inhaftierten einem symbolischen Ausschluss aus der Gesellschaft 
gleich (Meyer 2002).
Eine Illustration der Perspektive inhaftierter Personen bietet auch die umfang-
reiche Forschung zum Klima in Gefängnissen (Liebling 2009; 2011). Die 
Inhaftierten berichten von Gefühlen der Unsicherheit, Ungerechtigkeit und 
Abhängigkeit, dazu von stetigem Stress. Auch im deutschsprachigen Raum 
äußern sie ein Gefühl des Ausgeliefertseins, einer feindseligen Atmosphäre, 
Angst vor den Bediensteten und fehlenden Kontakt zu ihnen7 (Übersicht bei 
Drenkhahn 2011). Gesundheitsprobleme und depressive Symptome sind häu-
fig (Dünkel 2007). Besonders lange oder zeitlich unbestimmte Haftstrafen 
können zu besonders existenziellen Krisen führen, weshalb zu Recht von der 
Herausforderung gesprochen werden kann, eine Inhaftierung (psychisch) zu 
überleben (Liebling 2011).
Weitere Hinweise können die international vergleichende Strafvollzugs-
forschung (Dünkel 2009a) und die Berichte nationaler und internationaler 
Institutionen zur Verhinderung von Folter8 liefern. Obwohl dort nicht direkt 
die Erfüllung von Bedürfnissen im Zentrum steht, geben die Berichte einen 
Einblick in die Situation und Umwelt von inhaftierten Menschen. Die Miss-
stände9, die dort mitunter berichtet werden, lassen sich teilweise schwer mit 
den psychologischen Bedürfnissen in Verbindung bringen. Enge, Schmutz 
und fehlende Privatsphäre sind schwer mit Autonomie, Kompetenz und Zuge-
hörigkeit in Verbindung zu bringen. Dass zudem auch Sicherheit der Inhaf-
tierten eine Illusion ist, zeigt sich an der Häufigkeit von Gewalterleben im 
Vollzug, wovon immerhin 16,8 % der Inhaftierten im Erwachsenen- und 
32,4 % der Inhaftierten im Jugendlichen-/Heranwachsendenvollzug in den 
letzten vier Wochen berichten (Baier & Bergmann 2013).

7 Damit ist nicht impliziert, dass die Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten schlechte Arbeit 
leisten. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die soziale Situation in Gefängnissen an sich und ihre 
Folgen für alle Beteiligten das Problem ist.

8 Für Deutschland: Nationale Stelle zur Verhütung von Folter (http://www.nationale-stelle.de/ 
jahresberichte.html; für Europa: CPT (http://www.cpt.coe.int).

9 Zu betonen ist, dass Missstände nicht überall oder systematisch vorliegen und die Tendenz 
sowie der Tenor der Berichte für den deutschen Justizvollzug durchaus positiv sind.

http://www.nationale-stelle.de/
http://www.cpt.coe.int
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Suizide, Gewalt und gesundheitliche Probleme lassen sich mitunter auch 
darauf zurückführen, dass Gefängnisse kaum in der Lage sind, psychologische 
Grundbedürfnisse zu erfüllen (Baumeister & Leary 1995; Liebling 2011). 
Auch der Anschluss an Mitgefangene und oppositionelles Verhalten gegen-
über Bediensteten oder die Hinwendung zu religiösen Gruppen (Liebling
2011) lassen sich als Ersatzhandlungen verstehen, um kurzfristig Bedürfnisse 
nach Autonomie, Kompetenz, Zugehörigkeit oder auch Sinn und Bedeutung 
zu erfüllen. Wenn der Strafvollzug keine Möglichkeiten zur Erfüllung dieser 
Bedürfnisse bietet, suchen sich Inhaftierte andere Wege (McKay et al. 1979).
Bei der Betrachtung der Umwelt dürfen aber die Inhaftierten selbst nicht ver-
gessen werden, was den Fokus von der Deprivation (Sykes 1958) auf die Im- 
portation lenkt. Viele Inhaftierte bringen antisoziale Persönlichkeits- und 
Verhaltensmuster mit, die sie im Lauf ihres häufig schwierigen Lebens erwor-
ben haben (DeLisi, Trulson, Marquart, Drury & Kosloski 2011; Greve, Hosser 
& Pfeiffer 1997). Diese drücken sich auch in der Unfähigkeit der meisten 
Straftäter aus, ihre Bedürfnisse auf angemessene Art und Weise zu erfüllen -  
dies ist einer der Gründe, warum Menschen straffällig werden (Ward, Yates & 
Willis 2012). Bedürfnisse von Straftätern sind deswegen im Strafvollzug be-
sonders kritisch zu sehen: Eine bedürfnisfeindliche Umwelt trifft auf Men-
schen, die selten gelernt haben, angemessen mit ihren Bedürfnissen umzuge-
hen.

3.2 Straftäter -  Menschen mit besonderen Bedürfnissen
Am Anfang des menschlichen Lebens steht eine Zeit, in der wir in besonde-
rem Maße von den Personen in unserer Umwelt abhängig sind. Kleinkinder 
benötigen viel Aufmerksamkeit, viel Unterstützung und sind besonders ver-
letzlich. Zumindest in dieser Zeit hat jeder Mensch besondere Bedürfnisse. 
Gemeint ist damit die Feststellung bestimmter Beeinträchtigungen körperli-
cher, psychischer oder sonstiger Art, die in vielen Situationen besondere Hil-
fen und Maßnahmen erfordern und eine besondere Verletzlichkeit bedeuten. 
Eng gefasst bezieht sich der Ausdruck „mit besonderen Bedürfnissen“ auf 
Menschen mit Intelligenzminderungen, körperlichen Beeinträchtigungen und 
Ähnlichem (Anderson 2008; Gideon 2012). Weiter gefasst fallen alle Perso-
nen oder Gruppen darunter, die besonders verletzlich gegenüber bestimmten 
Anforderungen ihrer Lebensumwelt sind (vgl. Atabay 2009). Damit verbun-
den ist die Gefahr, schnell in einen Zustand der Bedürftigkeit zu geraten, in 
dem eigene Bedürfnisse nicht mehr ohne Hilfe erfüllt werden können. Jeder 
Mensch kann im Laufe seines Lebens erneut in eine Situation kommen, in der 
seine Fähigkeiten und Veranlagungen nicht ausreichen, um die eigenen fun-
damentalen Bedürfnisse allein erfüllen zu können. Alter und Krankheit sind



nur zwei Problemlagen, die jeden Menschen zumindest zum Teil bedürftig 
machen können.
Auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen können straffällig werden, mit-
unter auch gerade deshalb. Ein Gerichtsverfahren und erst recht eine Inhaftie-
rung stellen für diese Personen ausgesprochen schwierige Situationen dar, 
obwohl eine Inhaftierung gewissermaßen bei allen Menschen zu besonderen 
Bedürfnissen führt, indem sie die Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse ein-
schränkt (Atabay 2009). Es gibt allerdings bestimmte Gruppen, die in einem 
viel deutlicheren Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Aus Sicht der 
Sicherheit und der Organisation des Strafvollzuges bedeuten besondere Be-
dürfnisse in der Regel besondere Probleme und besonderen Aufwand. Auch 
wer zu diesen Straftätern mit besonderen Bedürfnissen {special needs offen- 
ders) zählt, wird unterschiedlich gehandhabt. Keeling, Rose & Beech (2006) 
verwenden den Begriff beispielsweise ausschließlich für intelligenzgeminder-
te Inhaftierte. Das von den Vereinten Nationen herausgegebene Handbuch 
fasst auch psychisch kranke, ältere, weibliche, jugendliche, drogenabhängige 
und homosexuelle Inhaftierte unter diesen Begriff (Atabay 2009). In amerika-
nischen Gefängnissen werden mitunter auch Veteranen und Terroristen dazu 
gezählt (Gideon 2012). Besondere Bedürfnisse bedeuten nicht nur größere 
Verletzlichkeit, sondern zum Teil ebenso besondere Gefährlichkeit (psycho-
pathische Persönlichkeiten) oder einen „schwierigen Umgang“ (psychiatrische 
Erkrankungen) (Foerster 2005).
Die Liste ließe sich fast endlos weiterfuhren, weil fast jeder Straftäter beson-
dere Bedürfnisse mitbringt. Häufig genug kommen Straftäter aus schwierigen 
sozialen Situationen, haben wenig Bildung erhalten (Coyle 2002) und sind in 
Kindheit und Jugend selbst häufig Opfer von Gewalt gewesen (Hosser, Rad- 
datz & Windzio 2007). Manche Gruppen sind im Strafvollzug allerdings häu-
figer vertreten als andere (z. B. Drogenabhängige), viele Personen vereinen 
auch die Bedürfnisse verschiedener gefährdeter Gruppen. Drogenabhängige 
weisen häufig auch medizinische Probleme wie Hepatitis oder HIV auf, 
Jugendliche und Frauen sind wiederum auch häufig drogenabhängig (Keppler, 
Stöver, Schulte & Reimar 2010). Ein Problem des Justizvollzuges ist leider 
zudem, dass diejenigen mit besonderen Bedürfnissen gerade deshalb beson-
ders gefährdet sind, negative Folgen durch die Inhaftierung zu erleiden 
(Atabay 2009).
Illustrieren lassen sich die vielfältigen Schwierigkeiten an jeder der verschie-
denen Gruppen. Das Beispiel der gesundheitlichen Probleme und damit zu-
sammenhängender Bedürfnisse kann aber stellvertretend benannt werden. 
Hintergrund ist eine außerordentlich hohe Zahl somatischer und psychischer 
Erkrankungen bei Inhaftierten (de Viggiani 2007; Fazel & Baillargeon 2011;
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Gideon 2013; Meier 2005; Stöver 2013). Die wesentlichsten und häufigsten 
gesundheitlichen Probleme sind neben Suchterkrankungen auch Infektions-
krankheiten und eben psychiatrische Erkrankungen (Keppler et al. 2010, 
Laubenthal 2005; Meier 2005).
Diese in der Regel schon vor der Inhaftierung bestehenden Gesundheitsprob-
leme sind nur ein Teil der Schwierigkeiten. Auch wenn manche Inhaftierte 
zuerst von geregelter Nahrungszufuhr und einem Mindeststandard an Hygiene 
profitieren (Bonta & Gendrau 1990; Keppler et al. 2010), sind Gefängnisse 
dennoch ein „kranker Ort“ (de Viggiani 2007, 115). Ebenso wie einige fun-
damentale psychologische Bedürfnisse bereits durch die Inhaftierung an sich 
beeinträchtigt sind, können Folgen für die Gesundheit der Straftäter als sicher 
angenommen werden (Smith 2000). Der Zusammenschluss von gesundheit-
lich belasteten Personen in vollen und hygienisch zweifelhaften Gefängnissen 
ist prädestiniert für die Übertragung von Infektionskrankheiten und erhöht die 
Wahrscheinlichkeit neuer somatischer wie psychiatrischer Erkrankungen 
(Lines 2006). Bereits das Anstaltsklima und damit einhergehend die beschrie-
benen eingeschränkten Möglichkeiten der Erfüllung psychologischer Bedürf-
nisse spielen eine wesentliche Rolle für die häufigen psychopathologischen 
und psychiatrischen Erkrankungen. Die negativen Einflüsse der Gefängnis-
umwelt auf die Gesundheit beschränken sich nicht auf die Inhaftierten, son-
dern sind auch bei den Bediensteten feststellbar (Bögemann 2007; Dünkel 
2007; Stöver 2013).
Gesundheitliche Probleme und Bedürfnisse lassen sich nicht auf die medizini-
sche Versorgung oder die Person des Inhaftierten festlegen. Wie bei allen 
Straftätern mit besonderen Bedürfnissen liegt das Problem vor allem in der 
doppelten Belastung durch ihre Bedürfnisse auf der einen Seite (z. B. Krank-
heit) und der Reaktion der Umwelt auf der anderen Seite, etwa durch Gewalt, 
Diskriminierung, Erniedrigung und Missbrauch (Atabay 2009). Die Folgen 
der Inhaftierung dauern über die Zeit der Haft hinaus an und betreffen sowohl 
die soziale Umwelt des Inhaftierten als auch letztlich die Gesellschaft (Brink- 
ley-Rubinstein 2013). Die besonderen Bedürfnisse beschränken sich auch 
nicht auf den Täter: Die Familie und Kinder des Inhaftierten sind durch dessen 
Inhaftierung oft ebenfalls in besonderem Maße verletzlich, sei es durch Stig-
matisierung, finanziellen Druck oder einfach durch ihre Bindung an das inhaf-
tierte Familienmitglied.
Alles weist also darauf hin, dass inhaftierte Straftäter ein besonderes Bedürf-
nis nach medizinischer Versorgung und Gesundheitsförderung haben. Es 
bleibt die Frage, wie der aktuelle Stand hinsichtlich dieser Aspekte ist. Von 
rechtlicher Seite gilt das Äquivalenzprinzip, die Versorgung in Haft soll 
vergleichbar den Standards außerhalb des Strafvollzugs sein (Meier 2005;
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Keppler & Nestler 2013; Laubenthal 2011). Da auch hier die Datenlage 
schwierig ist, muss auf einige Indikatoren wie die Ärztequote oder die finan-
zielle und technische Ausstattung (Meier 2005) zurückgegriffen werden. Die 
Gesundheitsfürsorge scheint zwar generell ausreichend vorhanden zu sein, 
aber weder ist dabei die besondere Schwere der individuellen Erkrankungen 
wiedergegeben, noch ist eine qualitative Gleichsetzung möglich (Keppler et 
al. 2010; Meier 2005), was auch mit den Folgen der Entkopplung von Ge-
sundheitsfürsorge der Gefangenen und der öffentlichen Gesundheitsversor-
gung zusammenhängt (Stöver 2013).
Drogenabhängigkeit ist ein vielzitiertes Beispiel. International erhält oft nur 
ein Bruchteil der Inhaftierten mit Suchtproblematik eine Behandlung (Gideon
2012). Auch im deutschen Strafvollzug ist von umfangreichen Hilfsmaßnah-
men wenig zu spüren, das Behandlungskonzept wird in den meisten Fällen auf 
Abstinenz beschränkt (Keppler et al. 2010). Die Gesundheitspolitik ist außer-
dem vor allem reaktiv: Sie reagiert auf Erkrankungen, aber die Vorbeugung ist 
bisher kein zentrales Anliegen. Aktuell scheinen Gefängnisse daher in der Tat 
eher die „Antithese einer gesunden Umwelt“ (de Viggiani 2007, 115) zu sein.
Die Bestandsaufnahme des Umgangs mit gesundheitlichen Bedürfnissen als 
einer Form besonderer Bedürfnisse kann stellvertretend genannt werden, weil 
eine ähnliche Situation auch für andere besondere Bedürfnisse besteht. Unab-
hängig davon, ob es um Inhaftierte mit unterdurchschnittlicher Intelligenz, 
alte oder psychopathische Straftäter geht sowie unabhängig von Geschlecht 
oder kulturellem Hintergrund kann dem Strafvollzug nicht attestiert werden, 
umfangreich und gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse vorbereitet zu sein 
oder entsprechende Maßnahmen durchführen zu können.

3.3 Kriminogene Bedürfnisse und das richtige Leben
Von fundamentalen Bedürfnissen aller Straftäter und besonderen Bedürfnis-
sen bestimmter Straftäter kann man eine Gruppe von Bedürfnissen unter-
scheiden, die im Wesentlichen von außen zugeschrieben werden. Gemeint 
sind Bedürfnisse in Form von Mängeln, die die Gesellschaft oder der Straf-
vollzug bei dem Straftäter sieht. Dahinter steht die Idee, dass bestimmte Dinge 
(z. B. Bildung, Kultur, Selbstkontrolle, Arbeit) notwendig für gesellschaftlich 
erfolgreiches, verantwortungsvolles und gutes Leben sind. Gerade bei Straftä-
tern liegen solche Zuschreibungen nahe. Mit anderen Worten: Was braucht 
eine Person, um nicht mehr straffällig zu werden?
Andrews & Bonta (2010) benennen diese Merkmale als kriminogene Bedürf-
nisse. Die Vertreter des RNR-Ansatzes (Risk-Need-Responsivity; Andrews & 
Bonta 2010; Göbbels & Zimmermann 2013) verstehen darunter dynamische
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Risikofaktoren, die mit der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls korrelieren. 
Nicht-kriminogene Bedürfnisse dagegen seien zwar auch veränderbar (dyna-
misch), haben aber keinen oder keinen wesentlichen Einfluss auf die Rück-
fälligkeit des Straftäters10 11. Als zentrale kriminogene Bedürfnisse nennen 
Andrews und Bonta (2010) acht empirisch ermittelte Faktoren (<central eight), 
darunter antisoziale Persönlichkeitsmuster, antisoziale Kognitionen und ein 
antisoziales Umfeld. Wie verschiedene Autoren (Suhling 2007; Ward & Ste-
wart 2003) kritisch bemerkt haben, wäre es aber vielleicht besser, einfach von 
dynamischen Risikofaktoren statt von kriminogenen Bedürfnissen zu spre-
chen.
Im Strafvollzug existieren eine Reihe von Maßnahmen, die ein Leben in 
Verantwortung fördern wollen, indem sie bei bestimmten Defiziten ansetzen. 
Dazu zählen Qualifizierungsmaßnahmen wie Schulabschlüsse und Berufsaus-
bildungen ebenso wie soziales Training und Anti-Gewalt-Trainings. Aber 
auch außerhalb des Strafvollzugs werden bestimmte Maßnahmen gezielt ein-
gesetzt, etwa im Rahmen von Bewährungsauflagen. Zum Teil spiegeln diese 
Angebote auch besondere Bedürfnisse der Straftäter wieder. Allerdings zeigt 
sich hier ein bekanntes Problem: Was die Gesellschaft als fundamentales Be-
dürfnis versteht (z. B. Grundbildung) um ein verantwortungsvoller Teil der 
Gesellschaft zu sein, sieht ein Inhaftierter vielleicht -  wenn überhaupt -  als 
Mittel an. Anders herum äußert der Inhaftierte bestimmte Bedürfnisse, die der 
Strafvollzug aber nicht als relevant anerkennt, weil sie nicht mit der Rückfäl-
ligkeit in Verbindung stehen1 \

3.4 Zwischenfazit
Die Bestandsaufnahme zeigt relativ deutlich: Die Bedürfnisse von Straftätern 
sind besonders im Strafvollzug nicht gut aufgehoben. Schon von der Idee her 
ist ein Gefängnis kein Ort, der die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse för-
dert. Gleichermaßen reagiert der Strafvollzug bisher nur in eingeschränktem 
Maße auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Gruppen oder Inhaftierter 
und wenn, dann eher reaktiv statt aktiv. Einzig kriminogene Bedürfnisse, die 
mit der Rückfälligkeit Zusammenhängen sollen, finden mehr Aufmerksamkeit.

10 Andrews & Bonta (2010, 49): „Criminogenic needs are a subset of an offender's risk level. They 
are dynamic risk factors that, when changed, are associated with changes in the probability of 
recidivism. Noncriminogenic needs are also dynamic and changeable, but they are weakly asso-
ciated with recidivism.“

11 Wie die Ausstattung des Vollzuges: „Unfortunately, there is no substantive relationship 
between a reduced number of cockroaches and recidivism, between clean sheets and reform.“ 
(Griswold et al. 1970, 26; zitiert nach McKay et al. 1979).
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4. Und nun: Muss sich etwas ändern?
Im Hintergrund dieser Betrachtung steht eine in der Regel unausgesprochene 
Frage: Warum sollte uns das Ganze interessieren? Warum nicht damit leben, 
dass Straftäter mit ihren Taten einen wie auch immer gearteten Anspruch auf 
Interesse an ihren Bedürfnissen verwirkt haben? Wenn Straftäter sich nicht an 
die Regeln halten, warum sollten wir sie weiterhin als berechtigte Träger mo-
ralischer Ansprüche sehen (Ward & Birgden 2007; Ward & Syversen 2009)? 
Oder ist vielleicht gerade Deprivation das beste Mittel zur Erreichung des 
Vollzugsziels? Sind Mangel und Kontrolle vielleicht genau das, was Straftäter 
„brauchen“? Man könnte eine solche Haltung vielleicht sinnvoll als ,JVull- 
hypothese der Bedürfnisorientierung“ bezeichnen, da sie die Erfüllung der 
Bedürfnisse von Straftätern generell für nichtig erklärt.
Eine solche Position stellt eine ganze Reihe aktuell geltender rechtlicher und 
moralischer Grundsätze in Frage. Allerdings scheint zumindest eine gewisse 
Zahl an Menschen einer ähnlichen Ansicht durchaus zuzustimmen, was an der 
regelmäßig aufkommenden Debatte um den „Hotelvollzug“ (Dünkel 2008; 
Rehn 2011) gesehen werden kann12. Zudem kann mitunter eine Tendenz zum 
Vorrang der Sicherheit festgestellt werden (Alex & Fehes 2009; Arrigo et al. 
2011). Eine solche Einstellung gefährdet besonders die Rechte derer, die sich 
-  wie Inhaftierte -  kaum verteidigen können (Ward & Birgden 2007).
Es gibt immer wieder Hinweise, dass eine Inhaftierung in gewissem Maße 
auch positive Effekte bringen kann (Greve et al. 1997; McKay et al. 1979). 
Allerdings sind diese Effekte weniger durch die Inhaftierung an sich, sondern 
durch die sinnvolle Maßnahme zur Resozialisierung im Vollzug begründet. 
Wie oben beschrieben, lässt sich insgesamt besser für die Perspektive argu-
mentieren, dass die Bedürfnisse von Straftätern auch moralischen Gehalt be-
sitzen. Die erste Variante betrifft die Tatsache, dass die Menschenwürde durch 
Gesetze, Grundrechte und Menschenrechte vorgegeben und abgesichert ist. 
Eine Inhaftierung hat über den Freiheitsentzug hinaus keine Rechte einzu-
schränken (Liebling 2011). Die zweite Variante, Ethik zur Begründung heran-
zuziehen, ist grundsätzlicherer Natur, aber weniger bindend als bestehendes 
Recht. Von diesem moralphilosophischen Standpunkt her lassen sich die drei 
oben beschriebenen Perspektiven (Konsequentialismus, Deontologie, Tugend-

12 Zuletzt etwa bei den Medienberichten der Eröffnung der neuen JVA Heidering: „JVA Heide-
ring. Muss ein Gefängnis so luxuriös sein?“ in der Berliner Zeitung (http://www.bz- 
berlin.de/aktuell/berlin/muss-ein-gefaengnis-so-luxurioes-sein-articlel 594082.html, zuletzt ab-
gerufen 30.01.2014); „Luxus-Gefängnis. Der neue Wohlfuhl-Knast am Heidering“ in der Ber-
liner Morgenpost (http://www.morgenpost.de/berlin/articlel 14511027/Der-neue-Wohlfuehl- 
Knast-am-Heidering.html, zuletzt abgerufen 30.01.2014);

http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/muss-ein-gefaengnis-so-luxurioes-sein-articlel
http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/muss-ein-gefaengnis-so-luxurioes-sein-articlel
http://www.morgenpost.de/berlin/articlel
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ethik) auf die Problematik der Bedürfnisse von Straftätern übertragen (Arrigo, 
Bersot & Seilers 2011).
Aus einer deontologischen Perspektive auf Bedürfnisse (Miller 2005) müsste 
die Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse von Straftätern als Pflicht anerkannt 
werden. Straftäter haben als Menschen Würde. Die Gesellschaft und der 
Strafvollzug haben diese zu achten, unabhängig der Folgen. Ein möglicher 
Zusammenhang mit Rückfälligkeit spielt daher keine Rolle für die Frage, ob 
wir uns um die Bedürfnisse von Straftätern sorgen sollten. Es ist klar, dass die 
fundamentalen Existenzbedürfnisse in diesem Sinne zu erfüllen sind, eine 
Haftstrafe würde sonst direkt Folter bedeuten. Allerdings ist die Frage berech-
tigt, wie viel darüber hinaus getan werden muss. Wie weit geht die Pflicht zur 
Erfüllung der Bedürfnisse von Straftätern? Bestimmte Ansprüche wird man 
noch zugestehen, aber sollten sich Straftäter im Strafvollzug wohlfühlenl Soll-
ten wir als Gesellschaft nach Möglichkeit dafür Sorge tragen, dass ein Ge-
fängnis ein Ort ist, der persönliches Wachstum ermöglicht, obwohl wir bei 
knappen Ressourcen dies nicht einmal nicht straffällig gewordenen Personen 
garantieren können?
Eine tugendethische Perspektive würde dies nahelegen. Der Strafvollzug 
müsste entsprechend dem Ziel menschlichen Lebens so gestaltet werden, dass 
er ein gutes Leben zulässt, welches sich nicht auf das Überleben oder Über-
stehen beschränkt. Mehr noch: Weil tugendhaftes Verhalten auf die vorrangi-
ge Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse angewiesen ist, müssten Bedürfnisse 
sogar ein zentraler Punkt sein (Reader 2005).
Zuletzt bleibt eine konsequentialistische Argumentation. Bedürfnisse von 
Straftätern wären dann von Belang, wenn die Folgen dieses Vorgehens das 
allgemeine Wohl fördern. Eine Reduktion der Rückfälligkeit ist ein solches 
Kriterium, das begründen könnte, warum die Rahmenbedingungen die Erfül-
lung von Bedürfnissen unterstützen sollten. Allerdings ist streng genommen 
damit auch begründbar, warum Bedürfnisse nicht beachtet werden sollten, 
nämlich dann, wenn dies z. B. die Rückfälligkeit erhöhen würde. Welche Rol-
le Bedürfnisse für Rückfälligkeit spielen, ist eine empirische Frage, die seit 
fast zehn Jahren mit einiger Vehemenz zwischen den Vertretern des RNR- 
Modells (Andrews & Bonta 2010; Andrews, Bonta & Wormith 2011; Bonta & 
Andrews 2003; Wormith, Gendreau & Bonta 2012) und denen des Good- 
Lives-Modells (GLM; Ward & Stewart 2003; Ward & Birgden 2007; Ward, 
Melser & Yates 2007; Ward, Yates & Willis 2012; von Franque & Briken
2013) geführt wird.
Das RNR-Modell geht davon aus, dass eine wirksame Rückfallprävention im 
Wesentlichen drei Prinzipien befolgen muss: mehr Therapie umso höher das 
Risiko (Risikoprinzip), Fokus auf die kriminogenen Bedürfnisse (Bedürf-
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nisprinzip) und Beachtung individualisierter Behandlung auf der Grundlage 
kognitiv-behavioraler Methoden (Ansprechbarkeitsprinzip). Das Modell be-
achtet sowohl Straftäter mit besonderen Bedürfnissen im Ansprechbarkeits-
prinzip, als auch indirekt manche fundamentalen Bedürfnisse im Bedürfnis-
prinzip. Die RNR-Vertreter haben wiederholt klargemacht, dass es ihnen pri-
mär um eine wirksame Behandlung von Straftätern geht (Andrews & Bonta 
2010; Andrews et al. 2011). Ein gutes Leben, Wohlergehen oder fundamenta-
le Bedürfnisse sind deswegen nicht unwichtig, sondern werden immer voraus-
gesetzt13, aber sie verhindern keine neue Kriminalität. Maßnahmen, die primär 
auf nicht-kriminogene Bedürfnisse abzielen, seien in der Regel unwirksam 
oder im schlimmsten Fall sogar schädlich (Andrews et al. 2011). Die Perspek-
tive ist demnach im Wesentlichen spezialpräventiv, auf den Nutzen ausgerich-
tet. Für diesen Zusammenhang von kriminogenen Bedürfnissen und der Rück-
fälligkeit liegt eine beeindruckende Menge an Untersuchungen vor: Je eher 
die Prinzipien befolgt werden, desto deutlicher sind positive Effekte erwartbar 
(Andrews & Bonta 2010).
Das Good-Lives-Modell geht dagegen davon aus, dass alle Menschen bestimm-
te primäre Güter erstreben (z. B. Leben, Autonomie, Gesellschaft). Diese Gü-
ter können auch als fundamentale Bedürfnisse verstanden werden. Wer diese 
Güter erreicht, erlebt Zufriedenheit, was negativ mit Straffälligkeit zusam-
menhängt. Straftäter nutzen jedoch etwa die „falschen“ Strategien, haben ei-
nen zu engen Blickwinkel auf ihre Bedürfnisse oder besitzen nicht ausrei-
chende Fähigkeiten, um diese Güter zu erlangen (Ward, Melser & Yates 2007; 
von Franque & Briken 2013). Dieser Ansatz verlangt daher eine Beachtung 
fundamentaler Bedürfnisse über die von den RNR-Vertretern benannten kri-
minogenen Bedürfnisse hinaus.
Bei einem Blick in die Literatur sprechen neben theoretischen Überlegungen 
(Baumeister & Leary 1995; Ward & Stewart 2003; Ward, Melser & Yates 
2007) wohl auch empirische Befunde (Drenkhahn 2011) für eine positive 
Wirkung einer Umwelt, die auf die Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse aus-
gerichtet ist -  wenn darunter nicht der Vorrang kriminogener Bedürfnisse lei-
det (Andrews, Bonta & Wormith 2011). Selbst die Sicherheit und Ordnung im 
Strafvollzug kann positiv beeinflusst werden, wenn der Alltag des Inhaftierten 
nicht aus Abhängigkeit und Mangel besteht (Bennefeld-Kersten 2009; Lieb-
ling 2011). Es sind aber nicht nur die positiven Effekte, die angeführt werden 
können, sondern auch das Ausbleiben sonst erwartbarer negativer Effekte. 
Gibt es keine Möglichkeit zur Erfüllung der Bedürfnisse, sind Ersatzhandlun-

13 Respekt für Autonomie wird etwa als einen grundlegenden Wert des Ansatzes benannt 
(Andrews & Bonta (2010, 7).
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gen (Deci & Ryan 2011; McKay et al. 1979) wahrscheinlich. Im günstigen 
Fall bedeutet das Rückzug und Einzelgängertum, im ungünstigen Fall Gewalt 
oder Drogenkonsum. Auch hier könnte eine Bedürfnisorientierung positive 
Effekte haben.
Betrachtet man die verschiedenen Argumente und Positionen, bleiben nur 
zwei Möglichkeiten übrig, die „Nullhypothese“ beizubehalten, dass uns die 
Bedürfnisse von Straftätern nicht zu interessieren brauchen. Nur wer diese 
nicht mehr als Mitglieder im moralischen Spiel sieht und ihre Würde in Frage 
stellt (was in Deutschland per Grundgesetz ausgeschlossen ist) oder eine radi-
kale Nutzenperspektive einnimmt, kann diesen Schluss ziehen. Zweiteres aber 
nur, wenn sich empirisch halten lassen würde, dass die Beachtung der Bedürf-
nisse von Straftätern zu großem Übel führen würde.
Beide Möglichkeiten sind in dieser Form nicht haltbar oder aber stellen unsere 
grundlegenden Werte in Frage. Daher bleibt nur der Schluss übrig, dass die 
fundamentalen Bedürfnisse von Straftätern von moralischem Wert sind und 
dass der Umgang mit Straftätern entsprechend gestaltet werden sollte. Frag-
lich bleibt nur, bis zu welchem Punkt uns die Bedürfnisse interessieren soll-
ten. Genügt es, eine Umgebung zu schaffen, in der kein Schaden entsteht oder 
aber sollte Wohlergehen oder gar Glück das Ziel sein? Die Antwort hängt 
davon ab, welcher Standpunkt gewählt wird. In jedem Fall aber muss darin 
zum Ausdruck kommen, dass Straftäter ungeachtet ihrer Taten Menschen 
sind, deren Würde nicht untergraben werden darf (Coyle 2002; Ward 2010). 
Es ist ebenfalls richtig, dass im Rahmen einer wirksamen Behandlung von 
Straftätern der Fokus auf kriminogenen Bedürfnissen liegen sollte (Andrews 
et al. 2011). Aber unabhängig davon steht es einer Gesellschaft und ihren 
Mitgliedern gut an, auch Straftätern eine Umwelt zu bieten, in der fundamen-
tale menschliche Bedürfnisse um ihrer selbst Willen und der Achtung der 
Menschenwürde geachtet werden. Dies gilt umso mehr, als dass eine positive 
Wirkung auf die Verhinderung von Straftaten auch wesentlich von einem 
positiven Klima (Lösel 2001) und der Verhinderung negativer Effekte abhängt 
(Greve et al. 1997).

5. Wie es sein könnte: Thesen zu einem bedürfnisorientierten  
Strafvollzug

Obwohl der deutsche Strafvollzug in Hinsicht auf Menschenrechte interna-
tional und im europäischen Vergleich eher gut abschneidet (Dünkel 2002; 
Dünkel et al. 2010), zeigt sich eine deutliche Spannung zwischen den Bedürf-
nissen von Straftätern und der Ausgestaltung des Vollzuges. Die Bestandsauf-
nahme des aktuellen Umgangs mit Bedürfnissen von Straftätern hat ein relativ
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klares Bild zahlreicher Einschränkungen und Probleme aufgezeigt. Gleich-
zeitig kann von rechtlicher und ethischer Seite eine ziemlich klare Einschät-
zung abgegeben werden, dass die Situation unabhängig vom genauen Stand-
punkt anders sein sollte.
Wie schon betont, bedeutet dies nicht, dass der Strafvollzug die Bedürfnisse 
direkt zu erfüllen hat. Vor allem geht es um die Schaffung einer Umwelt, die 
den negativen Folgen einer Inhaftierung durch Deprivation und Nicht-
Erfüllung fundamentaler Bedürfnisse entgegensteht.
Damit ist aber für die Praxis die Frage aufgeworfen: Wie sollte ein Umgang 
mit Straftätern aussehen, der fundamentale Bedürfnisse beachtet? Was kann 
der Strafvollzug tun, um die Würde der Inhaftierten zu schützen und eine 
Umgebung zu schaffen, die eine Erfüllung fundamentaler und besonderer 
Bedürfnisse zulässt? Wie ist ein bedürfnisorientierter Strafvollzug möglich?

These 1: Mehr Mensch im Strafvollzug wagen -  Autonomie,
Partizipation, Sinn

Schon der Grundsatz einer jeden Inhaftierung ist letztlich, dass die Voll-
streckung (die Tatsache) des Freiheitsentzuges die Strafe darstellt, der Vollzug 
(die Ausgestaltung) der Freiheitsstrafe aber nicht (Dünkel et al. 2006; Liebling 
201114). Damit ist klar, dass alle weiteren Rechte, besonders Grund- und Men-
schenrechte auch im Strafvollzug gelten und zu schützen sind. Dies schließt 
Existenzbedürfnisse ein -  physiologische ebenso wie psychologische und 
soziale. Langfristige Entwicklung und intrinsische Motivation beruhen aber 
darauf, sich selbst als aktive Person betrachten zu können, die sich als auto-
nom und kompetent wahmimmt (Deci & Ryan 2000) und sich der Gesell-
schaft zugehörig fühlen kann. Wer will, dass sich ein Mensch tatsächlich 
ändern möchte, der muss eine entsprechende Umwelt schaffen.
Eine konsequente und vollständige Umsetzung der European Prison Rules 
(Council of Europe 2006: Rec (2006); Dünkel et al. 2006) wäre ein erster 
wichtiger Schritt, um aktuelle Mängel anzugehen. Auch der deutsche Straf-
vollzug hat hier noch Handlungsbedarf. Es fehlt an fairer Bezahlung von 
Arbeit, sinnvollen Tätigkeiten und einem Zugang zur Sozial- und Rentenver-
sicherung (Dünkel et al. 2010; Feest 2011; Schäfer 2013), auch die Frage der 
Kleidung und zum Teil der sanitären Bedingungen kann gestellt werden (Feest 
2008).

14 Liebling (2011, 544): „We send people to prison as and not for punishment, do not officially 
intend it to be humiliating or degrading and we claim to use imprisonment as a last resort.“



42 Marcel Gueridon & Erich Marks

Darüber hinaus müssen die psychologischen Grundbedürfnisse Thema sein. 
Wie sind beispielsweise Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit (Deci & 
Ryan 2000; 2008) in der Haft möglich? Der entscheidende Schritt ist, so tri-
vial es klingen mag, Straftäter zuerst als Personen zu akzeptieren und zu 
respektieren (Coyle 2002). Der alltägliche Umgang der Bediensteten mit den 
Inhaftierten ist ausschlaggebend für das Klima (Liebling 2011). Dazu gehört 
die weitestgehende Wahrung der Privatsphäre ebenso wie angemessene Um-
gangsformen, etwa siezen und anklopfen (Drenkhahn 2011). Autonomie 
bedeutet zumindest ein Restmaß an Entscheidungsmöglichkeiten. Das Han-
deln im Strafvollzug sollte daher transparent sein und so oft wie möglich soll-
te der Inhaftierte in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Johnson & 
Dobrszanka (2005) berichten, dass jene Inhaftierten mit lebenslanger Strafe 
gut mit den Belastungen umgehen können, die sich bewusst dafür entscheiden 
und gerade dadurch ein Minimum an Autonomie erhalten. Es kann aber nicht 
Ziel des Strafvollzuges sein, für das Überstehen einer Inhaftierung die Selbst-
wirksamkeit so zu unterhöhlen.
Sinnvolle Tätigkeiten, kleine alltägliche Entscheidungen sowie das Setzen und 
Erreichen von Ziele können Autonomie stärken und führen ebenfalls zum 
Erleben von Kompetenz. Nicht nur Arbeit, sondern beispielsweise auch sach-
gemäßes Krafttraining (Geppert 2010) und andere Freizeitmaßnahmen können 
eine ganze Reihe von Bedürfnissen erfüllen.
Zugehörigkeit bedeutet umfangreichen Kontakt zu Beziehungspersonen au-
ßerhalb des Vollzuges ebenso wie Teilnahme an Religion und Gesellschaft. 
Auch Inhaftierte betonen, wie wichtig der Kontakt zu Bezugspersonen außer-
halb der Haft für ihr Wohlbefinden ist (Condon, Hek & Harris 2008). Darüber 
hinaus ist soziale Unterstützung -  durch Angehörige, Mitinhaftierte oder 
Bedienstete -  wesentlich für den Umgang mit schwierigen Situationen, wie 
sie im Rahmen einer Inhaftierung auftreten (Bennefeld-Kersten 2009). Auch 
die European Prison Rules und die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtes sehen daher ausreichend sozialen Kontakt vor (Feest 2008).
Das monotone, eingeengte Leben im Strafvollzug wird immer auch Stress und 
Ärger mit sich bringen. Soziale Unterstützung ist, neben Möglichkeiten zum 
Abbau von Frustration oder einem Gefühl von Kontrolle über das eigene 
Leben und die Umwelt zu haben, ein wichtiger Faktor zur Stressreduktion 
(Sapolsky 2004). Zusätzliche Maßnahmen reichen von Sport bis zu Entspan-
nungskursen, aber ohne solche Möglichkeiten wirkt sich Stress negativ auf 
das Klima aus.
Dies sind nur einige Punkte, die eine kurz- und mittelfristige „Humanisierung 
des Strafvollzugs“ (Dünkel 2008; Feest 2011) fördern können. Zentral bleibt 
die Forderung, dass auch oder sogar besonders in Haft die Erfüllung funda-
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mentaler Bedürfnisse von Straftätern nach Möglichkeit gewährleistet sein soll-
te. Der Weg dahin muss letztlich über die Gestaltung des Alltags fuhren und 
die alltäglichen Interaktionen in den Fokus heben.

These 2: Mehr Gesundheit und Individualität wagen -  Besondere 
Bedürfnisse und besondere Maßnahmen

Es muss klar sein, dass eine Inhaftierung für keine Person eine wirklich gute 
Lösung ist, sondern dass Straftäter mit besonderen Bedürfnissen in aller Regel 
besser außerhalb des Strafvollzuges aufgehoben sind (Atabay 2009; van Zyl 
Smit 2007). Ein bedürfnisorientierter Strafvollzug sollte auch die besonderen 
Bedürfnisse der Inhaftierten besonders beachten. Zum einen sind therapeuti-
sche Maßnahmen umso wirksamer, je mehr sie auf die spezifische Ansprech- 
barkeit ausgerichtet sind -  und damit auf besondere Bedürfnisse Rücksicht 
nehmen (Andrews & Bonta 2010). Zum anderen darf die Ausgestaltung des 
Strafvollzuges nicht für besonders vulnerable Inhaftierte noch einmal schäd-
licher, gefährlicher und bestrafender sein.
Besonders bei medizinischen Bedürfnissen liegt eine Pflicht zur Erfüllung na-
he, denn Inhaftierte haben keine andere Wahl, als sich auf die Gewährleistung 
zu verlassen (Coyle 2007). Obwohl in deutschen Anstalten ein den Umstän-
den außerhalb der Haft vergleichbarer Standard herrscht (Meier 2005), ist 
aktuell nur die Gesundheitsfürsorge im Sinne einer Versorgung gewährleistet. 
Weil die medizinischen Bedürfnisse so immens sind, muss darüber hinaus die 
Frage gestellt werden, ob eine äquivalente, der Außenwelt entsprechende Ge-
sundheitsversorgung nicht sogar zu wenig ist (Lines 2006). Die medizinischen 
Probleme sind im Strafvollzug beim Einzelnen deutlich schwerer als in der 
Allgemeinbevölkerung. Auch die Haftumstände und die besondere Situation 
der Gefängnismedizin lassen eine annähernd äquivalente Versorgung kaum 
als ausreichend erscheinen. Eine ernsthafte Förderung der Gesundheit muss 
daher über Äquivalenz hinausgehen (Hayton 2007; Lines 2006; Keppler et al. 
2010).

Was für medizinische Bedürfnisse gilt, trifft auf alle besonderen Bedürfnisse 
zu. Ein wichtiger Ausgangspunkt kann die Aus- und Fortbildung der Men-
schen sein, die mit den Straftätern arbeiten. Der Umgang mit Straftätern mit 
besonderen Bedürfnissen sollte ein besonderes Thema sein (Anderson 2008). 
Auch Einzelfallarbeit, die speziell auf Straftäter mit besonderen Bedürfnissen 
ausgerichtet ist, scheint wirksamer zu sein (Gideon 2012). Zuletzt ist es sogar 
möglich, gesonderte Abteilungen oder Anstalten zu schaffen, die auf die Be-
dürfnisse bestimmter Personen zugeschnitten sind, wie dies etwa für ältere
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Inhaftierte in Hessen mit der Abteilung Komhaus der JVA Schwalmstedt ver-
sucht wird (Roos & Eicke 2008).

These 3: Mehr Vorbereitung auf ein Leben in Freiheit wagen -  
Vollzugslockerungen und Übergangsmanagement

Vollzugslockerungen (Ausgang, Freigang, Urlaub) und der offene Vollzug 
sind neben den innervollzuglichen Maßnahmen ein wichtiges Werkzeug zur 
Erreichung des Vollzugsziels (Dünkel 2009b; Rehn 2011). Dies gilt umso 
mehr, da vollzugsöffnende Maßnahmen eher mit einer günstigeren Legal-
prognose einhergehen (z. B. für Sexual Straftäter: Suhling & Rehder 2009) und 
Missbrauch die absolute Ausnahme ist (Dünkel 2009b; Feest 2010). Vollzugs-
lockerungen sind auch bedürfnisorientiert, weil ihre Ausgestaltung Raum für 
Entscheidungen lässt, Zugehörigkeit zu Personen außerhalb der Haft stärken 
kann und bestätigend auf die Entwicklung des Inhaftierten wirken kann. 
Selbstverständlich sind resozialisierende Wirkungen vollzugsöffnender Maß-
nahmen und Missbrauchsrisiko abzuwägen (Rehn 2011). Diese Abwägung 
muss rational sein, darf vor allem nicht durch eine Überbetonung von Sicher-
heitsbedürfnissen verzerrt werden. Die insgesamt rückläufige Entwicklung der 
vollzugsöffnenden Maßnahmen und besonders des offenen Vollzugs (Dünkel 
2009b) ist daher durchaus beunruhigend und kritisch zu hinterfragen.
Die Öffnung des Vollzuges während der Haft ist ein Teil eines gelungenen 
Übergangsmanagements. Nicht weniger bedeutsam sind die Koordinierung 
und frühe Kontaktaufnahme mit Bewährungshilfe und sozialem Empfangs-
raum, also die „Übergabe“ der Gefangenen (Wirth 2009), sondern auch die 
ambulante Weiterführung geeigneter Maßnahmen (z. B. Yoon, Motekallemi, 
Rettenberger & Briken 2013).

These 4: Mehr Alternativen wagen -  Ambulante Sanktionen und 
Restorative Justice

Eine Inhaftierung sollte als schwerste Sanktion unserer Strafpraxis letztes Mit-
tel (ultima ratio) sein (Dünkel et al. 2010; Liebling 2011). Auch aus spezial-
präventiver Sicht muss kritisch hinterfragt werden, warum eine Inhaftierung 
sein muss, wenn weniger drastische Maßnahmen gleich wirksam oder sogar 
besser abschneiden.
Tatsächlich schneiden die Alternativen oftmals nicht schlechter ab als die 
Haftstrafe (Streng 2007). Ambulante Sanktionen gehen bei Jugendlichen mit 
geringeren Rückfallquoten einher (Heinz 2004; Meier 2005). Der Ansatz der 
Restorative Justice bietet darüber hinaus eine Reihe von möglichen Altemati-
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ven an (Dignan 2011, Temme 2011), die trotz bisher überschaubarer Datenla-
ge nicht verschwiegen werden sollten. Gerade bei Straftätern mit eher gerin-
gem Rückfallrisiko scheinen restaurative Maßnahmen die Rückfalligkeit wei-
ter zu senken (Bonta, Jesseman, Rugge & Cormier 2006).
Restorative Justice und verwandte Konzepte wie die parallele Gerechtigkeit 
(Pfeiffer 2013) weisen noch weitere deutliche Vorteile gegenüber einer reinen 
Bestrafung auf: Nicht nur werden die Bedürfnisse von Opfern ernst genom-
men, sondern auch die Probleme einer Inhaftierung vermieden, ohne dass 
kriminogene Bedürfnisse von Straftätern ausgeblendet werden müssen. Inso-
weit sind diese Alternativen zum Strafvollzug erstaunlich bedürfnisorientiert.

These 5: Mehr Prävention und frühe Hilfen wagen
Die Prävention von Straftaten ist für Täter, Opfer und Gesellschaft immer bes-
ser als der beste Strafvollzug. Die Wirksamkeit wissenschaftlich fundierter 
und gut implementierter Maßnahmen ist ebenso bekannt wie ihr mittel- und 
langfristiger finanzieller Nutzen (Jaursch, Lösel, Beelmann & Stemmler 2008; 
Marks 2010).
Als besonders sinnvoll können frühe Hilfen gelten. Zum einen können sie bei 
gleicher Wirksamkeit eine Verfestigung problematischen Verhaltens verhin-
dern und gleichzeitig die Kosten und Folgen frühen dissozialen Verhaltens 
vermeiden (Jaursch et al. 2008). Spätere Maßnahmen -  wie eine Inhaftierung 
oder Maßregel -  sind nicht nur mit deutlich intensiveren Eingriffen verbun-
den, sondern darüber hinaus auch um ein Vielfaches teurer (Czock, Wölbing, 
Lehmann, Matuschka & Krämer 2011).
Frühe Hilfen und Prävention beschränken sich aber nicht auf die potentiellen 
Täter. Ein stabiler Befund kriminologischer Forschung ist der Zusammenhang 
von kindlichem Gewalterleben und späterer Gewaltkriminalität (Rabold, Baier 
& Pfeiffer 2008). Kriminalprävention muss daher auch die Förderung von 
Familien und die gesellschaftliche Ächtung von Gewalt umfassen. Sie ist also 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe (Jungmann & Pfeiffer 2010).

6. Ein bedürfnisorientierter Strafvollzug als reale Möglich-
keit? -  Eine Kritik

Diesem Entwurf eines bedürfnisorientierten Umgangs mit Straftätern dürfte 
im Wesentlichen mit drei Einwänden begegnet werden.
Ein Einwand ist mitunter, dass Inhaftierte doch nicht besser , ausgestattet ‘ sein 
dürften als Menschen in Freiheit. Das Zitat von Schupelius am Anfang dieses
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Beitrags und der Vorwurf des Hotelvollzugs spiegeln diese Einstellung wie-
der: Die Bedürfnisse eines Straftäters dürften doch keine Rolle spielen.
Dagegen sind zwei Argumente anzuführen. Zum einen ist die Gesellschaft 
besonders verantwortlich für Inhaftierte, weil sie ihnen die Möglichkeit 
nimmt, selbst dafür zu sorgen. Niemand muss inhaftiert werden, wenn eine 
humane Unterbringung nicht gewährleistet werden kann (Dünkel, Morgen-
stern & Zolondek 2006). Wenn eine Gesellschaft sich dazu entschließt, über-
nimmt sie auch die besondere Verantwortung (Coyle 2002; Lines 2006). Die-
ses Argument liegt letztlich auch dem sogenannten Abstandsgebot der Siche-
rungsverwahrung (Höffler & Kaspar 2012) und dem Maßregelvollzug (Müller
2012) zugrunde: Da die Unterbringung ein besonderes „Sonderopfer“ bedeute, 
müsse sich dies in der Ausgestaltung der Unterbringung zeigen. Zum Zweiten 
entbindet ein Mangel an Ressourcen nicht von der Pflicht gegenüber bestimm-
ten Menschen. Kein Mensch ist mehr wert als ein anderer, auch nicht, wenn es 
sich dabei um einen Straftäter handelt.
Ein zweiter Einwand könnte die Realisierbarkeit in Frage stellen. Ist „Bedürf-
nisorientierung“ mit der Sicherheit der Anstalt, der Bediensteten und der Ge-
sellschaft zu vereinbaren? Woher sollen die finanziellen Mittel genommen 
werden? Ist ein solcher Vollzug denn wirksam?
Diese Fragen sind in der Tat angebracht, können aber ebenfalls entkräftet 
werden. Auch ein bedürfnisorientierter Strafvollzug sollte die kriminogenen 
Bedürfnisse (Andrews & Bonta 2010) im Blick haben. Eine solche Gestaltung 
des Vollzuges kann Veränderungen und intrinsische Motivation wahrschein-
lich aber sogar besser erreichen (Ward, Yates & Willis 2012). Finanzielle 
Knappheit ist in diesem Kontext nie ein gutes Argument: Niemand muss 
inhaftiert werden, wenn die Mittel für einen menschenwürdigen Umgang nicht 
gewährleistet sind. Prävention und Alternativen zur Inhaftierung sind wie 
beschrieben sogar günstiger. Gerade die aktuellen rückläufigen Gefangenen-
zahlen bieten eine Chance zur Verbesserung des Strafvollzuges und sollten 
nicht nur zur Möglichkeit von Einsparungen gesehen werden (Drenkhahn
2013) . Es bleibt die Frage der Sicherheit. Abgesehen von den Befunden, dass 
ein gutes Klima die Sicherheit eher fördert (Liebling 2011) und der Miss-
brauch von Lockerungen die Ausnahme ist (Dünkel 2009), bedeutet die Be-
achtung von Bedürfnissen auch sonst nicht zwangsläufig eine Bedrohung der 
Sicherheit. Wer verantwortungsvolle Menschen möchte, muss die Möglichkeit 
dazu geben (Pryor 2001). Wer Willen zur Veränderung möchte, muss bereit 
sein, eine dafür erforderliche Umgebung zu schaffen. Schließlich kann ein 
Leben in sozialer Verantwortung nicht allein durch Ausschluss aus der Gesell-
schaft erreicht werden.
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Der dritte Einwand betrifft die Erkenntnis, dass Bedürfnisorientierung zwar 
einen besseren Strafvollzug bedeuten kann, dieser dadurch aber immer noch 
nicht die beste Alternative ist. Selbst wenn eine Gesellschaft ein Bedürfnis 
nach Vergeltung hat, folgt daraus nicht die Notwendigkeit eines Gefängnisses. 
Ohne Zweifel hat dieser Einwand einen wahren Kern. Ambulante Maßnah-
men, restitutive und parallele Gerechtigkeit sowie präventive Hilfen sind 
wichtige Schritte, um den Strafvollzug in seiner heutigen Form möglichst 
überflüssig zu machen. Das gilt umso mehr, wenn die möglichen negativen 
Folgen einer Inhaftierung einbezogen werden. Bis dies erreicht ist, entbindet 
uns das nicht von der Verantwortung für die Bedürfnisse von Straftätern.

7. Die Bedürfnisse von Straftätern -  Ein Fazit
,,It is to these fundamental needs that we must learn to direct our attention 
and resources. ” McKay et al. 1979, 55.
Sich mit den Bedürfnissen von Straftätern auseinanderzusetzen, ist weder eine 
neue Idee, noch eine einfache Sache. Besonders der Strafvollzug als schwerste 
Sanktion unseres Strafsystems stellt an sich eine Beeinträchtigung fundamen-
taler Bedürfnisse über den reinen Freiheitsentzug hinaus dar. Abgesehen da-
von, dass diese Einschränkungen vom Gesetzgeber nicht gewollt sind -  der 
Vollzug ist nicht die Strafe (Liebling 2011) -  gibt es gute Gründe für eine be-
dürfnisorientierte Sichtweise. Zum einen verschenkt der Strafvollzug einen 
Teil seiner möglichen Wirksamkeit, wenn er Bedürfnisse ignoriert (Ward, 
Yates & Willis 2012). Die Möglichkeit zur Erfüllung fundamentaler Bedürf-
nisse ist aber auch eine Grundlage von menschlicher Würde und damit in den 
Menschenrechten und dem Grundgesetz festgehalten. Unabhängig von Über-
legungen zu Wirksamkeit, Rückfallraten und Risikomanagement gibt es einen 
moralischen Aufforderungscharakter von echten Bedürfnissen.
Die aktuelle Ausrichtung des Strafvollzuges ist auch nicht in besonderem Ma-
ße auf die Bedürfnisse von Straftätern oder Straftäter mit besonderen Bedürf-
nissen eingestellt. Um dies zu ändern, sollte ein Schwerpunkt der Vollzugs-
gestaltung auch auf psychologischen Bedürfnissen liegen: etwa Autonomie, 
Kompetenz und Zugehörigkeit zu stärken (Deci & Ryan 2000), aber auch Sinn 
und Hoffnung zu vermitteln (McKay et al. 1979; Johnson & Dobrzanska 
2005). Zentral dafür sind nicht nur Veränderungen der Haftbedingungen, son-
dern auch der respektvolle Umgang mit Straftätern (Pryor 2001). Der alltäg-
liche Umgang und das Klima sind wesentlich (Liebling 2011). Da eine Inhaf-
tierung letztes Mittel sein muss und negative Folgen nie ganz ausgeschlossen 
werden können, sind ambulante Alternativen und die Prävention von Strafta-
ten aus Sicht der Bedürfnis Orientierung in aller Regel der bessere Weg.
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Eine Gesellschaft mag ein Bedürfnis nach der Bestrafung von Straftätern 
haben, ein Bedürfnis nach unmenschlichen Strafen kann dies aber nicht be-
deuten. Ist ein Strafvollzug ohne die Beachtung fundamentaler Bedürfnisse 
nicht möglich, muss umso mehr hinterfragt werden, ob eine Gesellschaft wirk-
lich ein Bedürfnis nach einem Strafvollzug hat.
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Insassen-Bedürfnisse und Therapie-Bedarf
Angemessene Behandlung aus Sicht 

des forensischen Psychiaters

Hans-Ludwig Kröber

Was sind die „besonderen“ Bedürfnisse von Straffälligen? Dass sie nicht 
erwischt und nicht bestraft werden. In welchen Bedürfnissen unterscheiden sie 
sich sonst, erwischt und verurteilt, von Nicht-Straffälligen? In all den Dingen, 
die man in Haft, anders in Freiheit, nicht selbst regeln kann. Es sind elementa-
re Dinge. Der Psychologe hingegen, manchmal auch der Psychiater, sieht im 
Strafgefangenen (oder nicht?) primär ein Mängelwesen, dessen größtes In-
teresse darin bestehen müsste, ob seiner Störung (wie sonst sollte man 
Delinquenz erklären) therapiert zu werden. Behandlungsbedarf eben. Wie 
passen Bedürfnisse und Bedarf zusammen?
Dass man bei der Gestaltung des Strafvollzugs sinnvollerweise und auch im 
Interesse der Justiz und der Öffentlichkeit die Bedürfnisse des Gefangenen 
wahmehmen und berücksichtigen sollte, ist ein keineswegs etablierter und 
gängiger Gedanke. Ganz im Vordergrund der Überlegungen stand eigentlich 
stets, wie man einen Gefangenen sichern kann, wie man ihn zunächst passiv 
an Straftaten hindern kann, und wie man ihn zum anderen schließlich auch 
ummodeln kann, verändern kann, entschärfen kann, wie man ihn in einen 
rechtstreuen Bürger verwandeln kann. Für all diese Fragestellungen stehen die 
Defizite eines Gefangenen im Vordergrund, seine Risikofaktoren, all das, was 
man ungern sieht und beseitigen möchte. Der Gefangene wird über seine Tat 
definiert, über seine kriminelle Vergangenheit. Hat man ihn festgenommen 
und mit einer Strafe versehen, wird mit viel Erfolg nach der heimtückisch 
verborgenen „Täterpersönlichkeit“ gefahndet, die oftmals, so glaubt man, 
unter der doch eher harmlosen, braven, angepassten Oberfläche irgendwo in 
der Tiefe schlummert und die erreicht und umgeändert werden muss, um das 
Vollzugsziel zu erreichen.
Das Bedürfnis des Gefangenen, so könnte man in dieser Sichtweise denken, 
besteht in unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, in Erfüllung seiner egozentri-
schen Wünsche nach Geld, Essen, Alkohol, Drogen, Sex und Abenteuer. Ego-
zentrik ist eine Überlebensstrategie für Außenseiter, Menschen ohne soziale 
Teilhabe, die früh anonymisiert und nicht mehr als Person wahrgenommen 
wurden, in Heimen, (Jugend-)Psychiatrien und Gefängnissen gelandet sind.
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Insofern könnte es bei unserem Hilfe- und Therapiewunsch nicht um die In-
teressen des Gefangenen gehen, sondern um die, wie wir glauben, nun endlich 
notwendige Durchsetzung der Interessen der Allgemeinheit.
Tatsächlich macht insofern die Frage nach den Bedürfnissen der verschie-
denen Personengruppen im Gefängnis einen interessanten Wahmehmungs- 
bereich auf Man kann danach fragen, welche Bedürfnisse die Mitarbeiter im 
Strafvollzug haben, und wie weit die Struktur des Strafvollzuges, der kon-
kreten Haftanstalt oder Sicherungsverwahrten-Anstalt diesen Bedürfnissen 
entspricht. Dazu hat der Leiter der JVA Oldenburg Gerd Koop1 im „Forum 
Strafvollzug“ einen sehr spannenden, lesenswerten Beitrag geschrieben. In 
eindrucksvoller Weise wird aufgezeigt, dass es zu einer erfolgreichen Präven-
tion von Konflikten und Gewalt innerhalb der Haftanstalt führt, wenn die 
internen Regelungen sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeiter als auch den 
Bedürfnissen der Gefangenen Rechnung tragen, und dass es gut ist, wenn 
diese Bedürfnisse auch bei den Gefangenen soweit wie möglich befriedigt 
werden, statt deren Erfüllung nur stückweise, als Belohnung, über Jahre 
verteilt herauszurücken.
Dieser Beitrag wird sich also zunächst mit den Bedürfnissen der Gefangenen 
befassen, mit einem Seitenblick, wie weit diese Bedürfnisse eventuell auch 
mit den Bedürfnissen der Bediensteten übereinstimmen, was sicherlich nicht 
immer komplett herstellbar ist. Und nach dem Prinzip „erst kommt das Fres-
sen, dann kommt die Moral“ wird dann erörtert, wieweit spezielle behand- 
lerische Maßnahmen in dieses Feld integrierbar sind. Welchen Behandlungs-
bedarf hat eigentlich die Justiz, der Gesetzgeber, die Öffentlichkeit im 
Hinblick auf die Gefangenen? Wie soll man eigentlich Gesunde mit sozial 
abweichendem Verhalten behandeln? Und wie verhält es sich mit der Behand-
lung tatsächlich oder vermeintlich Unbehandelbarer -  muss es immer Psycho-
Therapie sein? Und wer soll diesen Job machen -  ein Job zwischen „Das ist 
doch alles nicht normal“ und „Ich will so bleiben wie ich bin“?

Basale Bedürfnisse
Wenn man von Gefangenen erfahren will, was ihnen wichtig ist, kann man sie 
fragen, in welcher Haftanstalt es besser ist als in dieser oder schlechter, und 
warum. Es gibt ja durchaus Gefangene, die sowohl den psychiatrischen Maß-
regelvollzug als auch den Strafvollzug kennen: interessant die Frage, wo es 
ihnen besser gefällt, und weswegen (die Partie steht bei meinen Probanden

1 Gerd Koop, Erfolgreiche Gewaltprävention in der JVA Oldenburg, Forum Strafvollzug 2013, 
Seite 95-102.
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50:50). Die Antworten kreisten in aller Regel als erstes ums Essen, die Quali-
tät des Essens, die Menge des Essens. Augenscheinlich ist dies ein wichtiges 
Thema und bei manch einem scheint eine latente Angst vorhanden zu sein, 
nicht genug zu bekommen, hungrig aufstehen zu müssen. Es erinnert dies an 
die berühmte Szene bei Oliver Twist, in der Oliver Nachschlag fordert, und 
lässt daran denken, dass viele Gefangene in ihrer Kindheit, physisch oder psy-
chisch, nicht richtig satt geworden sind und immer wieder unsicher waren, ob 
es das nächste Mal gelingen werde. Unter den Tätigkeiten im Gefängnis wie 
auch unter den Ausbildungsgängen ist die Küche und die Kochausbildung 
ausgesprochen beliebt, sicherlich durchschnittlich beliebter bei Männern als in 
Freiheit, und vielen der Bewerber geht es wohl weniger um die Ausbildung 
ihrer Kunstfertigkeit im Kochen als um den gesicherten Zugang zu Lebens-
mitteln. Wenn dies ein wichtiger Bereich ist, sollte man sich Gedanken dar-
über machen, ob es angemessen ist, dass man es in verschiedenen Einrich-
tungen den Insassen völlig selbst überlässt, wie sie das Essen in sich hinein-
schlingen oder aus dem Zellenfenster werfen. Vielleicht ergibt sich hier 
durchaus ein Trainingsfeld kooperativen und pro sozialen Verhaltens.
Ein zweiter wesentlicher Bereich ist die Unterhaltungselektronik, allen voran 
der Fernseher mit dem beliebten Streit über die Größe der Bildfläche, der Zahl 
der erreichbaren Kanäle, der Möglichkeit zum Einspeisen von Pornos etc. Es 
geht weiter mit der Genehmigung von Spielkonsolen und natürlich der Einhal-
tung der Grenzen zu möglichen elektronischen Datenträgern und Zugang zum 
Internet, wo es dann in Richtung unerwünschter Kommunikation gehen kann, 
bisweilen ganz direkt zu potentiell kriminellen Aktionen. Viele Gefangene 
würden allerdings das Internet, genauso wie Bürger in Freiheit, einfach zum 
Informationsgewinn und zum Konsum nutzen.
Eine wichtige Frage ist, ob man einen Einzelhaftraum hat oder mit mehreren 
zusammen sein muss. Die Jugendlichen im Strafvollzug haben erzwungen, 
dass man ihnen Einzelhafträume gibt; die zurückgehenden Gefangenenzahlen 
ermöglichen es zunehmend, dass auch im Erwachsenenvollzug Einzelhaft-
räume die Regel werden, bei den Sicherungs verwahrten ist es ohnehin vor-
geschrieben. Es bedarf keiner besonderen Begründung, dass ein erwachsener 
Mensch nicht über Monate und Jahre mit einem anderen Menschen durch-
gängig auf einem Zimmer lebt, Tag und Nacht, zu dem weder eine Liebes-
beziehung noch sonst ein gemeinsames basales Interesse am Zusammensein 
besteht.
Ein durchaus vorhandenes Interesse vieler Verurteilter besteht darin, in der 
Haftanstalt überhaupt arbeiten zu können und dann eine einigermaßen 
sinnvolle, ihren Kräften angemessene Tätigkeit ausüben zu können, die eini-
germaßen vernünftig entlohnt wird. Anstalten, die ein solches Angebot
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verwirklichen können, sind bei diesen Gefangenen deutlich beliebter als 
Anstalten, in denen nur die Standardjobs und eine eher stumpfsinnige in-
dustrielle Fertigung angeboten werden. Fortschritte bestehen darin, dass in 
manchen Anstalten der Abstand zwischen Routinetätigkeiten und andererseits 
Ausbildungsberufen nicht mehr so groß ist, dass man also unterhalb der Ebene 
der dreijährigen Fachausbildung in einem Handwerk auch Lehrgänge be-
kommt, zum Beispiel eine „Gebäudereiniger-Kompaktausbildung“ oder eine 
Ausbildung im „Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“. Im Arbeitsbereich ist 
offensichtlich, dass dieses Bedürfnis der Verurteilten auch im Interesse der 
Haftanstalt und der Allgemeinheit hegt, weil die Gefangenen eine Tagesstruk-
turierung erfahren, weil sie so eine gewisse Selbständigkeit entwickeln, weil 
sie ihre eigene Leistungsfähigkeit wahmehmen können, und weil sie Fertig-
keiten für das Leben in Freiheit trainieren. Dieser Bereich war insofern auch 
immer unstreitig.
Hochgradig streitig war hingegen immer wieder die Frage, in welchem Um-
fang Verurteilten Außenkontakte ermöglicht werden sollten, insbesondere 
solche, die über kontrollierte Besuche hinausgehen. Dies betrifft nicht zuletzt 
die Möglichkeiten zum Telefonieren. Das hohe Interesse für Handys ist in 
einigen Anstalten deutlich dadurch gemindert worden, dass die Telefongebüh-
ren innerhalb der Anstalt gesenkt wurden. Es bleibt aber dabei, dass ein Han-
dy natürlich sehr viel besser geeignet ist, insbesondere nachts im Einschluss 
mit der Freundin, mit einem Kumpel oder mit Mutti zu telefonieren, die eine 
oder andere vertraute Person auf diese Weise auch zu kontrollieren. Leider 
besteht das Problem, dass man auf diese Weise eben auch kriminelle Kontakte 
pflegen und kriminelle Aktionen planen kann; trotzdem ist absehbar, dass 
Handys insbesondere in gelockerten Bereichen künftig irgendwann zum Stan-
dard gehören werden, möglicherweise mit technischen Einschränkungen. Ob 
die 4 bis 5 Millionen Euro, die beispielsweise in Berlin für Handyblocker aus-
gegeben werden, wirklich eine gute Investition sind (auch im Vergleich zum 
Abhören dieser Gespräche), wird wohl erst die weitere Entwicklung zeigen.
Jedenfalls ist für Insassen erkennbar all das wichtig, was erforderlich ist, um 
gut durch den Tag und das Jahr zu kommen. Gefängnisse sind in der Wahr-
nehmung der Insassen keine Transiträume, keine kurzen Klinikaufenthalte, 
sondern Dauer-Lebensräume, in denen genauso die basalen Bedürfnisse be-
friedigt werden sollten, wie sie draußen in Freiheit befriedigt (oder auch nicht 
befriedigt) wurden.
Es besteht kein Zweifel, dass die Gefangenen auch kriminogene Bedürfnisse 
haben, also Bedürfnisse, die nicht unmittelbar kriminell sind, die aber an 
kriminelle Aktivitäten heranführen können. Es ist zunächst ein durchaus wert-
neutrales, allgemeinmenschliches Bedürfnis, Einfluss zu haben, Wirkmacht,
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soziale Macht. Macht bedeutet Zugang zu Geld, und gerade in Gefangenschaft 
kann alles, was begehrt ist, auch in Geld oder in Macht verwandelt werden. 
Sichtbar wird dies beispielsweise an dem scheinbar nebensächlichen Privileg 
der Sicherungsverwahrten, unbegrenzt Fleisch einkaufen zu dürfen, was da, 
wo sie freiwillig mit Strafgefangenen Zusammenleben, wie beispielsweise in 
der Sozialtherapie, dazu fuhren kann, dass Sicherungs verwahrte im Übermaß 
Fleisch einkaufen, das sie dann an die Strafgefangenen weiterveräußem zu 
entsprechenden Preisen. Wem es gelingt, sich Pornographie zu beschaffen, 
kann dies in Geld verwandeln, dies gilt natürlich noch expliziter für Drogen 
und Waffen. Für all dies sind kommunikative Netzwerke hilfreich, Kommuni-
kation ist daher gerade in der Haftanstalt eine sehr ambitendente Angelegen-
heit. Einerseits sollen die Gefangenen den Kontakt zum Leben in Freiheit 
nicht verlieren, nicht vereinsamen, andererseits stecken darin kriminogene 
Risiken. Gleichermaßen ist die Vernetzung innerhalb der Anstalt ein Problem, 
weil es einerseits gut ist, prosoziale und kooperative Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, während dies gleichzeitig aber auch in eine Bandenbildung münden 
kann und dann eben Macht durch Einschüchterung bewirken kann.

Basale psychosoziale Bedürfnisse
Unbedingt zu beachten sind jedoch die grundlegenden psychischen und so-
zialen Bedürfnisse aller Insassen. Essentiell ist, dass man ihnen mit einem 
voraussetzungslosen basalen Respekt begegnet, dass es keine Demütigungen 
gibt, keinen Verlust von Würde, dass mit ihnen nach Prinzipien der Fairness 
umgegangen wird. Dies ist in allen totalen Institutionen, im psychiatrischen 
Maßregelvollzug, in den Entziehungsanstalten und in den Haftanstalten eine 
basale Frage der Psychohygiene, und es bedarf hier immer wieder interner 
Klärungs- und Reinigungsbemühungen2. Den Gefangenen respektvoll und fair 
zu begegnen, ist keine Schwierigkeit, solange die Gefangenen freundlich, 
kooperativ und anständig sind; es fällt schwer, wenn die Gefangenen unsym-
pathisch sind, möglicherweise auch eine besonders schlimme Tat begangen 
haben, von der man weiß, vor allem aber wenn sie sich innerhalb der Einrich-
tung als arrogant, beleidigend, intrigant oder boshaft verhalten. Es wird hier 
keineswegs verlangt, ihnen insofern mit Nachsicht zu begegnen und über 
solche Dinge hinwegzusehen; gleichwohl ist es gerade dann erforderlich, jede 
einzelne Gegenmaßnahme jederzeit vertreten zu können und nicht mit offenen 
oder verdeckten Schikanen und unerlaubten Strafen zu reagieren. Insofern ist 
es ausgesprochen gut, dass es in den Strafvollzugsgesetzen eine Diszipli-

2 Kröber, H.-L. (2013) Transparenz und Fairness in der Therapie von Sexualstraftätem in Haft 
und Maßregelvollzug. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 7:37-43.
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narordnung gibt, in der ein faires Verfahren garantiert wird; es ist sehr wich-
tig, dass ein solches faires Verfahren auch im Maßregel Vollzug sichergestellt 
wird, dass also ein geregeltes Disziplinarverfahren auch im jeweiligen Siche-
rungsverwahrungsvollzugsgesetz enthalten ist; wünschenswert wäre es, dass 
dies auch in den für die Psychiatrien geschaffenen Maßregelvollzugsgesetzen 
der Länder aufgenommen würde, statt dass in den Maßregelvollzugskliniken 
wegen des fehlenden Rechts der Bestrafung therapeutisch verkappte Straf-
maßnahmen angeordnet werden, die nicht auf einer systematischen Klärung 
der Vorwürfe und einer Anhörung des Beschuldigten beruhen.
Wesentlich ist, dass die Verurteilten die Erfahrung machen, dass sie als indi-
viduelle Personen wahrgenommen werden, dass sie nicht ausschließlich über 
ihre Taten definiert werden, dass sie über das anerkannt werden, was sie ak-
tuell zu leisten bereit und imstande sind. Dies bedeutet andererseits auch, dass 
die Transparenz von Entscheidungen gegenüber dem Verurteilten ausgespro-
chen wichtig ist, dass man sich tatsächlich bemüht, ihm die Gründe für Ent-
scheidungen deutlich zu machen und ihm die aktuelle Einschätzung seiner 
Person in einer angemessenen Weise vermittelt. Dies bedeutet, dass man Feh-
ler klar benennt, dass man aber an den Stärken und Ressourcen eines Gefan-
genen anknüpft. In diesem Sinne wäre es auch sinnvoll, dass jeder Psycho-
loge, der sich neu mit einem Gefangenen befasst, zunächst einmal versucht, 
dessen Stärken und Ressourcen herauszufinden, bevor er sich der sehr viel 
leichteren Aufgabe widmet, all das zu benennen, was an dem Gefangenen 
anstößig oder problematisch sein könnte.

Therapie Gesunder
Wir nähern uns damit einigen Vorüberlegungen zur Therapie von Strafgefan-
genen, die ja nur dann im Strafvollzug gelandet sind, wenn sie hinsichtlich 
ihres Deliktes für voll schuldfähig erachtet wurden, also nicht mit einer gra-
vierenden psychischen Störung behaftet sind. Sie waren möglicherweise ver-
mindert schuldfähig, aber eben durch situative, nicht überdauernde Gründe. 
Zum Zeitpunkt der Haftverbüßung sind sie also nicht stärkergradig psychisch 
gestört. Man könnte hier nun mit dem Volksmund erklären, „Was nicht kaputt 
ist, kann man auch nicht reparieren“. Alf, der TV-bekannte spezielle Katzen-
freund vom Planeten Melmak, ging noch einen Schritt weiter und erklärte: 
„Was man nicht reparieren kann, kann auch nicht kaputt sein“. Allemal ist 
Therapie im Strafvollzug eine keineswegs selbstverständliche Angelegenheit. 
Die „Therapie“ Gesunder fällt eigentlich in die Bereiche Doping, Neuro- 
Enhancement, Coaching, Selbsterfahrung, Training von sozialen Fertigkeiten, 
Eheberatung etc. Es ist schwer, die Grenzen zwischen Erziehung, Beratung, 
Training zu ziehen. Es ist also durchaus auch offen, was dem Verurteilten
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denn nun in seiner Situation gut tut. Training kann man ja eigentlich immer 
gebrauchen, in körperlichen wie in geistigen und sozialen Dingen. Bevor man 
also anfängt, mit dem Gefangenen irgendetwas zu machen, auf das man dann 
dem skeptisch nachfragenden Rechtsvertreter des Gefangenen mitteilen kann, 
dass man selbstverständlich zügig und entschieden mit der allseits geforderten 
Therapie begonnen habe, ist es wichtig, eine sorgfältige kriminologische 
Diagnostik der individuellen Delinquenzursachen vorzunehmen, was ja vor-
rangig in den Einweisungsabteilungen geschieht und erfahrungsgemäß in 
durchaus guter Qualität. Dabei ist im günstigsten Fall die Tatbildanalyse der 
Kembereich, von dem ausgehend eine individuelle Delinquenzhypothese ent-
wickelt wird, aus der sich dann wiederum die Unterstützungsbedürfnisse für 
den Verurteilten ableiten.
Die Therapieplanung umfasst dann ein Risikoprofil des Verurteilten hinsicht-
lich seiner Gefährlichkeit innerhalb und außerhalb der Einrichtung. Des Wei-
teren umfasst die Therapieplanung ein Störungsprofil, gegebenenfalls auch 
Krankheitsprofil, unter Einschluss von Persönlichkeitsstörungen und zusätz-
licher Suchtproblematik. Aus Risikoprofil und Störungsprofil ergeben sich 
dann Behandlungspläne. Solche Behandlungspläne sind faktisch im Verlauf 
zu prüfende Hypothesen über
-  notwendige Therapiemaßnahmen
-  notwendige allgemein-qualifizierende, sozialarbeiterische und weitere 

Maßnahmen -  notwendige Sicherungsmaßnahmen
-  den anzustrebenden sozialen Empfangsraum und
-  den möglichst frühzeitigen Beginn des Übergangsmanagements (unter 

Einschluss von Netzwerkarbeit).
Ganz entscheidend ist, sich stets zu vergegenwärtigen, dass Therapie für den 
Verurteilten etwas durchaus anderes ist als das, was der Richter, die Haftan-
stalt und auch der psychologische Therapeut als „Therapie“ verstehen. Was 
das Bundesverfassungsgericht anpreist als das Anrecht jedes Sicherungsver-
wahrten, ist in Wahrheit eine „freiwillige“ Zwangsbehandlung, um sich die 
Chance auf eine Entlassung zu bewahren. In Freiheit kann jeder, der mit einer 
Therapie unzufrieden ist, aufstehen und gehen. In Haft besteht hingegen ein 
ungeheures Machtgefälle, dessen sich die Therapeuten erstaunlich oft nicht 
bewusst sind, das sie aber -  in manchen Bereichen mancher Einrichtungen -  
gegen den Gefangenen auslegen. Besonders häufig findet sich der „therapeuti-
sche“ Machtmissbrauch allerdings nicht im Strafvollzug, sondern in einigen 
Kliniken des psychiatrischen Maßregelvollzuges.
Wir sehen in der Therapie ein wunderbares Angebot. Der Verurteilte sieht sie 
als potentielle Bedrohung und Aushorchung; auf die Interpretation seiner
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Aussagen und Bemühungen und die vollzuglichen Auswirkungen der von ihm 
gelieferten Informationen hat er keinen Einfluss.
Vorbereitungen auf Sozialtherapie müssten also nicht darin bestehen, dem 
Verurteilten unsere akademische Leidenschaft zur Reflexion und Verbalisie-
rung schmackhaft zu machen, sondern milieutherapeutisch Vertrauen auf ei-
nen fairen, respektvollen Umgang zu schaffen. Der Gefangene muss begrei-
fen, dass er nicht das letzte Stück Scheiße ist, und dass wir ihn -  wirklich -  
nicht so sehen.
Unter diesen Vorgaben ist es sicherlich sinnvoll und notwendig, Verurteilte 
zur Therapie zu motivieren und mit ihnen Therapie zu versuchen, vielleicht 
gar nicht hochtrabend mit solchen Vokabeln, sondern mit ihnen zunächst 
überhaupt ins Gespräch und in eine Beziehung zu kommen. Nochmals sei 
betont, dass auch dafür die Grundlage eine kompetente, professionelle Diag-
nostik der Einweisungsabteilung ist, die auch zu dem Ergebnis kommen kann, 
dass eine Therapie nicht erforderlich oder jetzt nicht möglich ist.
Die angestrebte Therapie sollte geeignet sein, die vorhandene Störung anzu-
gehen, sie sollte keine Beschäftigungstherapie für Therapeuten sein und auch 
nicht ein potemkinsches Dorf für die Justiz, dass irgendetwas Nutzloses ange-
boten wird, nur damit man etwas aufs Papier schreiben kann. Die Therapie 
sollte nicht Nebenprobleme beseitigen, während sie das Hauptproblem unver-
ändert lässt.
Es ist aber oftmals bereits ein wichtiger Erfolg, wenn ein Gefangener erstmals 
in seinem Leben bereit ist, sich auf ein ernsthaftes Gespräch mit einem ande-
ren einzulassen. Er macht die Erfahrung, dass es einen Menschen gibt, dem es 
wichtig ist, wie er sich entscheidet und verhält. Es ist nicht alles egal.
Therapien werden im Strafvollzug in systematischer Form im Wesentlichen in 
den Sozialtherapeutischen Anstalten praktiziert. Zugleich ist das Modell „So-
zialtherapie“ direkt auf die meisten Planungen der neuen Sicherungsverwah-
rung umgesetzt worden. Das Modell „Sozialtherapie“ im Strafvollzug hat 
recht unmittelbar das Modell psychotherapeutischer Kliniken übernommen. 
Es stellt sich die Frage, ob das für die Verurteilten und Sicherungsverwahrten 
angemessen ist. Das Unterscheidende der Sozialtherapie gegenüber psycho-
somatischen Kurkliniken ist die Milieutherapie, die therapeutische Gemein-
schaft in einem länger dauernden Zusammenleben; demgegenüber haben psy-
chosomatische Kurkliniken eher Hotelcharakter mit integrierter vielfältiger 
Therapie. Die Milieutherapie ist aber das Herz der sozialen Therapie3, weil sie

3 Kröber, H.-L. (2010) Diagnose, Prognose, Behandlung und Evaluation im Strafvollzug. In: 
H. Preusker, B. Maelicke, Ch. Flügge (Hrsg.) Das Gefängnis als Risiko-Unternehmen. Nomos, 
Baden-Baden, S. 52-61.
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eine wesentliche korrigierende soziale und emotionale Erfahrung darstellt, 
eine Lebensform, die viele Verurteilte noch nicht erlebt haben und die sie nun 
als revisierbar wahmehmen.
Andererseits muss festgehalten werden, dass auch im Strafvollzug die Sozial-
therapie nicht überall das Niveau einer wirksamen, respektvollen, aufbauen-
den Arbeit mit Verurteilten erreicht, sondern an manchen Stellen auf manche 
Gefangene -  zutreffend -  als eine institutionalisierte Strafpredigt wirkt, die 
dann im Gewand von beispielsweise standardisierten gruppentherapeutischen 
Verfahren sehr eng auf die Schwachstellen und Defizite eines Gefangenen 
fokussiert und diesem das Bild vermittelt, er würde nur in seinen Schwächen 
wahrgenommen.

Unbehandelbarkeit
Wenn Therapien abgelehnt und abgebrochen werden, muss das nicht stets am 
Gefangenen hegen. Dies ist ein wichtiger Grundsatz. Sicherlich gibt es Verur-
teilte, die gegenwärtig nicht wirksam behandelbar sind, die dies verweigern, 
die nur ganz formell mitmachen, sich aber in Wahrheit entziehen oder die the-
rapeutischen Bemühungen aktiv stören. Unbehandelbarkeit ist gleichwohl 
keine Lebenszeitdiagnose, sondern allein eine Feststellung für die absehbare 
Zeit von Gegenwart und Zukunft.
Hauptgrund der „Unbehandelbarkeit“ ist, dass wir keinen Zugang zum Gefan-
genen finden und dieser Therapie verweigert. Die Verweigerung kann unter-
schiedliche Gründe haben. Grundlegend ist oft die Angst, sich noch mehr in 
die Übermacht der anderen Seite zu begeben, Gedanken, Wünsche, Schwä-
chen preiszugeben, die dann die andere Seite nutzen kann, um einen als 
schlecht, böse, unwert, nicht förderungswürdig darzustellen. Dies ist eine oft-
mals gemachte Erfahrung.
Es gibt nicht selten eine nicht immer unberechtigte Angst vor Beschämung in 
der Therapie, wie früher das Schulversagen.
Gründe für eine Therapieverweigerung oder auch für den Abbruch der Thera-
pie kann die Angst sein vor dem Wiedererleben von Gefühlen aus früheren 
Niederlagen und Enttäuschungen. Bei manchem Gefangenen ist es auch die 
offensive Ablehnung der moralischen Autorität der Mehrheitsgesellschaft. 
Man möchte die Seite nicht wechseln, fühlt sich verbunden mit dem Normen-
system des eigenen, traditionellen Bezugsystems von (deutschen, russischen, 
albanischen etc.) Gangstem, Rockern oder Drogenhändlern.
Bei manchem ist es auch die persönliche Antipathie gegenüber dem zugewie-
senen Therapeuten oder der Therapeutin, vor allem dann, wenn diese als
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undurchsichtig, unauthentisch und widersprüchlich wahrgenommen werden. 
Schwierig ist das nicht zuletzt dann, wenn der Therapeut unreflektiert gleich-
zeitig auf zwei Ebenen agiert, nämlich einerseits als Therapeut „für“ den Ver-
urteilten tätig wird und andererseits als Entscheidungsträger über vollzugliche 
Maßnahmen „gegen“ den Gefangenen entscheidet.
Ein Problem für Therapieverweigerung oder -abbruch kann auch die Ver-
schwiegenheit, Unberechenbarkeit und Feindseligkeit des Teams gegenüber 
dem Insassen sein, die mangelnde Transparenz der Entscheidung und das Feh-
len von Bemühungen, dem Verurteilten die Entscheidung zu erklären. Das 
liegt allerdings manchmal auch daran, dass die Entscheidungen eigentlich 
nicht vernünftig zu erklären sind, sondern einem rigiden Regelwerk der An-
stalt folgen, das nicht zuletzt darauf hinausläuft, jedes Quantum an größerer 
Bedürfnisbefriedigung und Lebensqualität an vorauslaufende Gegenleistungen 
von Anpassung, Unterwürfigkeit und Zugänglichkeit des Gefangenen zu 
knüpfen.
Im Verlauf der Behandlung, nicht zuletzt mit Annäherung an eine mögliche 
Entlassung und stärkere Lockerungen, ziehen manche Insassen in unterschied-
licher, verdeckter Form die Reißleine, wenn sie mit der Therapie unzufrieden 
sind oder sie abbrechen wollen. Am beliebtesten sind positive UKs, also posi-
tive THC- oder sonstige Drogenbefunde in der Urinprobe, die keineswegs auf 
eine süchtige Abhängigkeit zurückzuführen sind, sondern darauf, dass der Ge-
fangene mit anderen zusammengesessen hat, man gemeinsam über die Anstalt 
oder bestimmte Mitarbeiter gemeckert hat, und zusammen einen Joint ge-
raucht hat oder auch etwas anderes. Ausdruck der Unzufriedenheit ist natür-
lich auch das vermehrte Agieren mit dem Anwalt, Lockerungskämpfe, das 
Schreiben von Beschwerden gemäß § 109 StVollzG. Eine andere Form wäre 
die Aufgabe der zugewiesenen Arbeit, das Aufsuchen des Krankenreviers mit 
„Rücken“, die zunehmende Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Bei manchem 
findet sich, in bewusster Kontrastierung zur therapeutischen Arbeit, eine 
Flucht in die Außenbeziehung zur aktuellen Braut. Manche stürzen sich in 
Streitigkeiten mit Mitgefangenen.
Statt nun wuchtig das Fehlverhalten zu ahnden, Lockerungen drastisch zu-
rückzufahren, ist es in vielen Fällen besser zu prüfen, was in der Therapie 
falsch läuft, und im Verbund damit eher zurückhaltende und zeitlich eng 
begrenzte Disziplinar-Strafen zu verhängen.
Will man zum Schluss positiv formulieren, was sinnvoll sein könnte, so 
scheint mir in der Therapie vor allem eine anti-resignative Einwirkung auf den 
Gefangenen erforderlich; er muss sehr viel häufiger ermutigt und aktiviert 
werden als gedämpft. Wenn übersensible Diagnostiker auf der Jagd nach dem 
Negativen am Gefangenen ihn als „narzisstisch“ oder „dominanzstrebig“
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bezeichnen, weil er immer noch einen eigenen Willen hat, Forderungen stellt 
und auf Lockerungen drängt, macht das Hoffnung: er wird die Freiheit besser 
bewältigen als der angepasste, brave, unterwürfige -  stützungsbedürftige 
Gefangene. Sinnvoll sind allgemein Antihospitalismus-Aktionen. Es sind 
Maßnahmen, Rituale, Aktivitäten zu fördern, die aktivieren, die gemeinschaft-
liches Handeln trainieren ebenso wie die Eigenverantwortung, was in Maßen 
auch wettkampfmäßig geschehen kann.
Die spezielle Therapie hat stark an den Möglichkeiten und Ressourcen des 
Insassen orientiert zu sein, respektvoll an den vorhandenen Fähigkeiten des 
Betreffenden anzusetzen. Bei den Gruppentherapien ist eine starke Aufmerk-
samkeit für das Klima in der Gruppe wichtig, dass dieses respektvoll stützend 
ist und nicht abstrafend, dass Gruppentherapie nicht heißt, dass man sich 
einem Fegefeuer aussetzen muss, wodurch man nur lernt, mit noch mehr Kri-
tik letztlich unbewegt oder resignativ zu leben. Richtig ist eine grundsätzliche 
Orientierung am Good-Lives-Modell nach dem Motto: Es gibt etwas Besseres 
im Leben als Straftaten und Knast: Da will ich hin. Das Ziel, wo der Gefan-
gene hin will, ergibt sich aus seinen Bedürfnissen und seinen Vorstellungen 
darüber, was er mit fremder Hilfe, aber grundsätzlich aus eigenen Kräften 
erreichen könnte. So setzen wir zentral an dem Bedürfnis des Verurteilten an, 
soziale Integration und Akzeptanz zu erfahren, weil es sich so sehr viel besser 
leben lässt, als wenn man ein Außenseiter, gehasst und verfolgt ist.





Behandlungsprogramm für Patienten mit hoher 
Psychopathieausprägung

Uta Kröger

1. Van der Hoeven Klinik
ln der Van der Hoeven Klinik sind rund 220 Maßregelvollzugspatienten auf-
genommen, sowohl Männer als auch Frauen. Ein Viertel von ihnen ist in in-
tramuralen Einrichtungen untergebracht. Die Behandlung basiert auf dem 
Konzept der therapeutischen Gemeinschaft. Neben der hierauf aufbauenden 
Zusammenarbeitsstruktur wird mit einem individuellen Behandlungsplan ge-
arbeitet, der auf den what wor&s-Prinzipien (Van Binsbergen, Keune, Gerrits 
& Wiertsema, 2007) basiert. Das biopsychosoziale Modell (Engel, 1997) bil-
det den Ausgangspunkt beim Erstellen und Evaluieren des Behandlungsplans, 
des Behandlungsprogramms, der Strukturierung und der Gestaltung des tägli-
chen Lebens der Patienten. Essentieller Bestandteil des Behandlungskonzeptes 
ist, dass der Patient von Beginn seiner Einweisung an für seine Behandlung 
und für die Sicherheit der Gemeinschaft mitverantwortlich gemacht wird. Ei-
nerseits wird in der Behandlung konsequent auf das Deliktrisiko und die 
Rückfallprävention geachtet, andererseits steht das Entwickeln eines prosozia-
len Lebensplans, in dem die primären Bedürfnisse berücksichtigt werden, im 
Vordergrund.
In der Klinik arbeiten Patienten und Therapeuten, basierend auf gegenseitigem 
Respekt und offener Kommunikation, intensiv zusammen. Die Patienten wer-
den stark ermutigt, von der „Knastkultur44 Abstand zu nehmen, zu probieren, 
offen zu sein darüber, was sie beschäftigt, einander auf ihr Verhalten anzu-
sprechen und einander anzuregen, sich für ihre Behandlung einzusetzen. Eini-
ge der Therapeuten und Patienten, Sprecher der Wohngruppen, sind Mitglied 
im Klinikrat. Sie kommen täglich zusammen, um Entscheidungen für Ord-
nung und Sicherheit in der Klinik zu treffen. Die tägliche multidisziplinäre 
Mitarbeiterbesprechung bildet den zentralen Punkt, an dem die Behandlungs-
teams alle wichtigen Ereignisse und Probleme besprechen. Hier werden Ent-
scheidungen über die Behandlung und über die Freiräume des einzelnen Pati-

Gekürzte Fassung eines Kapitels in dem 2012 veröffentlichten Buch von U. Kröger, D. van 
Beek, P. van der Wolf, E. Klein Haneveld, H. van Geest und R. Geraerts „Behandlung von 
Psychopathie. A mission impossible?“. Die Zweitveröffentlichung erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung des Kriminalpädagogischen Verlags, Lingen.



72 Uta Kröger

enten getroffen und hier wird das Funktionieren der Wohngruppen verfolgt. 
Die Autorität und Verantwortung wird dabei so oft wie möglich den ausfüh-
renden Behandlungsteams zugewiesen, da sie den Patienten einen konsisten-
ten und verlässlichen therapeutischen Rahmen bieten können (Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid, 2005, 2008).
Das Behandlungskonzept impliziert, dass Patienten in der Klinik über viel 
Bewegungsfreiheit verfügen und dass die tägliche Wirklichkeit so weit wie 
möglich Lebensbedingungen, Regeln und Erwartungen, die in der Gesell-
schaft gelten, angeglichen sind. Auf diese Art und Weise können Patienten 
optimal auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet werden. 
Die meisten Patienten verbleiben in Wohngruppen, die hinsichtlich der Patho-
logie, der Delinquenz und des Geschlechts heterogen zusammengesetzt sind. 
Ausschließlich wenig wehrhafte und psychoseanfällige Patienten werden in 
zwei speziellen Wohngruppen untergebracht. Außerdem gibt es eine Abtei-
lung für individuelle und intensive Behandlung. Die Patienten sind über die 
Problembereiche, den kriminellen Hintergrund und die Verhaltensrisiken ihrer 
Gruppenmitglieder informiert. Auf diese Art und Weise sind sie involviert 
und mitverantwortlich für ihren eigenen Behandlungsprozess und den ihrer 
Mitpatienten. In der Wohngruppe ist das Führen eines gemeinsamen Haus-
halts und das prosoziale Zusammenleben eine wichtige Aktivität. Die persön-
liche Entwicklung und der Behandlungsverlauf von jedem Gruppenmitglied 
werden genau verfolgt und wenn nötig korrigiert.
Die Patienten nehmen an einem umfangreichen Tagesprogramm teil. Abgese-
hen von der aktiven Teilnahme an der Wohngruppe wird eine breite Palette an 
Behandlungsaktivitäten angeboten, worunter Einzel- und Gruppentherapie, 
Sport, Kunstfächer, Arbeitstraining und Unterricht fallen. Professionell ausge-
stattete Arbeitsbereiche bieten die Möglichkeit, anerkannte berufliche Ausbil-
dungsabschlüsse zu erlangen. Die Psychotherapie ist kognitiv-verhaltens-
therapeutisch (KVT) orientiert. Einerseits liegt dabei der Akzent auf einer 
Verbesserung der Selbstregulation durch das Entwickeln von Fähigkeiten, 
einen Rückfall zu verhindern sowie der Veränderung von dysfunktionalen 
Denkmustem. Andererseits wird der Patient beim Entwickeln eines prosozia-
len Lebensplans unterstützt, der optimal auf seine primären Bedürfnisse abge-
stimmt ist. Innerhalb des gesamten Aktivitätenprogramms in den Wohngrup-
pen werden die Patienten bei der Gestaltung der erworbenen Einsichten, Ziele 
und Fähigkeiten in beiden Behandlungsaspekten mit einbezogen.



2. Einführung in das Behandlungsprogramm der Klinik
Forensisch psychodiagnostische Forschung und strukturierte Risikoanalyse 
mit Hilfe des HCR-20 und des SVR-20 sind seit 2001 Teil der Behandlung in 
der Van der Hoeven Klinik. In diesem Zeitraum erfolgte auch die Einführung 
der PCL-R, erst im Rahmen der Persönlichkeitsdiagnostik, später als Teil 
einer strukturierten Risikoanalyse (Hildebrand et ah, 2002). Gleichzeitig wur-
den die Ergebnisse von internationalen Studien zur Psychopathie in der Klinik 
regelmäßig weitergegeben (Van Beek & Kröger, 2007). Anfänglich wurde 
eine begrenzte Zahl Patienten mit hohen Psychopathieausprägungen, die 
schwer zu behandeln sind und die für viel Unruhe und Probleme sorgten, sys-
tematisch durch eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe beobachtet.
Durch eine Literaturstudie wurden relevante dynamische Risiko- und An- 
sprechbarkeitsfaktoren identifiziert. Darauf basierend wurde der Fokus mehr 
auf die Behandlung der dynamischen Risikofaktoren gelegt. Zugleich wurde 
mehr Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie die Ansprechbarkeitsprob- 
leme gehandhabt werden können, gerichtet. Dies gibt dem Therapeutenteam 
mehr Halt und Perspektive und macht die Behandlung zielgerichteter.
Während die Implementierung der neuen, wissenschaftlich abgesicherten Ein-
sichten auf Teamebene hilfreich und erfolgreich zu sein scheint, konnte kli-
nikweit nur schwer Übereinstimmung über die Betrachtungsweise der psy-
chopathischen Patienten und den Umgang mit ihnen erreicht werden. Ein 
Problem bestand darin, dass die in der Behandlung verankerte Auffassung, die 
eigene Arbeitsweise, die auf Zusammenarbeit und den Glauben in die persön-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten der Patienten gerichtet ist, im Prinzip für 
alle Zielgruppen geeignet ist. Dadurch wird unzureichend erkannt, dass die 
Neigung von manchen psychopathischen Patienten, keine (emotionalen) Bin-
dungen einzugehen und Beziehungen mit anderen Menschen für eigene Ziele 
zu missbrauchen, in großem Maße auf biologisch verankerte Defizite basiert 
sein kann. Stattdessen wird unterstellt, dass Patienten wegen der psychischen 
Schäden, die sie während ihres Sozialisierungsprozesses bekommen haben, 
Widerstand zeigen, ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Aus diesen Gründen waren 
die Interventionen der Therapeuten zu oft darauf gerichtet, das bindungsver-
meidende Verhaltensmuster der psychopathischen Patienten zu durchbrechen, 
um auf diese Weise mit ihrer vermeintlich emotionalen, verletzlichen Seite in 
Kontakt zu treten. Sie nehmen an, dass sich diese Seite hinter der harten, 
gefühllosen Schale verborgen hält und sich während der durch die Zusam-
menarbeit entstehenden Beziehung zeigen wird.
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Aufgrund eines wachsenden Bedürfnisses an einer gemeinsam getragenen 
Sichtweise im Hinblick auf die Vorgehensweise bei psychopathischen Patien-
ten entstand 2005 der Plan, eine evidence-based Behandlungsmethode zu ent-
wickeln, die auf diese spezifische Problematik abgestimmt ist und die in die 
bestehende Organisation der Behandlung integriert werden kann. Zur Unter-
stützung dieses Implementierungsprojektes wurden die auf dem Gebiet der 
Behandlung von Psychopathie bekannten Experten Stephen Wong und 
Audrey Gordon für eine zweitägige Beratung eingeladen. Sie brachten die auf 
ihren Beobachtungen basierten Empfehlungen bei der Umsetzung ihres 
Behandlungsprogramms, das violence reduction program (VPR) (Wong & 
Gordon, 2005), in die Klinik ein. Dabei fassten sie die positiven Aspekte der 
Behandlung in der Klinik zusammen und machten einige Empfehlungen, die 
Arbeitsweise optimal mit ihrem Programm kompatibel zu machen.
Als positiv wurde unter anderem genannt:
- die humane und respektvolle Behandlungskultur, in der Patienten durch 

diverse Behandlungsaktivitäten stimuliert werden, sich weiter zu entwi-
ckeln;

- das offene, entspannte therapeutische Behandlungsklima, das den Um-
gang zwischen Patienten und Therapeuten fördert und die Integration von 
Aktivitäten des Personals und der Patienten ermöglicht;

- der Kommunikationsstil der Therapeuten, die multidisziplinär arbeiten;
- das variierte Angebot an Behandlungsmöglichkeiten, wie z. B. Arbeits-

plätze, die den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen;
- die transmuralen Einrichtungen der Klinik, die die Kontinuität der Pflege 

gewährleisten.
Wong und Gordon empfehlen vor allem das Integritätsprinzip stringenter an-
zuwenden, d. h. die Behandler gezielt im Umgang mit psychopathischen Pati-
enten trainieren und ihnen zu ermöglichen, ihre emotionalen Erfahrungen mit-
einander zu besprechen. Die therapeutischen Aktivitäten sollten so koordiniert 
werden, dass in jeder Aktivität gezielt an den in den Behandlungsplänen fest-
gelegten Zielstellungen gearbeitet werden kann. Sie empfehlen zudem, die 
Behandlungskultur regelmäßig kritisch zu evaluieren. Außerdem sollten diese 
Zielstellungen objektiv messbar gemacht werden. Zugleich sollte der Fokus, 
im Sinne des Bedürfnisprinzips, mehr auf Behandlung und Management der 
an Gewalttätigkeit orientierten dynamischen Risikofaktoren der Patienten ge-
legt werden. Zuletzt wird empfohlen, mehr auf die Ansprechbarkeitsfaktoren 
zu achten, die die Teilnahme an der Behandlung erschweren.
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3. Das Behandlungsprogramm
Nach den ersten positiven Erfahrungen mit der spezifischen Methodik der 
Behandlung von psychopathischen Patienten und dem Besuch von Wong und 
Gordon, bekam das Programm ausreichende Unterstützung, um die Behand-
lung klinikweit anhand der Richtlinien des VRP durchzufuhren. Insbesondere 
die what works-Prinzipen und das transtheoretische Modell für Motivation 
wurden in das Behandlungskonzept in Kombination mit dem good live rehabi-
litation-Modell und dem Selbstregulationsmodell integriert.
Durch die konsequente Anwendung der genannten Prinzipien ist in der Klinik 
mehr Aufmerksamkeit für die Tatsache entstanden, dass besondere Anforde-
rungen an die Behandlung von Psychopathen gestellt werden müssen. Das gilt 
insbesondere für die Einbeziehung des Ansprechbarkeits- und des Integritäts-
prinzips. Die Behandlung von Psychopathen unterscheidet sich hierdurch in 
einer Anzahl wichtiger Aspekte von der Behandlung anderer Tätertypen.
Zugunsten eines rationellen Verlaufes des Entscheidungsprozesses in der 
Behandlung ist ein Algorithmus (Abbildung 1) abgebildet. Wir erläutern das 
Behandlungsprogramm an Hand dieses Algorithmus.
In dem Entscheidungsbaum sind bei der Berücksichtigung des Risikoprinzips 
(Schritt 1) zwei Aspekte wichtig, nämlich die Höhe des Psychopathiewertes 
und das Risikoprofil bei der Aufnahme in die Wohngruppe. Um auf verlässli-
che und valide Weise das Maß an Psychopathie festzustellen, benutzt die Van 
der Hoeven Klinik als Standardmethode -  neben der Aktenanalyse -  das semi-
strukturierte PCL-R Interview, das auf DVD aufgenommen wird und durch 
zwei Beurteiler unabhängig voneinander ausgewertet wird. In einem Kon-
sensgespräch besprechen sie dann die Höhe des Empathiewertes. Falls Patien-
ten nicht aufgenommen werden wollen, ist der zweite Beurteiler beim Inter-
view anwesend. Ausschließlich bei rückblickenden Untersuchungen oder 
wenn Patienten nicht getestet werden können, beschränkt man sich auf eine 
Aktenanalyse, um den Psychopathiewert festzustellen. Aber auch dann behält 
das Konsensgespräch seine Gültigkeit. Die Klinik spricht von hoher Psycho-
pathie bei einem PCL-R Score von >30 und von psychopathischen Zügen bei 
einem Score zwischen 20 und 29. Bei der erstgenannten Gruppe wird vor der 
Aufnahme in die Wohngruppe ein Risikoprofil erstellt, während die letzt-
genannte Gruppe direkt in die Wohngruppe aufgenommen wird und an dem 
regulären Behandlungsprogramm teilnehmen kann.
Das Risikoprofil wird anhand des Psychopathieprofils, der strukturierten Risi-
koeinschätzung und der Psychodiagnostik festgelegt. In Studien wurde fest-
gestellt, dass psychopathische Patienten, die sowohl auf Dimension 1 (arro-
ganter, betrügerischer interpersönlicher Stil), als auch auf Dimension 3
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(impulsiver, unverantwortlicher Lebensstil) des PCL-R hoch scoren, oft 
schwer zu behandeln sind und regelmäßig Vorkommnisse in der Klinik verur-
sachen (Hildebrand et ab, 2004).

Abb. 1: Entscheidungsbaum für die klinische Behandlung von Patienten
mit hohem PCL-R Score
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Schritt 1: Risikoprinzip
Stelle fest, ob von einer hohen 
Psychopathieausprägung gesprochen werden kann.

I
ja
I

Schätze ein, wie groß die Wahrscheinlichkeit von 
verbal oder körperlich aggressivem Verhalten oder 
starken Handhabungsproblemen in der 
Wohngruppe ist.

Schritt 2: Bedürfnisprinzip
Wähle die relevantesten dynamischen 
Risikofaktoren als Behandlungsziele.

1
Schritt 3: Ans prechbarkeits prinzip
Mache einen Umgangsplan für:
- das Unvermögen, eine therapeutische Beziehung 
einzugehen
- die mangelhafte Informationsverarbeitung
- die fehlende Motivation

t

------- ► ja
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Schritt 4: Integritätsprinzip
- Bewache den Behandlungsprozess: Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) 
bildet die theoretische Basis für das Programm.
- Gewährleiste, dass die (Gruppen-) Betreuer über ein ausreichendes Maß an 
Wissen, Grundhaltung- und Fertigkeiten im Umgang mit psychopathischen 
Patienten verfügen.
- Evaluiere Behandlungsziele so viel wie möglich auf Basis von konkretem 
Verhalten (Grafiken und ähnliches)



Die strukturierte Risikoeinschätzung wird mit Hilfe des HCR-20 und bei 
Sexualstraftätem auch mit dem SVR-20 ausgeführt. In Kombination mit 
diesen Instrumenten wird mit Hilfe des SAPROF (Structured Assessment o f 
PROtective Factors for violence risk) eine Übersicht über die beschützenden 
Faktoren erstellt (De Vogel, De Ruiter, Bourman & De Vries Robbe, 2007). 
Neben einer strukturierten Risikoeinschätzung wird auch eine gründliche 
psychodiagnostische Persönlichkeitsuntersuchung auf Basis von u. a. dem 
Rorschach Test, MMPI und SIDP-IV durchgeführt (Van Binsbergen et al., 
2007). Zudem erfolgt eine auf Störungen ausgerichtete Diagnostik, z. B. bei 
Anzeichen von Autismus oder ADHD. Diese liefert nicht nur spezifischere 
Informationen über die Risikofaktoren und die Schutzfaktoren eines Patienten, 
sondern auch Informationen über seine Ansprechbarkeitsprobleme. Falls 
anhand des festgestellten Risikoprofils verbal oder körperlich aggressives 
Verhalten oder starke Handhabungsprobleme in der Wohngruppe erwartet 
werden, muss die Behandlung (zunächst) in der Abteilung für intensive indi-
viduelle Behandlung stattfinden.
Im Sinne des Bedürfnisprinzips (Schritt 2) wird in einer multidisziplinären 
Besprechung entschieden, welchen dynamischen Risikofaktoren in der Be-
handlung Priorität gegeben werden muss. Für den psychopathischen Patienten 
sind dies, sowie bereits erwähnt, meistens die Merkmale der Dimensionen 3 
und 4: Impulsivität, Suchtproblematik und der antisoziale, gewalttätige 
Lebensstil. Die Dimensionen 1 und 2 (arroganter, betrügerischer interpersön-
licher Stil und defektes Gefühlslebens) werden in der Behandlung weniger als 
Behandlungsziele gesehen. Sie werden eher als Ansprechbarkeitsprobleme 
aufgefasst, mit denen man umgehen muss, um die Behandlungsziele realisie-
ren zu können.
Das Ansprechbarkeitsprinzip (Schritt 3) erfordert, dass die Behandlung so 
angeboten wird, dass die Ansprechbarkeit des Patienten für die Behandlung 
optimiert wird.
Da ein Patient mit hohen Psychopathiewerten ein strukturelles Problem hat, 
sich emotionell zu binden, ist die gebotene therapeutische Beziehung nicht auf 
die Entwicklung eines emotionellen Bandes gerichtet. Ziel ist, eine freund-
liche, sachliche und auf zugängliche Weise richtungsweisende Beziehung auf-
zubauen, die den Narzissmus des Patienten berücksichtigt. Psychopathische 
Patienten unterhalten -  klinischen Beobachtungen zufolge -  am liebsten Kon-
takt zu Therapeuten, von denen sie Einfluss auf Entschlüsse erwarten und 
denen sie Macht zusprechen. Dies kann damit zu tun haben, dass die betref-
fenden Behandler eine besondere Bedeutung haben, auch Patienten gegenüber 
transparent sind, den Patienten ernst nehmen, gleichberechtigt behandeln, sich 
vertrauensvoll geben und konkrete Hilfe bei alltäglichen Problemen anbieten.
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Eine Art des Umgangs zwischen Patient und Therapeut(en), die es dem Pati-
enten möglich macht, seine Autonomie und seinen Narzissmus aufrecht zu 
erhalten und dennoch von der Hilfe des Therapeuten bei seinen Problemen zu 
profitieren, bietet die beste Voraussetzung für die Behandlung von Psycho-
pathen.
Die psychotherapeutische Beziehung kann in ihrem Kern als die zwischen 
einem Berater zu seinem Godfather definiert werden. Die (Gruppen)-Betreuer 
fungieren in der Beziehung zu dem psychopathischen Patienten vor allem als 
Sparringspartner. Der Patient kann mit ihm üben, mit Spannungen und Frust-
rationen umzugehen und Kritik zu bekommen. Er kann zudem lernen, um 
Hilfe zu fragen und diese anzunehmen, Probleme gemeinsam zu besprechen 
und respektvoll mit anderen umzugehen.
Wegen der schlechten Informationsverarbeitung von Psychopathen wird die 
Behandlung abwechslungsreich und strukturiert angeboten. Es werden kon-
krete, schrittweise aufgebaute Behandlungsziele aufgestellt in der Form von 
„wenn..., dann...“, die in kurzen Zeitintervallen überprüft werden. Die 
Behandlung richtet sich vor allem auf die Annäherungsziele. Gewünschtes 
Verhalten wird an fühlbare, schnell erreichbare Bestätigung verbunden. 
Unerwünschtes Verhalten wird als ein Selbstregulationsproblem gesehen, das 
mit den prosozialen Zielen interferiert. Um diese Ziele erreichen oder ihren 
Bestand erhalten zu können, müssen Probleme auf eine prosoziale Weise 
gehandhabt werden.
Der Behandlungsplan wird in Zusammenarbeit mit dem Patienten erstellt. Der 
Plan umfasst, neben einer Übersicht von den relevantesten individuellen 
dynamischen Risikofaktoren, die spezifischen Ansprechbarkeitsprobleme und 
die zu entwickelnden und zu erhaltenden Schutzfaktoren. Die Behandlungs-
ziele und -mittel schließen daran an. Während des gesamten Behandlungs-
verlaufs wird beurteilt, in welchem Stadium des Motivationsprozesses, dem 
stages o f change-Modells zufolge, der Patient sich in Bezug auf seine ver-
schiedenen dynamischen Risikofaktoren befindet und es wird ein vorläufiger 
Rückfallpräventionsplan erstellt (Abbildung 2). Dies bietet Einblick in den 
eigenen Motivationsprozess und hilft dem Patienten, einen Rückfall in sein 
Problemverhalten nicht hauptsächlich als durch andere verursacht zu sehen, 
sondern als Chance, daraus zu lernen. Dadurch, dass das Stadium der Motiva-
tion für jedes Problemgebiet (dynamischer Risikofaktor) bestimmt wird, bleibt 
die Aufmerksamkeit des Patienten während der Behandlung auf die essentiel-
len Selbstregulationsprobleme gerichtet, die seine prosozialen Zukunftspläne 
untergraben können, wenn er keine effektiveren selbstregulierenden Fähigkei-
ten dafür entwickelt. Das Behandlungsprogramm schließt damit so gut wie



möglich an das bestehende Motivationsniveau der betreffenden Risikofak-
toren an, genau wie der vorläufige Rückfallpräventionsplan.
Die Risikofaktoren, bei denen der Patient noch wenig Bereitschaft zur Verän-
derung zeigt, müssen problematisiert werden. Die Ambivalenz des psycho-
pathischen Patienten wird in Bezug auf das Aufgeben seines antisozialen, 
kriminellen Lebensstils konsequent durch das Besprechen von Implikationen 
(Vor- und Nachteilen) dieses Lebensstils vergrößert, insbesondere für seinen 
prosozialen Zukunftsplan und für wichtige Menschen in seinem sozialen Netz. 
Zudem bekommt der Patient am Anfang der Behandlung Informationen über 
seine spezifischen Ansprechbarkeitsprobleme, sowie seine Einschränkungen 
beim Entwickeln von Beziehungen und der Informationsverarbeitung. Alle bei 
der Behandlung mit einbezogenen Personen -  Therapeuten, Mitpatienten und 
Mitglieder seines Netzes -  werden ausführlich über seine psychopathische 
Problematik informiert, ebenso wie über die Implikationen, die für ihn selbst 
und seinem direkten Umfeld damit verbunden sind. Gefühle der Enttäu-
schung, Ohnmacht, Angst und Abweisung bei Betroffenen sind dadurch ein-
facher zu besprechen und aufzufangen. Der Patient braucht meistens Zeit, zu 
entscheiden, ob sich Verhaltensänderung lohnt und ob er bereit ist, die direk-
ten Vorteile seiner alten Verhaltensmuster dafür aufzugeben. Die Therapeuten 
sollten dabei die Initiative größtenteils beim Patienten belassen. Er bestimmt 
im Prinzip selbst, welche Teile des Behandlungsprogrammes er sinnvoll findet 
und wie lang er die Behandlung andauem lassen will. Wenn er sich nicht ein-
setzt oder wenn er ein „Spaßprogramm44 wählt, z. B. mit seinen Lieblings-
sportarten, während er die Psychotherapie und Soziotherapie vernachlässigt, 
nehmen die Therapeuten die Verantwortlichkeit nicht auf sich. Sie „zwingen44 
ihn nicht, einer Behandlung zu folgen, die er noch nicht möchte. Die Thera-
peuten versuchen kritisch nachzugehen, ob der Patient tut, was er sagt und 
sagt, was er tut. Sie achten auf Scheinanpassungen, Lügen und Betrug. Fort-
schritte werden anhand von tatsächlichem Verhalten festgestellt, wie z. B. die 
regelmäßige Teilnahme am Aktivitätenprogramm. Diese Teilnahme wird so 
gut wie möglich visualisiert. Dem Patienten werden regelmäßig Grafiken von 
den durch ihn besuchten oder versäumten Aktivitäten gezeigt. Das Aktivi-
tätenprogramm bildet oft eine Grundlage für allgemeine Behandlungsziele: So 
können Patienten durch ihre Ausbildung und Arbeit erfahren, dass ein pro-
soziales Leben auch die Möglichkeit bietet, Ansehen, Respekt und Wertschät-
zung von anderen zu bekommen.
Bei Patienten, bei denen ein impulsiver, unverantwortlicher Lebensstil im 
Mittelpunkt steht, richtet sich die Behandlung neben dem Fördern von pro-
sozialen Zielen auch auf die bessere Kontrolle des impulsiven Verhaltensstils 
und auf die Gewährleistung von Sicherheit. Die intensive Kontrolle, Begren-
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zung und Strukturierung dieser Patienten steht in der ersten Phase der Behand-
lung im Mittelpunkt. Ihre Bewegungsfreiheit in der Klinik bleibt während der 
gesamten Behandlungsphase eingeschränkt. Innerhalb der Psychotherapie, 
aber zum Beispiel auch mit Hilfe von Sport und Kunstfächem, lernen Patien-
ten ihre Spannungen und Aggressionen besser zu regulieren. Medikamentöse 
Unterstützung kann, wenn der Patient dazu motiviert ist, zur Verbesserung der 
Impulskontrolle, Abschwächung des übermäßigen Misstrauens und Verhinde-
rung eines Rückfalls in Alkohol- und Drogenkonsum beitragen. Dem süchti-
gen psychopathischen Patienten wird bewusst gemacht, dass Drogenmiss-
brauch seine Impulsivität erhöht und seine eingeschränkte Informationsverar-
beitung noch mehr herabsetzt und es vernünftig für ihn ist, an einer sogenann-
ten Suchtgruppe teilzunehmen. Es ist bei psychopathischen Patienten von 
großer Wichtigkeit, dass sie lernen, Verantwortung für ihre kriminellen Denk- 
und Verhaltensmuster zu übernehmen und die Grenzen von anderen zu 
respektieren. Die Wohngruppe bietet dazu ausreichende Lern- und Übungs-
möglichkeiten. Der psychopathische Patient wird durch seine Behandler und 
(mit deren Hilfe) auch durch Mitpatienten konsequent auf seine positiven Zu-
kunftspläne hingewiesen und auch auf die Tatsache, dass er mit seinem unver-
antwortlichen Verhalten wie Aggression und Rücksichtslosigkeit, Scheinan-
passung und/oder dauerndes Brechen von Versprechungen, diese Pläne unter-
gräbt.
In Fällen, in denen das innerhalb des soziotherapeutischen Umfeldes weniger 
gut funktioniert, kann ein triadisches Gespräch eingesetzt werden, um die 
Probleme zu lösen oder zu verringern. In dieser Triade nehmen der Patient, 
seine (Gruppen-) Betreuer und sein Psychotherapeut teil. Letzterer tritt hierbei 
als Mediator auf. Als Ausgangspunkt gilt hierbei, dass der Patient mit seinen 
Betreuern eine minimal funktionierende Behandlungsbeziehung aufrecht-
erhalten können muss, wenn Fortschritte in der Behandlung erzielt werden 
sollen. Sowohl bei dem Patienten als auch bei seinen Betreuern wird die 
Bereitschaft vorausgesetzt, zur Realisation einer wirksamen Behandlungs-
beziehung beizutragen. Eine der ersten Fragen bei diesen Gesprächen ist im-
mer, was jeder der Gesprächspartner meint, dafür tun zu können. Ausschließ-
lich einander für die aktuelle Situation verantwortlich zu machen, wird als 
mangelnde Bereitschaft oder Unvermögen aufgefasst, einen Beitrag zur 
Lösung der entstandenen Situation zu leisten und wird darum problematisiert.
Eine andere Methode ist, dass der Patient mit Hilfe seines Psychotherapeuten 
und seinen Betreuern eine Liste von dysfunktionalem Verhalten aufstellt, das 
von anderen und manchmal auch von ihm selbst als störend empfunden wird. 
Diese Verhaltensweisen werden während einer besprochenen Zeitspanne re-
gistriert und in dem Kontext besprochen, in dem sie auftreten. Dabei wird



stets nach alternativen, konstruktiven Verhaltensweisen gesucht. Schritt für 
Schritt erreicht der Patient auf diese Art ein höheres Motivationsniveau, das 
Stadium der aktiven Veränderung.

Behandlungsprogramm für Patienten mit hoher Psychopathieausprägung 81

Abb. 2: Format Rückfallpräventionsplan
Mein prosozialer Zukunftsplan
- Wie sieht es im Moment aus in meinem Leben in Bezug auf Wohnen, 

(Aus)Bildung/Arbeit, (intime) Beziehungen und Freizeit? In welchen 
primären Bedürfnissen fühle ich mich im Moment frustriert?

- Was sind meine Wünsche für die Zukunft in Bezug auf Wohnen, 
(Aus)Bildung/Arbeit, (intime) Beziehungen und Freizeit und welche 
primären Bedürfnisse kann/will ich damit befriedigen?

- Welche konkreten Schritte kann ich in den kommenden drei Monaten 
angehen, um meine Zukunftspläne schrittweise zu realisieren?

Wie schütze ich mich dagegen?
- Welche Veränderungen kann ich verstärken und einsetzen, um meine 

Risikofaktoren zeitig zu erkennen und unter Kontrolle zu halten?
- Wie kann ich dafür sorgen, dass ich Hilfe von anderen bekomme und 

akzeptiere, besonders bei Risikofaktoren gegen die ich mich (noch) 
schwer schützen kann?

- Auf welche Warnsignale muss ich achten, die mir und anderen deutlich 
machen, dass ich mich in einer Risikosituation befinde?

Die durchgeführten Interventionen haben miteinander gemeinsam, dass der 
Patient mit Hilfe seiner Therapeuten auf eine kooperative, gleichberechtigte 
Weise Schritt für Schritt lernt, sich erst Zeit zu nehmen und Problemsituatio-
nen zu überdenken, bevor er handelt.
Im Laufe der Behandlung wird gemeinsam mit dem Patienten auf eine für ihn 
übersichtliche und strukturierte Weise ein Rückfallpräventionsplan erstellt 
(Abbildung 2). Dabei wird davon ausgegangen, dass vier Lebensbereiche -  
Wohnen, (Aus-) Bildung/Arbeit, (intime) Beziehungen und Freizeit -  von 
fundamentaler Wichtigkeit sind, um Struktur in das Leben des Patienten zu 
bringen und ihm die Gelegenheit zu bieten, seine primären Bedürfnisse be-
friedigen zu können. In diesem Plan wird der prosoziale Zukunftsplan ange-



geben und die Selbstregulationsprobleme (dynamische Risikofaktoren), die 
diesen im Wege stehen können.
Der Rückfallpräventionsplan wird in einer Zeitlinie visualisiert und dyna-
misch weitergegeben, wobei beschrieben wird, wie Schritt für Schritt auf die 
prosozialen Ziele hingearbeitet wird, die durch die ebenfalls wiedergegebenen 
Selbstregulationsprobleme blockiert werden können (Abbildung 3). Auf der 
Zeitlinie können Abbildungen von gewünschten Situationen oder von Perso-
nen die von großer Wichtigkeit für den Patienten sind, eingescannt werden, 
für die die Anstrengungen sich -  in seinen Augen -  lohnen und denen er, 
wenn es so weit ist, zeigen will, dass er sich verändert hat. In nachfolgender 
Abbildung sind zum Beispiel Bilder von Kollegen des Patienten zu sehen und 
von ihm selbst zusammen mit seiner Partnerin. Außerdem ist ein Foto mit ihm 
in einem Lastwagen eingefügt, da er in Zukunft als Lkw-Fahrer arbeiten 
möchte. So eine persönlich erstellte, visuelle Unterstützung ist für den Patien-
ten oft emotional überzeugender als die üblichen, überwiegend verbalen Be-
handlungsinterventionen.
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Abb. 3: Format eines visualisierten Rückfallpräventionsplans



Fehlt die Motivation zur Veränderung in Bezug auf einen bestimmten Risiko-
faktor, z. B. der (zukünftige) Konsum von Alkohol, dann wird erst an Behand-
lungszielen gearbeitet, für die der Patient (einigermaßen) motiviert ist. Das 
kann Ziele betreffen, wie das Bestehen von Ausbildungsabschlüssen oder die 
Wiederherstellung von Kontakten in seinem Netzwerk. Das Thema Alkohol-
gebrauch wird damit allerdings nicht vom Behandlungsplan entfernt; erst 
muss der Patient motiviert werden, seine Aufmerksamkeit auf dieses Behand-
lungsthema zu richten.
Das Integritätsprinzip (Schritt 4) steht als Garant dafür, dass das Programm so 
ausgeführt wird wie geplant. Der Behandlungsplan ist dabei der Ausgangs-
punkt. In diesem Behandlungsplan sind von Beginn der Behandlung an die 
Strukturen einer gemeinsamen theoretischen Einheit erkennbar: es geht um 
den Aufbau eines prosozialen Lebens, basierend auf dem good /zves-Modell 
und dem Verbessern der Selbstregulation, beziehungsweise dem Problemati-
sieren von antisozialen Zielen. Innerhalb einer großen Bandbreite an Behand-
lungsschritten wird dieser Ausgangspunkt bearbeitet und durch die Behand-
lungsleitung zusammen mit seinem Team überwacht. Letztendlich fordert die 
Behandlung von psychopathischen Patienten eine gut funktionierende multi-
disziplinäre Zusammenarbeit. Die Verantwortlichkeit für den Behandlungs-
prozess wird nicht durch die individuellen Personen getragen, sondern beruht 
auf der intensiven Zusammenarbeit von allen, die professionell in die Behand-
lung mit einbezogen sind. Sie stimmen ihre Interventionen gut aufeinander ab.
Der oberflächliche Charme und das betrügerische, manipulative Verhalten des 
psychopathischen Patienten birgt die Gefahr in sich, dass er sich nur scheinbar 
anpasst, seine Therapeuten täuscht oder diese untereinander ausspielt (Thom- 
ton & Blud, 2007). Der Patient kann zum Beispiel so überzeugend die Rolle 
des Opfers spielen, dass Therapeuten dazu veranlasst werden, ihn „retten“ zu 
wollen. Dadurch, dass sie sich ständig für die Seite des Patienten entscheiden 
und versuchen, seine Bedürfnisse darzustellen, können sie mit anderen, weni-
ger stark beteiligten Therapeuten, in einen Konflikt geraten. Andere typische 
Verhaltensmerkmale, wie Streitlust, Dominanz und verbale Aggression, kön-
nen Angst machen oder Gefühle von Resignation entstehen lassen, was einen 
lähmenden Effekt auf das Behandlungsteam haben kann. Dies kann ein Team 
letztendlich davon abhalten, notwendige Behandlungsinterventionen oder (Si- 
cherheits-) Maßnahmen durchzuführen. Therapeuten, die mehr Abstand ha-
ben, unterstützen das betroffene Behandlungsteam mit ihren Einsichten und 
Ratschlägen. Sie sind oft besser im Stande, die Fallstricke, die im direkten 
Kontakt mit diesen Patienten entstehen können, zu durchschauen oder vorher-
zusagen. Aus diesem Grunde wird sehr auf das Entwickeln und Beibehalten 
der professionellen Haltung bei den täglichen (Gruppen) Betreuern geachtet.
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Ihr Wissen, ihre Grundhaltung und ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Behand-
lung des psychopathischen Patienten bekommen deshalb auf strukturierte 
Weise Aufmerksamkeit. Dadurch, dass sie oft lange dem teilweise extremen 
psychopathischen Verhalten ausgesetzt sind, benötigen sie besonderen Schutz 
gegen diesen Einfluss und gegen ihre eigenen negativen emotionalen Reaktio-
nen darauf, sofern diese einen dysfunktionalen Charakter haben. Neben 
regelmäßiger Weiterbildung über psychopathische Problematik, trifft sich je-
des Behandlungsteam alle zwei Wochen zu einer Supervisionssitzung zur Zu-
sammenarbeit innerhalb des Teams und der Interaktion von Teammitgliedem 
mit der Patientengruppe. Probleme der Interaktion zwischen den Patienten und 
seinen Begleitern werden ausführlich besprochen und gelegentlich in Rollen-
spielen nachgespielt. Ein Beispiel für eine während der Supervision eingesetz-
te Interventionsstrategie, die besonders im Umgang mit psychopathischen 
Patienten von Nutzen sein kann, ist das „Emotionsthermometer“ (siehe Text-
box). Dieses fungiert als Vehikel für das Besprechen und Lösen von Um-
gangsproblemen mit dem psychopathischen Patienten und ist entwickelt, um 
das Kompetenzgefühl des individuellen Betreuers und des Behandlungsteams 
zu erhöhen und zu erhalten.
Emotionsthermometer
Jeder Teilnehmer der Intervision wird zu Beginn gefragt, welche Zahl er zwi-
schen 1 und 10 für die Stärke seiner emotionalen Beziehung/Reaktion dem 
Patienten gegenüber, der in der Intervision besprochen wird, wählt. Im Ideal-
fall schwankt die Punktzahl (emotionale Temperatur) zwischen 6 und 7. Die 
Variation der Punktzahl reflektiert die notwendige positive, jedoch sach- 
lich/nüchteme Position im Umgang mit dem Patienten. Eine niedrigere 
Punktzahl kann auf Probleme im Umgang hindeuten, z.B. auf eine negative 
Spaltung, Angst, unterdrückte Aggression und Gefühle der Unfreiheit. Eine 
Punktzahl, die höher ist als 7, kann das Risiko der positiven Spaltung, des 
Missbrauchs der Manipulation oder das Risiko der narzisstischen Selbstüber-
schätzung und Überschätzung des Patienten beinhalten.
In der Intervision werden die Punktzahlen besprochen, ihre Bedeutung unter-
sucht, und wenn nötig, Möglichkeiten exploriert, um die „Temperatur“ wie-
der höher oder niedriger zu bekommen. Lösungen können sowohl von dem 
betreffenden Begleiter als auch vom Team kommen. Teammitglieder können 
den Patienten z. B. mit der Tatsache konfrontieren, dass es nicht für ihn von 
Vorteil ist, ihren Kollegen auf diese Art zu behandeln und ihm dringend 
raten, sein Verhalten zu ändern. Das Emotionsthermometer vermittelt auch 
einen Eindruck von der Tragfähigkeit des Teams als Ganzes und ist damit ein 
Gradmesser der Kompetenz des Teams, auf professionelle Weise mit einem 
psychopathischen Patienten umzugehen.



Ein anderes Supervisionsmittel stellt die Liste der Do’s und Dont’s (siehe 
Tabelle 5) dar. Diese Liste umfasst eine Inventarisierung von gewünschten 
und weniger gewünschten Verhaltensweisen in der Betreuung. Die Liste wird 
in der Intervision gebraucht, um zu untersuchen, welche (un)erwünschten 
Verhaltensweisen im Behandlungsteam zu finden sind. Die Resultate der 
Inventarisierung werden miteinander besprochen und anschließend wird mit 
Rollenspielen das gewünschte Verhalten geübt. Die Liste wird regelmäßig 
aktualisiert, wobei Punkte gestrichen oder hinzugefügt werden können.
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Tab. 1: Eine Liste mit Do’s und Dont’s
(Überwiegend) tun Nicht (zuviel) tun
In konkreter Sprache Ziele kommu-
nizieren

In abstrakter Sprache Ziele kommu-
nizieren

Auf Denk- und Verhaltensniveau 
kommunizieren

Emotionssprache benutzen

Kurzfristige und mittelfristige Ziele 
setzen

Langfristige Ziele setzen

Gewünschtes Verhalten fühlbar 
belohnen

Aufmerksamkeit auf Fehler und 
Versagen richten

Unerwünschtes Verhalten direkt 
und kurz begrenzen

Über längere Zeit hinweg Aufmerk-
samkeit auf unerwünschtes Verhalten 
richten oder dieses Verhalten zu 
lange andauem lassen

Ansprechen auf Herausfordem von 
Stolz und Kompetenzbedürfnis

Gesichtsverlust erleiden lassen

Sich selber als Sparringspartner 
anbieten

Dominantes (verbal aggressives) 
Verhalten zeigen

Gemeinsam spielerisch kompetative 
Aktivitäten unternehmen

Tiefe Gespräche führen

(Emotionales) Unvermögen respek-
tieren

Empathie und Beziehungsbildung 
erwarten

Sich auf die eigenen Belange (pro-
sozialer Lebensplan) richten

Folgen seines Verhaltens für andere 
benennen

Humor Sarkasmus
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Der Fortschritt in der Behandlung wird anhand der formulierten Behandlungs-
ziele alle drei Monate evaluiert. Bei dieser Evaluation werden alle direkt be-
troffenen Therapeuten, der Patient selber und die Wohngruppe miteinbezogen. 
Der leitende Psychologe (Programmleiter) überwacht die Ausführung des Be-
handlungsplans und korrigiert den Plan anhand der Evaluation. Die Evaluation 
erfolgt soweit wie möglich anhand von konkretem, sichtbarem Verhalten, wie 
z. B. die Anwesenheit oder Abwesenheit bei Programmabschnitten. Es ist als 
Feedback für den Patienten wie für den Behandler hilfreich, die Entwicklung 
des Patienten über einen längeren Zeitraum wiederzugeben anhand von Grafi-
ken, die die Frequenz der An- oder Abwesenheit relevanter Verhaltensweisen, 
wie z. B. die Teilnahme am Behandlungsprogramm aufzeigen. Während der 
Evaluation wird der Rückfallpräventionsplan stets aktualisiert: Prosoziale Zie-
le werden, wenn nötig, angepasst und es werden Absprachen darüber getrof-
fen, wie der Patient die darauffolgenden drei Monate an seiner problemati-
schen Selbstregulation arbeiten wird. Aufgrund der Fortschritte in der Be-
handlung werden Freiräume zugestanden oder in Aussicht gestellt. Am Ende 
der intramuralen Behandlung gehen Patienten im Prinzip zur transmuralen 
Phase der Behandlung über. Sie bewohnen dann selbstständig Wohnungen in 
der Umgebung der Klinik oder in betreuten Wohneinrichtungen unter Auf-
sicht und Begleitung eines transmuralen Behandlungsteams. Intensive Nach-
sorge ist von essentieller Bedeutung, um sicher zu stellen, dass die Behand-
lung auch auf Dauer zu einer Verminderung des Rückfallrisikos führt. Vor 
allem bei Psychopathen besteht die Gefahr, dass der Behandlungseffekt nur 
oberflächlich und von kurzer Dauer ist. Während der transmuralen Behand-
lung wird innerhalb eines noch relativ sicheren Kontextes deutlich, ob die 
während der Behandlung erworbenen Fähigkeiten und Einsichten in Anbe-
tracht aller Verführungen der freien Gesellschaft und in Risikosituationen, die 
bei dem Patienten früher zu Delikten geführt haben, stand halten.
Erst wenn die Verhaltensänderungen unter diesen Umständen standhalten, be-
findet sich der Patient im letzten Motivationsstadium: der Stabilitätsphase. 
Konsequente Betreuung und Aufsicht sind bei psychopathischen Patienten 
lange Zeit nach dem Übergang in eine transmurale Umgebung und manchmal, 
wenn Stabilisierung nicht zu erreichen ist, auf Dauer nötig. Im letzten Fall 
kann ein transmurales Wohnen angezeigt sein, mit anderen Worten ein 
Longstay-Verlauf. Falls jedoch das Rückfallrisiko eine ständige Aufsicht in 
einer Einrichtung mit einem hohen Sicherungsniveau erfordert, ist eine 
Longstay-Unterbringung in einer transmuralen Wohnung nicht möglich. 
Angesichts des gesellschaftlichen und politischen Drucks auf den Maßregel-
vollzug, Risiken so weit wie möglich zu vermeiden, ist es wichtig, dass die 
Behandler, die das beschriebene Programm durchführen, von ihrer Organisa-
tion unterstützt werden. Die Arbeit mit diesen Patienten ist nicht ohne Gefahr:
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Die Rückfallwahrscheinlichkeit wird relativ hoch bleiben und jeder Rückfall 
ist im heutigen gesellschaftlichen Klima ein Risiko für das forensische 
Arbeitsfeld. Medienaufmerksamkeit und politische Reaktionen führen nicht 
selten zu weitgehenden Maßnahmen, die die Entwicklung von effektiven 
Behandlungen eher erschwert, statt unterstützt.
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1. Einleitung: sind Sexualstraftäter „special need offenders“?
Die Fachtagung der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden hatte für 
das Jahr 2013 unter dem Thema „Straffällige mit besonderen Bedürfnissen“ 
eingeladen. In diesem Beitrag soll darum zuerst erörtert werden, warum Men-
schen, die Sexual Straftaten begangen haben, besondere Bedürfnisse (engl, 
„special need offenders“) haben. Sodann sollen die Phasen einer deliktpräven-
tiven Therapie vorgestellt werden und an einem Behandlungsfall exemplarisch 
erläutert werden.

Heterogenität der Gruppe der Sexualstraftäter
Betrachtet man die Menschen, die gemeinhin als „Sexualstraftäter“ eingeord-
net werden, sticht als erstes deren Heterogenität ins Auge.
Dies wird zum einen in den unterschiedlichen juristischen Kategorien deut-
lich. Mit „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ werden die Para-
graphen des Strafgesetzbuches (StGB) 174 bis 184 erfasst, u. a. sexueller 
Missbrauch von Schutzbefohlenen und von Kindern, sexuelle Nötigung und 
Vergewaltigung, exhibitionistische Handlungen sowie Verbreitung, Erwerb 
und Besitz von kinder- bzw. jugendpomographischen Schriften, einschließlich 
des „Download“ von Dateien mit sexuellen Missbrauchsdarstellungen an Kin-
dern. Häufig übersehen wird, dass exhibitionistische Handlungen gegenüber 
Kindern als „sexueller Missbrauch“ verurteilt werden. Inzestdelikte, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung ebenso unter diese Gruppe fallen, werden dagegen 
vom Gesetzgeber im Paragraphen 173 des StGB, Beischlaf zwischen Ver-
wandten, als „Straftaten gegen den Personenstand, die Ehe und die Familie“ 
geahndet.
Aus kriminologischer Forschungsperspektive wird in der Regel deswegen 
gröber in „Vergewaltiger“ und „Missbrauchstäter“ klassifiziert (z. B. Hoyer 
et al. 2013, nach Schmidt 2001); zusätzlich hat sich eine Unterscheidung der 
Delikte in „hands off ‘ und „hands on“ durchgesetzt.
Hinzu kommt zum anderen, dass die überwiegende Zahl von Menschen, die 
sog. Sexual Straftaten begangen haben, keineswegs krank sind, sondern viel-
mehr kriminell (auch wenn dies „an den Stammtischen“ natürlich anders 
gesehen wird). Dies bildet sich auch in der Strafverfolgungsstatistik ab. Im 
Jahr 2011 wurden 5.842 Fälle aufgrund von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung verurteilt. Nur in 108 Fällen wurde die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB ausgesprochen bzw. in 
nur 58 Fällen die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB 
angeordnet (Statistisches Bundesamt, Abgeurteilte nach Straftat 2011). Die



Unterscheidung zwischen „krank“ und „kriminell“ wird umso deutlicher, 
wenn man zwischen „Pädophilie“ und „Pädosexualität“ unterscheidet. Erstere 
ist dabei die Diagnose einer Störung der Sexualpräferenz (nach der Internatio-
nalen Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, F65.4), die unabhängig 
des tatsächlichen Vorliegens sexueller Handlungen gegenüber Kindern verge-
ben werden kann. Zweites beschreibt sexuell motivierte Handlungen gegen-
über Minderjährigen unabhängig derer Genese (also auch ohne pädophile Mo-
tivation, sondern z. B. schlicht kriminellen Einstellungen folgend).
Darüber hinaus ist bei der Bestimmung des Gegenstands „Sexualstraftäter“ 
besonders zu beachten, dass sexuelle Gewalt ein ubiquitäres Phänomen ist. 
Massenvergewaltigungen beschränken sich nicht auf die Kriege in der Welt, 
in denen Vergewaltigung gleichsam als Kriegswaffe eingesetzt wird (in der 
europäischen Nachbarschaft zuletzt in den sog. Jugoslawienkriegen zwischen 
1991 und 1995; vgl. z. B. Gsteiger 2012). Selbst in jüngster Vergangenheit 
wurden Frauen offenbar während der Demonstrationen 2013 auf dem Tahrir- 
Platz in Kairo gezielt ausgesondert und Opfer organisierter mehrfacher Ver-
gewaltigung. Wenn man den Medienberichten darüber Glauben schenkt, 
mutmaßlich um die Opfer wieder in eine unterordnende Rolle zu zwingen 
(z. B. Backhaus 2013). Auch Deutschland ist davon nicht ausgenommen. Man 
mag es kaum glauben, aber erst im Jahr 1997 wurde die Vergewaltigung in 
der Ehe der außerehelichen Vergewaltigung rechtlich gleichgestellt (vgl. z. B. 
Gerste 1997)!
Diese Beispiele zusammenbetrachtet wird verständlich, warum die Forschung 
in diesem Bereich mit heterogenen Untersuchungsgruppen konfrontiert ist, 
entsprechend subjektive Kategorien formuliert werden müssen und die Ergeb-
nisse evtl, widersprüchlich erscheinen. Okami und Goldberg sprachen deswe-
gen 1992 von einem „definitorischen und diagnostischen Chaos“ (zitiert nach 
Schmidt 2001).
All dies spricht auf den ersten Blick nicht dafür, dass eine Gruppe der Sexual-
straftäter mit besonderen Bedürfnissen existiert, denn um eine Gruppe zu bil-
den, bedarf es mindestens gemeinsamer Kennzeichen.
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Homogenität der Gruppe der Sexualstraftäter
Gibt es dem gegenüber auch Anzeichen für Homogenität? Gemeinsamkeiten 
finden sich insbesondere in der soziodemographischen Betrachtung der 
Betroffenen. Die Befunde sind freilich aus den soeben angeführten Gründen 
uneinheitlich und genaue statistische Angaben fehlen (Fiedler 2004, S. 301). 
Im Übrigen finden sich deutlich mehr Untersuchungen über die Eigenschaften 
von Missbrauchstätem, als für die Merkmale von Vergewaltigungen (sic!).
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Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es schwer verständlich ist, warum 
Sexualdelikte gegenüber Kindern umso viel mehr öffentliche Beachtung fin-
den, als solche gegenüber Erwachsenen. Dies sogar, wenn vergleichsweise 
weniger schwerwiegende „hands off4 Straftaten an Minderjährigen schwers-
ten „hands on44 Verbrechen an erwachsenen Frauen gegenübergestellt werden. 
Dass Kinder, ob ihrer Unreife, härter mit den Folgen zu kämpfen haben, kann 
dafür keine nachvollziehbare Begründung sein, die eben erwähnte Asymmet-
rie in der Schwere berücksichtigt. Dass Minderjährige hilfloser und schwächer 
als die Angreifer seien, ebenso nicht; Sexualdelikte gegenüber alten Menschen 
werden gesellschaftlich sogar noch weniger geachtet. Sexuellen Übergriffen 
ähnlich junger Menschen untereinander wird dagegen durch ein fürsorgliches 
soziales Umfeld unnachgiebig nachgegangen. Das für diesen Beitrag gesichte-
te Material zusammenfassend, geben bis zur Hälfte der befragten Täter an, 
selbst Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kindheit gewesen zu sein (Harten 
1995; Hanson u. Slater 1988, Worling 1995, Dhawan u. Marshall 1996, Mars-
hall 1997, zitiert nach Fiedler 2004; vgl. Salter et al. 2003). Ebenso etwa die 
Hälfte berichten über Misshandlung in der Kindheit (Harten 1995, vgl. Mars-
hall u. Barbaree 1990, zitiert nach Salzmann 2004). In vielen der Fälle wird 
von einem wenig strukturierten Zuhause, mit chaotischem und wenig freund-
lichem Familienleben erzählt (Blaske et al. 1989, zitiert nach Fiedler 2004) 
oder von einer unvollständigen, zerbrochenen, zerrütteten oder anderweitig 
problematischen Stammfamilie (Harten 1995, zitiert nach Salzmann 2004).
Vor allem besteht jedoch betreffend die deliktpräventive Behandlung der 
Täter inzwischen weitgehend therapeutischer Konsens: nicht die Ätiologie sei 
entscheidend! Sondern vielmehr ein prognostisches Syndrom. Kriminogene 
Eigenschaften könnten sowohl bei Kriminellen wie Kranken kuriert werden 
(z. B. Endrass, Rossegger, Urbaniok u. Borchard 2012).
Es kann folglich auch von hinreichenden Gemeinsamkeiten der Klientel aus-
gegangen werden, so dass es berechtigt ist, von einer Gruppe zu sprechen.

Rückfallgefahr von Sexualstraftätern
Als nächstes soll die einschlägige Rückfälligkeit in den Fokus genommen 
werden. Liegt eventuell eine besonders hohe Wiederholungsgefahr vor? Auch 
hier ist sich „der Stammtisch44 einig: „Die werden doch alle rückfällig44. Empi-
risch ist diese Generalisierung jedoch nicht zu halten. Egg hatte 2000 ff. in 
Deutschland dazu 780 Personen über einen Risikozeitraum von 6 Jahren un-
tersucht. Hanson und Bussiere hatten bereits 1998 eine Metaanalyse von 61 
Studien mit insgesamt 23.000 Personen aus 6 anderen Ländern über 4-5 Jahre 
„at risk44 vorgelegt. Die deliktspezifischen Rückfälligkeiten (unterschieden



von einer allgemeinen Rückfälligkeit auch mit anderen Straftaten) lagen be-
treffend sexueller Gewalttaten übereinstimmend bei 19 %. Für Missbrauchs-
delikte wurde die Rückfälligkeit zwischen 13 % und 22 % angegeben. Exhibi- 
tionistische Straftaten würden dagegen in 56 % bis 57 % der Fälle erneut vom 
selben Täter begangen.
Zusätzlich können ganz aktuelle Zahlen zur deliktspezifischen Rückfälligkeit 
über einen Risikozeitraum von 3 Jahren aus der bundesweiten Rückfallunter-
suchung 2004-2007 angeführt werden (Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke u. 
Tetal 2010):
Von den 2.185 im Jahr 2004 wegen sexueller Gewalt verurteilten Personen 
wurden 1,3% mit sexuellen Gewaltdelikten rückfällig und weitere 0,8% 
erneut wegen Missbrauchs-, exhibitionistischen oder anderen Sexualdelikten 
verurteilt; dagegen wurden 24,8 % nur mit anderen Delikten auffällig. 121 der 
2.185 Personen waren bei Verurteilung 2004 bereits wegen sexueller Gewalt 
vorbestraft gewesen. Von diesen wurden in dem Risikozeitraum 3,3 % erneut 
einschlägig rückfällig. In der gleichen Form zum sexuellen Missbrauch wur-
den 2004 insgesamt 3.013 Personen verurteilt. Davon wurden 2,3 % mit sexu-
ellen Missbrauchsdelikten rückfällig und weitere 1,6 % wegen sexueller 
Gewalt-, exhibitionistischen oder anderen Sexualdelikten erneut verurteilt. Bei 
18,5 % wurden nur andere Delikte erhoben. 186 der 3.013 Täter waren bei 
Verurteilung 2004 bereits wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft, von die-
sen wurden 12,4 % erneut einschlägig rückfällig. Zuletzt die exhibitionisti-
schen Taten angeführt, wurden von den 1.239 im Jahr 2004 Verurteilten 
9,8% mit exhibitionistischen Delikten rückfällig, weitere 1,6% wurden 
wegen sexueller Gewalt-, Missbrauchs- oder anderen Sexualdelikten erneut 
verurteilt. 218 der 1.239 Personen waren bei Verurteilung bereits wegen Ex-
hibitionismus vorbestraft, von diesen wurden 23,4 % erneut einschlägig rück-
fällig.
Natürlich werden erheblich mehr „Sexualstraftäter“ rückfällig, als man es sich 
wünscht. Es ist jedoch zumindest einigermaßen beruhigend, dass die Rück-
fallhäufigkeit offenbar deutlich niedriger ist, als man es gemeinhin befürchtet. 
Zum Vergleich: in der Gruppe „Raub und Erpressung“ werden in 55 % der 
Fälle Rückfälle verzeichnet (davon 7,4 % einschlägig) und wiederholte Rück-
fälligkeit in 13,4 % der Fälle. Die andere Seite der gesellschaftlichen Beach-
tung von Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist zudem, dass hier 
beträchtlicher Aufwand betrieben wird, um Rückfälle weiter zu reduzieren.
Insgesamt gesehen handelt es sich aber offensichtlich nicht um eine Gruppe 
mit außergewöhnlich hoher Rückfallgefahr. Dies spricht wieder eher gegen 
einen „special need“.
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Erfolgsaussichten einer deliktpräventiven Behandlung von Sexual-
straftätern
Wie sieht es überhaupt mit den Ergebnissen einer deliktpräventiven Behand-
lung aus? Therapeuten, die damit beschäftigt sind, wird üblicherweise entwe-
der schroffe Ablehnung zuteil (weil sie jenen helfen, denen bekanntlich nicht 
zu helfen sei) oder schon fast ergriffene Achtung. Eine solche Arbeit sei doch 
sicher sehr gefährlich und psychisch belastend? Das ist die Arbeit natürlich 
nicht, sonst würde man sie nicht ausüben. Sie ist zumindest wahrscheinlich 
nicht gefährlicher oder psychisch belastender als beispielsweise das Werk der 
Arbeiter im Tiefbau, die bei Schneeregen und laufendem Verkehr eine Auto-
bahn sanieren (und diese bekommen dafür selten Anerkennung). Sie ist zwar 
häufig wahrscheinlich ähnlich mühselig aber zum Glück selten müßig, denn 
dafür, die betroffenen Menschen mit deliktpräventiver Psychotherapie zu be-
handeln, gibt es gute Gründe.
Hanson et al. und Schmucker haben in den Jahren 2002 und 2004 Studien zur 
Effektivität rückfallmindemder Maßnahmen an insgesamt über 30.000 Perso-
nen mit Sexualstraftätem analysiert. Beide beschreiben eine Minderung des 
Rückfallrisikos von etwa einem Drittel. Kritisch führten beide Autoren an, 
dass vor allem methodisch schwache und selten randomisierte Studien Vorge-
legen hätten. Die Gesamteffekte seien jedoch nicht in der Hauptsache durch 
die schwachen Studien getragen worden, sondern vielmehr habe „der Einbe-
zug dieser Arbeiten eine eher konservative Schätzung des mittleren Effekts 
von Sexualstraftäterbehandlungen zur Folge“ gehabt (Schmucker 2007, 
S. 18). Eine Studie in randomisierter Qualität ist die SOT(E)P Untersuchung 
(Marques et al. 2005) an 704 mit dem Sex Offender Treatment Program 
(SOTP) behandelten Personen. Davon wurden 664 Probanden in die aktuelle 
Cochrane-Arbeit (Dennis et al. 2012) über die deliktpräventive Behandlung 
von 944 Personen einbezogen. Dennis et al. schließen ebenda, dass „weitere 
randomisierte Untersuchungen dringend nötig“ seien (S. 3, Übersetzung d. d. 
Verf.) und es keine Unterschiede gebe zwischen der Rückfalligkeit der Grup-
pe der Behandelten, der therapiebereiten, aber randomisiert ausgesonderten 
Gruppe und der dritten Gruppe von therapieunwilligen Tätern.
Diese Befunde stehen nur scheinbar im Widerspruch zu anderen Ergebnissen 
(Friendship, Mann, Beech 1993) über 647 mit SOTP behandelten Sexualstraf-
tätem. Hier wurde, vor allem im mittleren Risikobereich (gegenüber einem 
niedrigen oder hohen Rückfallrisiko), eine signifikante Rückfallreduktion be-
obachtet (2,7 % bis 5,5 % Rückfällige in der Behandlungsgruppe gegenüber 
12,7 % bis 13,5 % Rückfälligen in der Kontrollgruppe; zitiert nach Bemer u. 
Hill 2007). Tatsächlich hatten Marques et al. Teilnehmer, die die Therapie vo-
raussichtlich abbrechen würden, so lange als möglich im Programm gehalten



und zudem zur Gruppe der Behandelten gezählt, sofern mindestens 50 % des 
Therapieprogramms absolviert worden waren. Es ist offensichtlich, dass sich 
dadurch „Therapieeffekte für die Gesamtgruppe verringert haben“ (Bussiere 
1998; Hanson, Morton-Bourgon u. Harris 2003; alles zitiert nach Bemer, Hill 
2007, S. 32). Im Nachhinein erscheint es schwer verständlich, warum Proban-
den als „therapiert“ eingeordnet wurden, denen nur die Hälfte der vorgesehe-
nen Behandlung zugekommen war (wer frühzeitig einen Gips abschlägt, darf 
sich nicht wundem, wenn der Knochen krumm zusammen wächst). Zudem 
habe man eine rigide Manualintegrität einhalten müssen -  mit anderen Wor-
ten, auf aktuelle Probleme der Teilnehmer habe aus methodischen Gründen 
nicht eingegangen werden können.
Man könnte noch viel zu den demotivierenden Effekten ent-individualisierter 
Therapien sagen, in denen auf akute Probleme der Patienten seitens der 
Therapeuten nicht eingegangen werden kann, weil strenge Manualtreue im 
Vordergmnd steht. Auch die negativen Auswirkungen die (eine größere An-
zahl) demotivierter Patienten auf eine Gmppe hat, sind in der klinischen Pra-
xis wohlbekannt. Marques et al. formulierten letztendlich über die schlichte 
Teilnahme hinaus gehende Kriterien zum „Therapieerfolg“. Diese berücksich-
tigt, unterschied sich die Gmppe der „erfolgreich Behandelten“ in der 
SOT(E)P Studie mit 10 % Rückfälligkeit erheblich von den 50 % Rückfällig-
keit der Gruppe der „nicht erfolgreich behandelten“ (Bemer u. Hill 2007).
Deswegen sind „ermutigende Hinweise“ (Dennis et al. S. 3, Übersetzung d. d. 
Verf.) eine eher konservative Einschätzung, dass nach Sexualdelikten mit eher 
mittlerem Rückfallrisiko eine von spezifischen Therapiezielen geleitete, kog- 
nitiv-behavioral orientierte Psychotherapie die Rückfälligkeit um etwa ein 
Drittel senke (nach Bemer u. Hill 2007, S. 32).
Auch wenn evidenzbasierte Forschung das Fehlen äquivalenter Kontrollgrup- 
pen völlig zu Recht bemängelt, spricht die aktuelle Befundlage insgesamt für 
die Wirksamkeit deliktpräventiver Interventionen in der Gmppe der Sexual-
straftäter und damit eher für einen „special need“.
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Spezielle Bedürfnisse von Sexualstraftätern
Aus der klinischen Erfahmng ist abschließend zu ergänzen, dass zu Beginn 
einer deliktpräventiven Psychotherapie nach Sexualstraftaten Patienten schon 
aus Selbstschutzgründen in der Regel (und nicht als Ausnahme) behaupten, 
„diese Tat“ nicht begangen zu haben. Wenn eine solche Haltung nicht vor-
liegt, dann meist die Einstellung, dass es „so“ nicht stimme, sondern „alles 
anders“ stattgefunden habe (auf eine Weise, die den Selbstwert weniger be-
droht). Die „Umstände“ oder Verhaltensweisen anderer seien verantwortlich
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zu machen, wird sehr häufig angeführt. So wie, dass man „heute anders“ sei, 
„viel nachgedacht“ habe und sich „selbst therapiert“ habe. Man begehe so eine 
Tat schon deswegen nicht erneut, weil man „nicht wieder inhaftiert“ werden 
wolle und „viel zu verlieren“ habe. Zudem habe man sich „geschworen“, es 
nie wieder zu tun und weitere Behandlung brauche es nicht.
Es ist deswegen keine Binsenweisheit anzuführen, dass Sexualstraftäter sich 
selbst genauso wie andere belügen. Tatsächlich überschätzen diese Menschen 
profund den Einfluss eigener Entschlüsse und unterschätzen gleichzeitig die 
Macht, die dagegen Verhaltensgewohnheiten und externe Einflüsse auf ihr 
zukünftiges Verhalten haben werden. Darin unterscheiden sie sich im Übrigen 
kaum von anderen Delinquenten und von nicht straffälligen Menschen, wie 
jeder weiß, der sich schon einmal vorgenommen hatte, mehr Sport zu treiben 
oder das Rauchen aufzugeben.
Dieser erste Teil kann deswegen mit folgender Synthese enden:
„Speziell“ ist bei Sexualstraftätem, dass dieser Name für eine besonders hete-
rogene Gruppe von Delinquenten gebräuchlich ist, deren Rückfallwahrschein-
lichkeit aus der Bezeichnung allein nicht abzuleiten ist. Eine erfolgreiche Be-
handlung und valide Prognose erfordert deswegen immer eine täterspezifische 
Hypothese kriminogener Mechanismen (Stichwort: Deliktdynamik) und de-
liktpräventives Vorgehen muss immer von individualisierten Erfolgskriterien 
geleitet erfolgen (Stichwort: Motivation).
Die Betroffenen sind außerdem dem Widerspruch ausgesetzt, Verantwortung 
für Taten übernehmen zu sollen, die sie fast unausweichlich sozialer Ächtung 
anheimstellen, insbesondere, wenngleich nicht ausschließlich, wenn deren Op-
fer minderjährig waren. Sexualstraftäter sind deswegen nahezu immer durch 
Androhung juristischer oder sozialer Sanktionen extern motiviert (Stichwort: 
freier Wille). Letztlich ist die anfängliche Ablehnung der Behandlung durch 
Scham vor der Thematisierung eigener sexueller Erregungsmuster verständ-
lich, wie auch der Frust, wenn diese (häufig) unveränderbar bleiben und mü-
hevoll andere Wege zur Veränderung gefunden werden müssen (Stichwort: 
„no eure, but control“).

Kasten I: Einführung und Vorstellung eines Behandlungsfalls
Für die Darstellung eines deliktpräventiven Therapieverlaufs soll ein Fall eingeführt 
werden, der im Jahre 2011 von dem zuständigen Bewährungshelfer bei einer Forensi-
schen Ambulanz zur Behandlung vorgestellt wurde. Bis zu diesem Bericht im Ende des 
Jahres 2013 hatten 83 Termine stattgefunden; es handelt sich um eine noch nicht abge-
schlossene deliktpräventive Psychotherapie.
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Herr Fall, geb. 1983, Beruf: Gartenbaufachwerker (ein Hilfsberuf zur Förderung behin-
derter Menschen)

Del iktanamnese

2005: Verurteilung zu 30 Tagessätzen wegen Sozialleistungsbetrugs. (Die Strafe
wurde nicht beglichen, eine Ersatzfreiheitsstrafe wurde aus ungeklärten 
Gründen nicht angetreten.)

2005- 2006: Verdacht auf sexualisierten „Chat“ mit 10-jährigem Mädchen. (Er habe
evtl. 5.000,- Euro für eine „Entjungferung“ geboten; ein genaues Datum 
oder weitere Informationen lagen nicht vor.)

2006- 2007: Verdacht auf 11 leichte Brandstiftungen. (Anzünden von Gartenhütten,
Tonnen, Unrat o. Ä.; das Verfahren wurde eingestellt.)

2007: Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe: 3 Jahre, 6 Monate wegen schwerem
sexuellem Missbrauch eines Kindes.

Indexdelikt

Der Täter habe 2007 zwei in der Nähe eines stillgelegten Bahngeländes spielende Ge-
schwister in einen Eisenbahntunnel gelockt. Dafür habe er (unter Vorlage eines selbstge-
bastelten Ausweises) angegeben, er sei Polizist. Er habe behauptet, dass er eine Strafe 
aussprechen müsse, da das Spielen auf dem Gelände verboten sei; es sei denn, man tue 
ihm einen Gefallen. Im Tunnel habe er den jüngeren Bruder in einen Nachbartunnel ge-
schickt. Das 7-jährige Mädchen habe auf seine Aufforderung orale sexuelle Handlungen 
an ihm vornehmen müssen. Danach habe er mindestens einen partiellen Geschlechtsver-
kehr bis in den Scheidenvorhof an dem Mädchen durchgeführt. Als der Vater der Kinder 
diese vennisst habe und nach ihnen rief, sei er geflüchtet. Zwei Stunden später sei er an 
den Tatort zurückgekehrt und aufgrund der Beschreibung der Kinder sofort verhaftet 
worden.

Erster Eindruck

Ein eher jungenhaft wirkender, schlaksiger Mann, leicht „huschig“ im Kontakt, mit un-
stetem Blick und diskret dysmorphen (wie leicht verschoben wirkenden) Gesichtszügen. 
Eher einfach strukturiert, wahrscheinlich ein IQ im niedrigen Normalbereich, vielleicht 
grenzbegabt. In der Stimmung wechselhaft und sehr stressempfmdlich: bei gutem Befin-
den sehr höflich; bei schlechtem Befinden impulsiv schimpfend (dabei ggf. im Kontakt 
gut zu beruhigen). Neigung zum Lügen, mit Tendenz zur Selbstüberhöhung durch Ab-
wertung anderer. In den Alltagsfähigkeiten und der Tagesstrukturierung bei gutem Be-
finden gewissenhaft und sortiert, bei schlechtem Befinden auch in der Körperpflege 
nachlässig und unorganisiert. Raucher, kaum Alkoholkonsum, Einzelzimmer in einer 
Heim-WG, Tätigkeit in einer Reha-Werkstatt. Gesamteindruck: will mehr, als er kann.

Dieser Fall wird im Folgenden nach der Darstellung der Phasen einer deliktpräventiven 
Psychotherapie mit dem jeweiligen Behandlungsstand erneut aufgegriffen.
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2. Individualisierte deliktpräventive psychotherapeutische 
Behandlung

Es muss voran gestellt werden, dass die Phasen einer deliktpräventiven Psy-
chotherapie (Diagnostikphase, Motivationsphase, Behandlungsphase, Per-
spektivphase; nach Berner 2013, unveröffentlicht, ergänzt) nicht eindeutig 
voneinander abzugrenzen sind. Motivation ist natürlich in jeder Phase von 
Bedeutung und auch in der Perspektivphase können sich noch wichtige diag-
nostische Erkenntnisse ergeben. Insoweit dient die hier verwandte Einteilung 
vor allem als Orientierung über die Kemelemente einer deliktpräventiven Be-
handlung.

2.1 Diagnostikphase
Statistische Risikoeinschätzung
Das aktuarische Rückfallrisiko wird anhand von statistisch mit Rückfalligkeit 
zusammenhängenden Merkmalen der Tatumstände und der Person des Täters 
erhoben. Weil diese Merkmale -  mit Ausnahme des aktuellen Alters -  histori-
sche Fakten sind, ändert sich das aktuarische Risiko wenig oder gar nicht 
mehr zum besseren (zum schlechteren dagegen schon). Es ist ein unabdingba-
rer Bestandteil der Eingangsdiagnostik, die für eine deliktpräventive psycho-
therapeutische Behandlung zusätzlich erhoben werden muss. Natürlich lässt 
sich aus der Bestimmung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Risikokate-
gorie (häufig verwandt: niedrig «  niedrig bis moderat < moderat > moderat 
bis hoch »  hoch) keine Aussage über tatsächliche Rückfälle des Individuums 
ableiten. Zudem spielen für eine Straftat auch immer dynamische (aktuelle, 
veränderbare) Faktoren eine Rolle. Die Risikokategorie bietet jedoch eine 
bedeutsame Ersteinschätzung, zumal inzwischen Verfahren für viele Index-
delikte und Behandlungsphasen im Spektrum der sexuell motivierten Straf-
taten vorliegen.
Am besten für die Vorhersage von Straftaten belegt ist der erzielte Wert in der 
Psychopathy-Check-List (PCL-R; Hare 1991, 2003; Deutsch: Freese 1996, 
1998). Sie hat sich als Prognoseinstrument in vielen Untersuchungen bewährt 
und ihre Relevanz in empirischen Untersuchungen bestätigt (Nedopil 2007, 
S. 182). Es ist zu empfehlen, immer zumindest die Kurzversion (PCL-SV) 
anzuwenden. Darüber hinaus eignet sich für Taten des sexuellen Missbrauchs 
der STATIC-99, Revised (Harris, Phenix, Hanson u. Thomton 2003; Deutsch: 
Rettenberger u. Eher 2006), evtl, in Ergänzung mit dem STABLE-2007, Re-
vised 2012 für dynamische, also veränderliche Risikofaktoren (Femandez, 
Harris, Hanson u. Sparks 2012; Deutsch: Matthes u. Rettenberger, Eher 2012). 
Für sexuelle Gewalttaten wird dagegen der SORAG verwandt (Modifikation



des VRAG; Quinsey, Harris, Rice u. Comier 2006; Deutsch: Rettenberger u. 
Eher 2007). Für Probanden mit diagnostizierten psychischen Störungen (s. u.) 
ist das HCR-20 (Webster, Douglas u. Eaves 1997; Deutsch: Jockel 1998) aus 
der Gruppe der Verfahren des „Structured Professional Judgement (SPJ)“ ge-
eignet. Liegen zusätzlich nicht sexuell motivierte Gewaltstraftaten vor, bietet 
der VRAG (Quinsey, Harris, Rice u. Comier 2006; Deutsch: Rossegger, Ur- 
baniok, Danielsson u. Endrass 2010) eine Einschätzung der Rückfallwahr-
scheinlichkeit. Um jeweils den aktuellen Zustand des Patienten bezüglich 
Rückfallgefahr zu beurteilen, ist der Acute-2007 empfehlenswert (Hanson u. 
Harris 2007; Deutsch: Matthes u. Rettenberger 2008).
Es gibt eine Reihe weiterer spezifischer kriminalprognostischer Verfahren 
(vgl. Rettenberger u. von Franque, 2013); Anwendungsvoraussetzung ist in 
der Regel eine Schulung.
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Formale Diagnostik nach ICD-10 / DSM IV
Neben den üblichen diagnostischen Eingangserhebungen sind natürlich evtl, 
vorliegende Störungen der sexuellen Präferenz (ICD-10, F 65.x) zu berück-
sichtigen. Dafür liegt inzwischen eine Leitlinie vor (Bemer, Hill, Briken, 
Kraus u. Lietz 2007). Darüber hinaus ist es besonders wichtig, das Vorliegen 
von komorbiden Störungen zu prüfen. Häufig wird übersehen, dass Menschen, 
die Sexualstraftaten begangen haben, überzufällig an (zusätzlichen) psychi-
schen Stömngen leiden. Diese zu erkennen und zu behandeln, ist nicht nur 
wichtig, um die Motivation des Patienten zu unterstützen. Die komorbiden 
Störungen sind erfahrungsgemäß nicht selten auch direkt mit deliktrelevanter 
Lebensführung und Verhaltensweisen verbunden.
„Achse-P‘-Störungen finden sich im Screening bei 93-97 % der Patienten mit 
Sexualdelikten (mehr als drei Stömngen bei 78 %; Raymond et al. 1999, 
McElroy 1999). Eine affektive Stömng tritt zu 60-71 % auf (Major Depres-
sion 39 %; McElroy 1999, Raymond et al. 1999, Kafka et al. 2002), eine (so-
zial-) phobische Stömng und Angst zu 13-65 % (Raymond et al. 1999, Kafka 
et al. 2002, McElroy 1999, Hill 2011). Stömngen durch Substanzen werden in 
30-83 % der Fälle verzeichnet (McElroy 1999, Raymond 1999, Abracen et al. 
2000, Leygraf 1988, Allnutt et al. 1996, Kafka et al. 2002). Außerdem kann 
eine Intelligenzmindemng vorliegen (Heim et al. 1985, Möller et al. 1995) 
oder ein adulter AD(H)S (retrospektiv 36 % ADHS/Stömng des Sozialverhal-
tens; Kafka et al. 2002; Blocher et al. 2001, Ponseti et al. 2001, Vaih-Koch et 
al. 2001, zitiert nach Bemer et al. 2007). Die Diagnose einer Stömng der Im-
pulskontrolle n.n.b. (kodiere DSM IV 312.30), insbesondere bei wiederholten 
sexuellen Gewalttaten, hat sich bislang wenig durchgesetzt, kann jedoch in
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30-39 % der Probanden erhoben werden (vgl. McElroy et al. 1999, Hoyer et 
al. 2000, Schmidt et al. 2001). Speziell im Bereich Sexualität kommt auch 
eine sog. Paraphilie-verwandte Störung in Betracht (vgl. Praxisleitlinien „pa- 
raphilia related disorder, PRD“, z. B. „Sexsucht“, kodiere ICD 10 F 65.8) 
sowie ein breiter Bereich sexueller Funktionsstörungen. Gerade Fetzteres mag 
überraschen, lohnt aber der Nachfrage.
Schätzungen der Prävalenz von „Achse-II“-Persönlichkeitsstörungen reichen 
von 1/3 bis 2/3 der Klientel (Schüler-Springorum et al. 1996, Kröber 1997, 
Berner et al. 1985, McElroy et al. 1999, Kraus et al. 1999, Berger et al. 1999, 
Schönfeld 2006). Speziell werden Anti-/Dissoziale Störung aufgeführt (50 %), 
Emotional-instabile Störung (30 %) und Narzisstische Störung (Feygraf 1988, 
Schüler-Springorum et al. 1996, Berner et al. 1992, Berger et al. 1999). Weite-
re Achse-II-Störungen seien Schizotype Störung, Anankastische Störung, 
Ängstlich-vermeidende Störung (20 %) und Negativistische Störungen 
(=Passiv-aggressive Störung; Chantry et al. 1994, Rehder 1996a, Raymond et 
al. 1999, Hill 2011). (Alle Befunde zitiert nach Hoyer et al. 2000, Schmidt et 
al. 2001, Berner et al. 2007; ergänzt).
Den Patienten mit seinen subjektiven Beschwerden „abzuholen“, bietet auf 
jeden Fall gute Chancen für einen Einstieg in die deliktpräventive Arbeit.

Risk - Need - Responsivity Analyse
Das Herzstück der Diagnostik ist die Beachtung des Risiko-Prinzips („Risk“), 
des Bedarf-Prinzips („Need“) und des Ansprechbarkeit-Prinzips („Responsivi-
ty“) (Übersetzung d. d. Verf.) (Andrews u. Bonta 1990, 1998, 2003, 2006, 
2010a, 2011). Als Beitrag zur Fachtagung „Straffällige mit besonderen Be-
dürfnissen“ sollen diese Prinzipien in einer diskreten Umformulierung erläu-
tert werden, die dem besonderen Motivationsbedarf der Klientel „Sexualstraf-
täter“ Rechnung trägt.
Das RISK-Prinzip hält zum „Risikoorientierten Denken“ an. Ob überhaupt 
interveniert werden solle und mit welchem Aufwand, sei danach von der sta-
tistischen und dynamischen Rückfallwahrscheinlichkeit abhängig (nicht etwa 
von der Schwere des Delikts). Zudem sei zu erheben, welche Eigenschaften, 
Verhaltensweisen und psychische Störungen des Patienten direkt oder indirekt 
ursächlich für das delinquente Verhalten seien. Es gälte, spezifische Risikofak-
toren für delinquentes Verhalten zu identifizieren (nicht etwa, welche Proble-
me der Betroffene sonst noch habe, die aber für dessen Rückfallwahrschein-
lichkeit unbedeutend seien).
Das NEED-Prinzip hält zum „Veränderungsorientierten Denken“ an. Hier sei-
en Maßnahmen zu bestimmen, die auf die spezifischen Risikofaktoren Ein-



fluss hätten, soweit diese veränderbar seien. Es gälte, gezielt veränderbare 
Risikofaktoren zu therapieren (nicht etwa, sich an gewöhnlich unveränderli-
chen Eigenschaften, wie z. B. sexueller Präferenz für Kinder, abzuarbeiten).
Das RESPONSIVITY-Prinzip hält zu „Ressourcenorientiertem Denken“ an 
bzw. zu erkennen, für welche Maßnahmen der Proband empfänglich ist. Wel-
che Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten des Patienten sind nützlich für 
die psychotherapeutische Behandlung? Welche Interventionen fallen, die In-
telligenz, den kulturellen Hintergrund, die Lebenserfahrungen etc. berücksich-
tigt, auf „fruchtbaren Boden“? Wenn der Patient sich mit dem einbringen 
kann, worin er gut ist und er sich sicher fühlt, wird er motivierter mitarbeiten 
und es ist einfacher, Fortschritte in der deliktpräventiven Behandlung zu erzie-
len. Es gilt, individuelle Ressourcen zu berücksichtigen und für die Behand-
lung der veränderbaren Risikofaktoren zu nutzen.
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Strukturierte Erhebung von Ressourcen und Schutzfaktoren
Es gibt zwei (international bekannte) Verfahren, die eine strukturierte Erhe-
bung der Ressourcen der Patienten erlauben, bzw. erheben, welche Faktoren 
vor erneuten (einschlägigen) Straftaten schützen können.
Sehr anerkannt und häufig im Gebrauch ist das LSI-R Revised (Andrews u. 
Bonta 1995; Deutsch: Dahle, Harwadt u. Schneider-Njepel 2012). Ebenso 
empfehlenswert ist das SAPROF (De Vogel, De Ruiter, Bouman u. De Vries 
Robbe 2007; Deutsch: Spehr u. Briken 2010).
Beide Verfahren erheben mehrere empirisch mit Rückfälligkeit verbundene 
Merkmale der Probanden und bieten ausgesprochen nützliche Hinweise für 
die Therapieplanung.

Ein offenes Wort zu Rückfall-Risikoeinschätzung und Schweigepflicht
Sowohl bei aktuarischen Verfahren, als auch in strukturierten Erhebungen von 
Schutzfaktoren (s. o.), wird anhand dessen auf die Rückfallwahrscheinlichkeit 
des Probanden (Prozent in Jahreszeiträumen) geschlossen. Es wurde bereits 
angeführt, dass damit noch nichts über dessen tatsächliche Rückfälligkeit ge-
sagt wird. Darüber hinaus überfordert den deliktpräventiv arbeitenden Psycho-
therapeuten eine umfängliche Einschätzung des Rückfallrisikos; u. a. Erhe-
bung der Basisraten der in Frage kommenden Delikte und aktuarische Ein-
schätzung in der statistisch-nomothetischen Kriminalprognose sowie „Struc- 
tured Professional judgement“ und Hypothesenbildung der klinisch- 
idiographischen Kriminalprognose (vgl. Dahle 2005). Man tut gut daran, dies 
den dafür bestellten Sachverständigen für die Gerichte zu überlassen, die die
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dafür regelmäßig zu erstellenden 50-100 Seiten im Übrigen auch abrechnen 
können.
Schließlich ist schon deswegen davon abzuraten, Psychotherapie und Progno-
se über Gebühr zu vermischen, damit der Patient dem Psychotherapeuten sei-
ne (unterstützende, helfende) Rolle glauben kann. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren Psychologen/Psychiater wahrscheinlich nur als „Erfüllungsgehilfen“ 
der Justiz aufgetreten, die ausdrücklich keine Schweigepflicht innehaben (die 
Mitarbeiter des Vollzugs sind diesbezüglich dauerhaft im Spagat, zwischen 
helfen und kontrollieren). Für ambulante Psychotherapeuten gilt dagegen der 
§ 203 StGB, Verletzung von Privatgeheimnissen und davon darf nur in sehr 
seltenen Ausnahmefallen abgewichen werden (vgl. § 138 StGB). Über die 
Ausnahme „Berichtspflicht“, betreffend Patienten unter Führungsaufsicht 
(§ 68a StGB), müssen Therapeuten wie Patienten gleichermaßen informiert 
sein. Solche Berichte an Dritte sollten dem Patienten bekannt gemacht wer-
den.
Insgesamt darf der Patient sich sicher sein, dem Therapeuten gegenüber auch 
vergangene, nicht zur Anzeige gekommene Straftaten einräumen zu können 
(sogar Kapitaldelikte, vgl. § 139 StGB), ohne dass dieser darüber berichten 
darf. Im Alltag einer deliktpräventiven Psychotherapie ist es wichtiger, das 
dynamische Rückfallrisiko im Auge zu haben. Dies ergibt sich aus einer Ein-
schätzung des kurz-, mittel- oder langfristigen Vorliegens der RISK-Faktoren 
der R-N-R Analyse, unter Berücksichtigung des aktuellen Behandlungsstands 
der NEED-Faktoren, plus des aktuellen Zustands des Patienten und ggf. aktu-
elle Entwicklungen in dessen Umfeld. Wenn sich hier bedenkliche Ver-
schlechterungen zeigen, ist es Teil der Arbeit, darauf nahezu immer nur durch 
den Kontakt mit dem Patienten Einfluss zu nehmen; die „Nothilfe“ nach § 34 
bzw. § 323c StGB bleibt natürlich unbenommen.

Kasten II: Diagnostikphase Herr Fall
Biographie

Herr F. ist das jüngste von 7 Geschwistern, aufgewachsen in einem bürgerlichen Milieu, 
mit guten Bindungen innerhalb der Familie. Im fünften Lebensjahr musste er mehrfach 
am Ohr operiert werden und war über Wochen stationär im Krankenhaus. Noch heute 
hört er schlecht. Er war ein lemschwacher Schüler, der wegen seiner Langsamkeit im 
Denken von den Schulkameraden gehänselt wurde und ist Einzelgänger geblieben. Die 
Hauptschule hatte er im Jahr 2000 mit knapp ausreichenden Noten abgeschlossen. Da-
nach bestand er innerhalb von vier Jahren eine dreijährige Ausbildung zur Förderung 
behinderter Menschen (Gartenbaufachwerker) mit „ausreichend“. Die Hälfte der Zeit 
von 2004 bis 2007 war er ohne Erwerbstätigkeit. Zwischenzeitlich war er über sechs 
Monate als Hausmeistergehilfe angestellt und hatte ansonsten kurzzeitige Jobs ange-
nommen.
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Sexual- und erste Deliktanamnese

Die Pubertät sei regelrecht verlaufen, er sei aber lange an Mädchen nicht interessiert 
gewesen. Mit Selbstbefriedigung habe er (erst) im 16. Lebensjahr begonnen und ab dem 
21. Lebensjahr fünf Freundinnen gehabt. Mit diesen habe es „normalen Sex“ gegeben 
(diese Angaben betreffend war Skepsis angebracht). Man habe sich dreimal „normal 
getrennt“ , z. B. weil man sich auseinandergelebt hatte oder Ähnliches. Von der vierten 
Freundin sei er jedoch „hingehalten und benutzt“ worden (es erschien nach Fremdanam-
nese und Aktenanalyse recht wahrscheinlich, dass dies stimmt). Diese Freundin habe mit 
ihm einen anderen jungen Mann eifersüchtig machen wollen, habe sich absichtlich auf 
seine Kontaktversuche nicht gemeldet und insgesamt viel Frust verursacht. Spätestens 
mit dieser Erfahrung war im Jahr 2006 die ansonsten leidlich vorhandene Tagesstruktur 
zusammengebrochen. Herr F. war wütend über die Frau und mit der Gesamtsituation 
unzufrieden, trank mehr Alkohol und spielte exzessiv PC-Spiele. Außerdem verbrachte 
er viel Zeit in Internet-Cafes, in denen er „chattete“ . Kurz vor dem Indexdelikt sei dies 
alles nochmal eskaliert (Es sei auf die Serie von Brandstiftungen in dieser Zeit verwie-
sen, zu der die Ermittlungen eingestellt wurden. Im weiteren Verlauf der Therapie räum-
te er die Beteiligung daran ein; das Feuerlegen habe ihm eine gewisse Erleichterung und 
Befriedigung verschafft.). Zur Tat hatte er vor Gericht auf der grotesken Aussage be- 
harrt, dass die 7-Jährige ihn „verführt“ habe. In Haft und zu Anfang der Therapie nahm 
er die Haltung ein, dass er „mit irgendeiner Oralsex probieren“ habe wollen und das jun -
ge Alter seines Opfers „nicht realisiert“ habe. Er habe aktuell eine Freundin, mit der er 
sich regelmäßig treffe und Sex habe (dies bestätigte die Freundin). Andererseits spiele 
Sexualität keine große Rolle, denn Geschlechtsverkehr habe es nur drei- oder viermal am 
Anfang der Beziehung gegeben. Seitdem mache man gemeinsame Unternehmungen und 
verbringe Zeit miteinander. Neben dieser zuträglichen Seite war die aktuelle Freundin, 
objektiv betrachtet, eine Person, die man ohne weiteres „schwierig“ nennen kann. Immer 
war die Bekanntschaft mit ihr auch mit viel Ärger und Schwierigkeiten für Herrn F. ver-
bunden.

Diagnosen nach ICD-10

F 60.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung (nach SKID II), F 81.0 Lese- und Recht-
schreibstörung, F 81.2 Rechenstörung

- Ohne ICD Nummer: Niedrige Intelligenz (IQ 88 nach CFT-20-R), Verdacht auf F 65.4 
Pädophilie (eher „Kempädophilie“, als „pädophile Nebenströmung“), Differentialdiag-
nose: „Jugendlich unerfahrenen Täter“ (nach Beier 2005)

Kriminaldiagnostik: PCL-SV: 9 (niedrige Ausprägung), STATIC-99: 3 (niedriges- 
durchschnittliches Rückfallrisiko)

RISK: Verdacht auf pädophile Phantasien, Emotionsregulations-Defizite (unzuträgliche 
Regulation mit PC-Spielen, Brandstiftungen, Verdacht auf sexualisierte Internet-Chats 
mit Minderjährigen), Neigung zum Lügen („Trickser“)

NEED: zuträgliche Tagesstruktur, Erlernen von zuträglichen Coping-Strategien zur Re-
gulation negativer Emotionen, Kognitive Umstrukturierung betreffend die Tatwahmeh- 
mung und Darstellung, evtl. Maßnahmen zur Sozialkompetenz und zum Selbstwert

RESPONSIVITY: hinreichende Behandlungscompliance (sofern Kontrolle), im W ohn-
heim und am Arbeitsplatz beliebt, bindungsfähig (Familie und Freundin), bescheiden
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(braucht nicht viel zum Leben), teilweise realistisch betreffend Lebens- und Arbeitsziele, 
nicht in der Pädophilen-Szene aktiv

2.2 Motivationsphase
Beziehungsaufbau anstatt Konfrontation
In der Motivationsphase einer deliktpräventiven Psychotherapie wird der 
Grundstein für eine Zusammenarbeit gelegt. Erschwert wird die Anfangsphase 
gewöhnlich dadurch, dass der Patient die Tat leugnet oder sich weigert über 
das Delikt zu sprechen und jede Möglichkeit zum passiven Widerstand und 
Vermeidung der Teilnahme an der Therapie nutzt.
Verstehen kann man dieses Verhalten in der Regel besser, wenn man sich als 
Therapeut in die Lage des Betroffenen versetzt. Zuvor hat ein Strafverfahren 
stattgefunden, in dem Leugnen und Schweigen (im Interesse des Angeklagten) 
ausdrücklich rechtsstaatlich gestattet waren. Auf die berechtigte Angst vor 
Ablehnung oder gar soziale Ächtung wurde bereits hingewiesen. Dazu 
kommt, dass in der überwiegenden Mehrheit der Lälle eine Inkongruenz be-
steht, ganz im Sinne der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie: das 
Selbstbild des Betroffenen passt nicht zum Fremdbild des Urteils. Außerdem 
soll mit der Sexualität ein besonders intimer Lebensbereich thematisiert wer-
den. Über sexuelle Phantasien -  bei der Selbstbefriedigung oder beim Ge-
schlechtsverkehr -  spricht jeder gemeinhin selbst mit vertrauten Menschen 
nicht gerne. Sogar zwischen erwachsenen Sexualpartnem ist es eher unge-
wöhnlich, sich über Masturbationsgedanken auszutauschen. Wenn man sich 
diese ganzen Faktoren vor Augen hält, erscheint es vielmehr erstaunlich, wie 
viele Täter im weiteren Verlauf einer deliktpräventiven Therapie lernen über 
„die Sache“ zu sprechen und nicht, wie wenige es bereits zu Anfang tun.
Um diese Zeit zu überstehen, hilft es, sich vor Augen zu halten, dass die all-
gemeinen Wirkfaktoren von Psychotherapie (Grawe 1995: Therapeutische 
Beziehung, Motivationale Klärung, Ressourcenaktivierung, Problemaktuali-
sierung, Problembewältigung) auch für Psychotherapie mit Sexual Straftätern 
gelten. Gestehen ist kein Therapieziel sollte die Grundhaltung sein (vgl. 2.3, 
Empirie zu Risikofaktoren) und eine Akzeptanz der abweichenden Darstel-
lung des Patienten als normalen Anfangszustand. Oft reichen im Übrigen dis-
krete Veränderungen der Perspektive aus, um einen Konsens zu erzielen. Aus 
„So war es nicht“ kann „Nicht alles im Urteil stimmt“ werden und dann ist 
man schon einen Schritt weiter. Natürlich muss man die Beschreibung im Ur-
teil zur Kenntnis nehmen. „Im Urteil steht die juristische Wahrheit“ ist erfah-
rungsgemäß hilfreich. Allgemein sind veränderungsförderliche Therapeuten-
merkmale auch in deliktpräventiver Therapie: Empathie, Wärme, Respekt,



Interesse, Humor, Direktivität (im Sinne guter Anleitung, nicht in konfrontati-
vem Sinne) sowie eine Kommunikation ohne Beschuldigungen („nonblaming 
communication“, weitere siehe Marshall et al. 2005, 2011). Die positive Wert-
schätzung des Patienten, unabhängig dessen Delikts, muss im Vordergrund 
stehen, damit später auf der Basis einer tragfahigen therapeutischen Bezie-
hung auch unangenehme Wahrheiten gesagt werden können.

Motivierende Modelle und Maßnahmen
Besonders ist hier das „Good-lives-model“ zu nennen (Ward et al. 2003, 2004, 
2007, 2011; Willis et al. 2013; zitiert nach von Franque u. Briken 2012, er-
gänzt), das zusammen mit den Veröffentlichungen von Marshall (s. o.) 
schlichtweg einen Paradigmenwechsel in der deliktpräventiven Behandlung 
von Menschen eingeleitet hat. Dessen einfache Grundannahme ist, dass eine 
postdeliktisch zufriedenstellende Lebensführung die Wahrscheinlichkeit von 
Straftaten reduziere! Ehemalige Straftäter strebten nach den gleichen „Primär- 
gütem“ wie jeder Mensch (z. B. Gesundheit, Glück, [...]). Prädeliktisch seien 
jedoch die Mittel dazu unzuträglich gewählt worden.
Auch eine „Komplementäre Beziehungsgestaltung“ (Grawe 1992) ist nützlich: 
die Bedürfnisse des Patienten zu erfüllen, mindert dessen Widerstand und 
zwischen Sicherheitsgefühl und herausfordernden Aufgaben die Balance zu 
wahren, ist der Kern jeder Veränderung.
Außerdem hat sich das „Relapse-prevention-model“ (Marlatt, Gordon 1985 
ff.) bewährt. Es wurde ursprünglich für die Psychotherapie von Abhängig-
keitserkrankungen entwickelt. Die Unterscheidung zwischen „Fehltritt“ und 
„Rückfall“ macht aber auch in der deliktpräventiven Therapie Sinn und die 
Mechanismen unzuträglicher sexueller Verhaltensgewohnheiten und unzu-
träglicher Substanzkonsumgewohnheiten haben viel gemeinsam. Nicht zuletzt 
stärkt es auch die Aufmerksamkeit des Therapeuten dafür, dass Rückschritte 
und Fehlverhalten Teil jedes Veränderungsprozesses sind (vgl. auch Trans-
theoretisches Modell der Veränderung, DiClemente u. Prochaska 1982, 
1992 ff.).
Eine besonders „spezielle“ Vorgehensweise, im Sinne des Titels der Fachta-
gung, ist es, den externen Sanktionsdruck in der Therapie zu nutzen. Dabei ist 
natürlich Fingerspitzengefühl gefragt und es ist zu Anfang einer Therapie sel-
ten indiziert. Gerichtliche Weisungen können jedoch ein Mittel sein, initial die 
Therapiecompliance zu unterstützen. Als einzige Antriebsquelle reichen diese 
aber nie aus, zumal die Justiz einem Patienten nur das Erscheinen beim 
Therapeuten anweisen kann, nicht die Mitarbeit. Die sozialen und juristischen 
Konsequenzen erneuter Verurteilungen darzustellen, kann den Leidensdruck
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erhöhen und damit die Bereitschaft, unangenehme Aufgaben auf sich zu neh-
men. Es kann aber auch Schrecken und Ärger hervorrufen, die nicht mehr 
verhaltensanstoßend wirken, sondern Vermeidung und Rückzug provozieren. 
Insgesamt ist Vorsicht geboten und Erfahrung nötig, um zu wissen, welche 
Folgen wahrscheinlich sind und welche nicht (es kommt z. B. sehr selten vor, 
dass Weisungsverstöße Anlass für Haftstrafen sind). Man sollte nur Maßnah-
men ankündigen, auf die man Einfluss hat und bereit sein, diese durchzufüh-
ren. Wer beim „Bluff4 erwischt wird oder Durchsetzungsstärke markiert, ohne 
diese zu haben, wird danach schwerlich als authentisch durchgehen. Dringend 
abzuraten ist von unsinnigen Formulierungen wie: „Das ist die letzte Chan-
ce!“, wie Patienten sie gern selbst verwenden. Es ist, ganz im Gegenteil, ein 
rechtsstaatliches Prinzip in Deutschland, dass jeder Mensch immer wieder ei-
ne Chance bekommt, ganz egal, was er gemacht hat und wie oft. Dies moti-
viert viel mehr zu Wohlverhalten als der Gedanke: „Jetzt ist eh' alles zu spät!“
Es gibt unzählige andere Werkzeuge, die nützlich sind, u. a.: „Motivierende 
Gesprächsführung“ (z. B. Miller u. Rollnick 1995, 2004), die Prinzipien des 
„Selbstmanagement“ (Kanfer, Reinecker u. Schmelzer 2006) oder kurzfristige 
Erfolge zu verschaffen, im Sinne eines „Kontingenzmanagement“. Allgemein 
gilt es in dieser Phase Veränderungsangst abzubauen.

Kasten III: Motivationsphase Herr Fall
Die therapeutische Arbeit war allgemein davon geprägt, Ver änderungsangst abzubauen. 
Angesichts der nur langsamen Fortschritte des Patienten bot das Stufenmodell der Ver-
änderung (Transaktionales Modell) Beruhigung.

Zu: Therapeutische Grundhaltung

Für Herrn F. war zu Beginn der Therapie die Idee, ein „Pädophiler“ zu sein, erwartungs-
gemäß noch zu schambesetzt. Es war viel positive Wertschätzung nötig, um überhaupt in 
einen Veränderungsprozess einzusteigen. Für den Bcziehungsaufbau stand die Haltung 
im Vordergrund, dass sein Widerstand ein normaler Anfangszustand sei und dass man 
das Zugeben von pädophilen Gedanken nicht erzwingen könne. Als erste Perspektivver-
änderung bot er selber an, sich „bei jüngeren sicherer zu fühlen“. Diesbezüglich wurde 
interessiert nachgefragt, anstatt mit den objektiven (juristischen) Tatsachen zu konfron-
tieren und jedes erwünschte Verhalten im Sinne eines „Schritt in die richtige Richtung“ 
mit authentischem Lob „verstärkt“.

Zu: Good-lives-model

Ganz ohne das Modell als solches thematisiert zu haben, stellte Herr F. anfänglich seinen 
'Oberplan' (Caspar 1984) einer „Vortrefflichkeit“ in allen Lebensbereichen (vgl. Ward 
et al.) vor. Später relativierte er diesen und getraute sich, das realistische 'Prim ärgut' 
(ebenda) einer „Verbundenheit“ mit vertrauten Personen als Lebensziel in den Vorder-
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grund zu stellen, z. B. mit der aktuellen Freundin eher eine Kameradschaft anzustreben, 
anstatt körperliche Liebe. Von Therapeutenseite wurde eingebracht, dass er wie jeder 
Mensch Fähigkeiten und Fehler habe und auch nach einer Straftat das Recht habe, be-
friedigende Lebensperspektiven zu entwickeln.

Zu: Komplementäre Beziehungsgestaltung

Die Unterstützung der Therapeutin für die notwendige Entwicklung eines Sicherheitsge-
fühls in der Beziehung äußerte sich darin, nicht auf jedes unerwünschte Verhalten des 
Herrn F. mit Unmut oder gar Sanktionen zu reagieren. Die Neigung des Patienten zu 
impulsivem Schimpfen wurde erst einmal akzeptiert und bei Alltagsproblemen, mit M it-
bewohnern oder Mitarbeitern in W ohnheim und W erkstatt, Verhaltensberatung gegeben. 
Damit wurden zugleich Sozialkompetenzen vermittelt und das Selbsteffektivitätsgefühl 
des Patienten gestärkt, auf die man in der deliktpräventiven Arbeit im engeren Sinne 
würde zurückgreifen können.

Zu: Leidensdruck erhöhen und Relapse-prevention-model; Weisungsverstoß

Wahrscheinlich entscheidend für die späteren Fortschritte des Patienten war ein W ei-
sungsverstoß Ende des Jahres 2011. Herr F. stand aufgrund des Delikts unter polizeili-
cher Observation und wurde dabei beobachtet, wie er ein Internet-Cafe betrat. Das war 
ihm per Weisung verboten worden und die Ermittlungen ergaben, dass er dort wieder mit 
einer Minderjährigen „gechattet“ hatte und diese zu sexuellen Handlungen aufgefordert 
hatte. Die Therapeutin regte daraufhin bei der Bewährungshilfe die Eröffnung eines Ge-
richtsverfahrens an. Der Druck auf den Patienten, über die Angelegenheit Auskunft zu 
geben (in der Hoffnung, damit strafrechtliche Konsequenzen zu mildem), stieg dadurch 
spürbar. Dies ohne, dass er seiner Therapeutin dafür die Schuld geben konnte (bei Pro-
banden, die unter der Maßregel „Fühm ngsaufsichf ‘ stehen, besteht eine gewisse „Aus-
kunftspflicht“ des angewiesenen Therapeuten gegenüber den zuständigen Stellen, siehe 
§ 68a StGB).

2.3 Behandlungsphase
Welche Methoden sind wirksam?
Betreffend die wirksamen Behandlungsmethoden ist Stand des Wissens, dass 
medizinische (antihormonelle) Studien besser abschneiden als psychologisch-
psychotherapeutische Studien (vgl. 1.4 Behandlung von Sexualstraftätem, 
Schmucker 2007; Dennis et al. 2012).
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Differenziert betrachtet, ist natürlich nicht die Therapieschule ausschlagge-
bend. Der Autor o. g. Studie selbst führt an, dass entscheidend vielmehr ein 
lösungsorientierter Ansatz sei, anstatt klärungsorientiert vorzugehen. Außer-
dem müsse die Behandlung (neben Respekt) von Einfachheit, Klarheit und 
Strukturiertheit geprägt sein. Anders gesagt: Patienten müssen das therapeuti-
sche Erklärungsmodell für ihr Problem verstehen können. Das ist schwierig, 
wenn hochabstrahiert und schulspezifisch verklausuliert wird und einfacher, 
wenn in alltägliche Sprache übersetzt wird. Wichtig sei sowohl eine direktive 
Anleitung in der Therapie (im Sinne von „Richtunggebend44 und im Gegenteil 
zu „Zieloffen44), als auch ein flexibles Vorgehen (vgl. I. zu Erfolgsaussichten), 
um auch aktuelle Probleme der Patienten berücksichtigen zu können und diese 
bei der Problembewältigung zu unterstützen. Daneben seien die Prinzipien des 
Risk-Need-Responsivity einzuhalten und die Therapie nötigenfalls um anti-
hormonelle Medikation (vgl. Behandlungsleitlinie, Algorithmus 2, S. 54) zu 
ergänzen (alles zitiert nach Schmucker 2007, ergänzt).

Welche Risikofaktoren sind empirisch belegt?
Betreffend die Behandlungsziele einer deliktpräventiven Psychotherapie geis-
tern viele Mythen durch die therapeutische Landschaft. Weit verbreitet ist die 
Idee, ein Täter müsse „verstehen, was er gemacht hat44. Er solle „Opferempa-
thie44 erlernen, damit er es künftig nicht mehr mache. Ohne ein „Geständnis44 
sei therapeutische Arbeit nutzlos. Ist das wirklich so? Oder gilt: „There is a



lack of consistent evidence indicating that denial and minimization leads to 
increased recidivism“ (Ware u. Mann 2012).
Tatsächlich lässt sich eine solche Generalisierung im Licht der Ergebnisse 
empirischer Forschung nicht halten. Neutze (Projekt „Kein Täter werden“, 
Charite Berlin) hat auf dem 16. Bundeskongress der Justizpsychologen 2012 
dazu eine bemerkenswerte Literaturübersicht vorgestellt (i. F. entnommen ih-
rem Beitrag „Pädosexualität und Gefährlichkeit“, Folie 8, Risikofaktoren für 
sexuellen Missbrauch). Ein empirisch fundierter Risikofaktor sei die Sexuelle 
Neigung (=sexuelle Präferenzstörung, Anm. d. Verf.). Außerdem seien als 
Faktoren Intimitätsdefizite (=Bindungs schwäche, Anm. d. Verf.) belegt und 
Selhstregulationsdefizite, sexuell und allgemein. Als vierter und letzter Faktor 
fanden sich Belege für das Risiko von Missbrauch begünstigenden problema-
tischen Einstellungen (=kognitive Verzerrungen, Anm. d. Verf.).
Mindestens ebenso interessant ist, für welche Annahmen sich keine Belege 
fänden: Leugnung, Opferempathie-Defizite oder Einsamkeit.
(Cortoni u. Marshall 2001, Craig et al. 2007, Feelgood et al. 2005, Hanson u. 
Bussiere 1998, Hanson u. Morton-Bourgon 2004, Hanson et al. 2007, Knight 
u. Thomton 2007, Langton et al. 2008, Marshall et al. 2000, Marshall et al. 
2008, Nunes et al. 2007, Olver et al. 2007, Whitaker et al. 2008; zitiert nach 
Neutze 2012).
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Die vier Behandlungsbereiche deliktpräventiver Psychotherapie
Es ist festzuhalten, dass aktuelle deliktpräventive Behandlung „lege artis“ sich 
immer an den vier empirisch fundierten Risikobereichen orientiert (und nicht 
etwa an anderen, eher moralisch fundierten Annahmen).
Diese sind (Pfadanalyse nach Ward u. Siegert 2002; Ward u. Sorbello 2003, 
ergänzt):

Defizite im sozialen Beziehungs- und Bindungsverhalten (Intimität = Nähe)
Dieser Faktor betrifft soziale Angst und Störungen des Bindungsverhalten 
(vgl. Bowlby 1969b, Ainsworth 1978) aber auch antisoziales Verhalten, wenn 
dies auf Wissensdefiziten über prosoziale Strategien zur Erreichung von Zie-
len beruht (vgl. Reasoning & Rehabilitation, Ross 1986; Deutsch: Institut für 
forensische Psychiatrie Haina e. V. 2004).
In diesem Behandlungsbereich geht es um den Ausbau von Beziehungsfähig-
keit und prosozialem Verhalten. Dies schließt soziale Kompetenz, Selbstver-
trauen und Selbsteffektivität ein. Außerdem ist eingeschlossen, das eigene
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Verhalten in sozialen Kontexten anhand der eigenen Biografie besser zu ver-
stehen und ggf. neue Erfahrungen machen zu können.

Störungen sexuellen Beziehungsverhaltens und sexueller Interaktion
Dieser Faktor betrifft deviante sexuelle Skripte i. S. einer Paraphilie, ein-
schließlich ggf. sexueller Preokkupation und sexueller Anspruchshaltung so-
wie ggf. Lücken in der Sexualaufklärung.
In diesem Behandlungsbereich geht es um das Verstehen der eigenen sexuel-
len Erregungsmuster und das Risiko devianter Sexualphantasien. Außerdem 
um Wissensvermittlung über menschliche Sexualität in all ihren Facetten 
(z. B. „inklinierend“ vs. „periculär“ nach Fiedler 2004, S. 265 f., Auto- und 
partnerschaftliche Erotik, u. a.). Vor allem geht es darum, Fähigkeiten zur 
gleichberechtigten sexuellen Absprache zu entwickeln und ausschließlich er-
laubte sexuelle Handlungen zu praktizieren (nicht zu verwechseln mit gesell-
schaftlich akzeptierten) oder sich alternativ für ein Sexualleben ohne Gegen-
über oder sexuelle Abstinenz entscheiden zu müssen.
Letzteres ist im Übrigen viel weiter verbreitet, als man gemeinhin denkt. Der 
immer noch verwendete Begriff „Triebstörung“ verführt leider zu der irrigen 
Annahme, dass sexuelles Verhalten schwerer zu kontrollieren sei, als anderes 
Verhalten. Das ist mitnichten der Fall. Man kann sich dies einfach verdeutli-
chen: wie häufig in der Vergangenheit hat man von sexueller Aktivität abge-
sehen, obwohl man dazu Lust gehabt hätte? Wie häufig ist es bei anderen un-
erwünschten Aktivitäten gelungen, z. B. mehr zu essen, als nötig gewesen wä-
re, um den Hunger zu stillen oder weniger fern zu sehen? Tatsächlich sind se-
xuell motivierte Handlungen im Spektrum menschlicher Verhaltensweisen 
eher gut kontrollierbar und das allein kann für Patienten schon ein motivie-
rendes „Aha!“-Erlebnis sein.

Fehlregulationen im emotionalen Erleben und Handeln
Dieser Faktor betrifft Defizite in der Regulation negativer Affekte und auf-
grund dessen schädliche, impulsive Reaktionen, bzw. fehlende oder unzuträg-
liche Copingmechanismen zur (kurzfristigen) Entlastung, wie Substanz- oder 
Pomografiekonsum.
In diesem Behandlungsbereich geht es um die Verbesserung des Umgangs mit 
negativen Gefühlen und psychischer Belastung sowie gemeinhin ein zuträgli-
ches Selbstmanagement und Selbstorganisation in allen Lebensbereichen, ein-
schließlich des Ausbaus euthymer Fähigkeiten wie Genuss und Humor.



Dieser Faktor betrifft kriminogene Haltungen und Ansichten, wie zum Bei-
spiel Chauvinismus und patriarchalische Einstellung oder die Neigung, Kinder 
fälschlich Erwachsenen gleich zu stellen. Außerdem geht es um Fehlwahr-
nehmungen bzw. Fehlinterpretationen der Realität.
In diesem Behandlungsbereich geht es darum, kritische Selbstreflektion zu 
üben, anhand von Wissensvermittlung über tatsächliche Zusammenhänge 
(z. B.: Menschen vor der Pubertät sind häufig neugierig aber haben an Sexua-
lität speziell nie Interesse = Kinder haben keine Sexualität. Oder: Wenn Frau-
en „nein“ sagen meinen sie „nein“ und wer sich als Mann daran nicht hält, 
begeht auch in der Ehe eine Straftat). Es ist nützlich, die Neigung aller Men-
schen zur Selbsttäuschung in den Vordergrund zu stellen (bestätigendes 
Hypothesentesten, selbsterfüllende Prophezeiungen, Attributionsfehler, usw.).
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Kognitive Defizite und kognitive Verzerrungen

Deliktpräventive Behandlung: Maßnahmen und Interventionen
Es gibt eine große Zahl an potentiell deliktpräventiv wirksamen therapeuti-
schen Interventionen in den o. g. vier Behandlungsbereichen. Natürlich bleibt 
es Therapeuten selbst überlassen, welche Werkzeuge für den Patienten als be-
sonders geeignet einschätzt werden und mit welchen man selber gute Erfah-
rung gemacht hat, bzw. in welchen man die eigenen Stärken besonders gut zur 
Geltung bringen kann.
Es gibt jedoch auch ein paar wenige Maßnahmen, die in nahezu allen Veröf-
fentlichungen zur deliktpräventiven Behandlung empfohlen werden. Diese 
sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Positive Verstärkung
Diese ein wenig technisch klingende Formulierung steht letztlich für nichts 
Einfacheres, als für die Äußerung antikrimineller Einstellung oder beobachte-
te antikriminelle Verhaltensweisen Lob zu verteilen. Ganz so simpel ist es in 
der Praxis allerdings selten. Zu Anfang einer Therapie kann man schon froh 
sein, wenn sich Patienten überhaupt trauen, Bemerkungen zu machen, ge-
schweige denn eigene Gedanken zu formulieren. Selbst wenn, sind es zumeist 
kriminogene Sichtweisen, Bagatellisierungen oder Schuldzuweisen an Dritte. 
Für den Therapeuten gilt es deswegen, besonders zu Beginn der Arbeit zu be-
achten, dass einerseits zwar die Anzahl spontaner Beiträge wächst, je  häufiger 
sie positiv konnotiert werden (und dass Patienten sich grundsätzlich überhaupt 
erst einmal beteiligen, liegt im Interesse des Behandlers), andererseits aber 
auch in kritischen Äußerungen den Teil zu erkennen, der „in die richtige Rieh-



112 Oliver Kliesch

tung geht“ und nur diesen besonders zu würdigen. Dafür darf man sich durch-
aus der Kunst der Beeinflussung bedienen: „Das hat mir gerade gut gefallen; 
sie haben unumwunden eingeräumt, dass es ihnen egal war, wer ihre Wut 
würde aushalten müssen! Natürlich ist das keine soziale Einstellung aber 
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zu Besserung...“. Natürlich hatte der Ange-
sprochene ursprünglich gar keine Anstalten zur Selbsterkenntnis gemacht. Mit 
ein wenig Glück wird er aber über die Frotzelei lachen und hat gleichzeitig 
verstanden, dass es darum geht, eine soziale Einstellung zu entwickeln.
Es versteht sich, dass hier wieder Fingerspitzengefühl gefragt ist, um den Bo-
gen nicht zu überspannen. Verstärkung sollte idealerweise unmittelbar erfol-
gen (eine spontane Geste reicht meist schon aus). Sie muss angemessen und 
begründet sein und nicht überzogen wirken. Im Übrigen sollte Anerkennung 
immer ehrlich gefühlt oder zumindest wohlwollend gemeint sein, denn un-
glaubwürdiges Lob bewirkt das Gegenteil. Dafür kann mit glaubhafter Aner-
kennung auch konstruktive Kritik verträglich verpackt werden.

Modelling
Von Psychotherapeuten erwartet man völlig zu Recht, dass eine antikriminelle 
Einstellung eingenommen wird und prosoziale Verhaltensweisen gezeigt wer-
den. In dieser Rolle ist man Vorbild für die Patienten und wenn man sich an-
ders verhält, natürlich auch. Dazu gehört für eigenes Handeln die Verantwor-
tung zu übernehmen, aufrichtig Schwächen zuzugeben, die Rechte von ande-
ren zu respektieren, Versprechen einzuhalten und vieles mehr. Auch für effek-
tives Problemlosen dient man als Beispiel. Dabei ist es gewinnbringend, als 
„bewältigendes Modell“ zur Verfügung zu stehen (also eher dafür, eigene 
Schwächen kompensieren zu können), während „perfekte Modelle“ mit der 
(scheinbar) eigenen Fehlerlosigkeit Patienten entmutigen. Z. B.: „Es tut mir 
leid, dass ich zu spät zur Therapiestunde komme. Ich wollte noch etwas essen 
gehen und habe mich verschätzt. Weder der Verkehr, noch eine langsame Be-
dienung hatten damit etwas zu tun. Das passiert mir manchmal und meine Pa-
tienten müssen dann meinen Fehler aushalten. Ich verspreche Ihnen aber, mir 
beim nächsten Mal 10 Minuten länger Zeit für Sie zu nehmen.“

Kognitive Umstrukturierung
Kognitive Verzerrungen übernehmen für (nicht nur, aber auch) Straftäter die 
Funktion, eigene destruktive oder unvernünftige Handlungen vor sich selber 
und anderen akzeptierbar zu machen. Taten „passieren“, anstatt dass diese 
„begangen“ werden. Es ist häufig wichtig, dass ein Patient demgegenüber er-
kennt, eine Straftat erst gedacht zu haben, dann geplant zu haben, dann den



Plan vorbereitet zu haben und schließlich die Tat durchgeführt zu haben. Da-
mit hat bereits eine realitätsnähere Umdeutung der Dynamik der Tat stattge-
funden. Diese als solche wirkt noch nicht zwingend deliktpräventiv. Die neue 
Wahrnehmung ermöglicht jedoch, spezifische Gegenmaßnahmen für die Zu-
kunft zu entwickeln.
Ebenso häufig wird die Rolle der Opfer falsch eingeschätzt. Für die deliktprä-
ventive Behandlung sexueller Gewalttaten ist es nötig, dass sich Therapeuten 
gegen gesellschaftliche Mythen, wie z. B. jenen der „widerstrebenden Hinga-
be“ von Frauen, stellen. Dies bleibt aber schwierig, solange sog. Fiebesszenen 
in Filmen damit eingeleitet werden, dass in sexuell aufgeladener Situation das 
Weib einerseits sich sträubend vor dem Manne zurückweicht, aber anderer-
seits gleichzeitig Bereitschaft signalisiert und sodann auf dessen entschlosse-
nen, kraftvollen Zugriff im erzwungenen Kusse dahinschmilzt. Beispiele für 
solchen realitätsfemen Unsinn finden sich manchmal mehrmals täglich im Ki-
no- und Fernsehprogramm und man darf sich nicht wundem, von Patienten 
daraufhingewiesen zu werden. Nicht im Einfluss zu unterschätzen ist auch die 
bestenfalls schablonenhafte Darstellung von sexueller Interaktion in Pornogra-
fie. Therapeuten, die noch keinen Pomo gesehen haben, sollten das im Inter-
net nachholen: völlig kostenlos und schon für einen zwölfjährigen absolut bar-
rierefrei „anzusurfen“. Für erfahrene Erwachsene ist der gelegentliche Ge-
brauch solchen Stimulationsmaterials meist ungefährlich. Schwierig wird es, 
wenn damit suchtartig Missbehagen reguliert wird. Für sexuell unerfahrene 
Minderjährige ist die Orientiemng an diesen leicht verfügbaren „Vorbildern“ 
aber regelrecht eine Katastrophe.
Missbrauchstäter dagegen führen häufig an, dass das Kind doch „mitgemacht, 
also selber gewollt“ habe. Sie unterschätzen dabei natürlich die Manipulier-
barkeit kindlicher Opfer, anders gesagt: wie häufig Kinder das tun, was Er-
wachsene von ihnen verlangen. Selbstverständlich haben Kinder „ein Recht 
auf Eiebe“ aber damit ist nie die körperliche Liebe gemeint (selbst wenn ein 
Kind neugierig das betastet, was man ihm hinhält und sich nicht gegen Anfas-
sen im Intimbereich wehrt). „Kempädophile“ sind darüber hinaus eine beson-
dere Gmppe der Missbrauchstäter, die nie Gewalt anwenden würden, weil sie 
ihren geliebten Kindern nichts Böses tun wollen. Ihre Taten gründen in einer 
Phantasiewelt, in denen Kinder die gleichen Rechte wie Erwachsene haben 
und bereits selber entscheiden könnten, was gut für sie sei. Das können Kinder 
freilich nicht, sondern nehmen meist (wenngleich zum Glück nicht unter allen 
Umständen) schweren Entwicklungsschaden aufgmnd von Missbrauchstaten.
Eine Intervention kann sein: „Würden sie eine(n) 7-Jährige(n) mit ihrem Auto 
fahren lassen? Wamm nicht? Wenn sie es unverantwortlich finden, weil 7-
Jährige mit einem solchen Gerät noch nicht umgehen können -  und damit
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haben sie Recht -  warum glauben sie, dass 7- Jährige schon sexuelle Partner-
schaft verstehen können? Sexuelle Interessen, wie Selbstbefriedigung, haben 
bei ihnen doch sicher auch erst mit dem Einschießen der Sexualhormone wäh-
rend der Pubertät begonnen?“ Wenn „Kempädophile“ die Folgen ihrer Hand-
lungen im Verlauf einer Therapie begreifen, muss man als Therapeut die Sui-
zidprävention im Auge haben.
Es versteht sich, dass ein Verstehen alleine kein sicherer Schutz vor Rückfall 
ist. Es wurde bereits ausgeführt, dass Handlungen unterlassen zu wollen und 
dazu in der Lage zu sein, verschiedene Dinge sind.

Arbeit an sexuellen Phantasien
Die therapeutische Arbeit mit den sexuellen Phantasien des Patienten gehört 
zu den schwierigsten Aufgaben und ist gleichzeitig eine der wichtigsten. De-
viante sexuelle Phantasien sind die stärksten Prädiktoren für einschlägige 
Rückfälle (Hansson u. Bussiere 1998). Diesen Lebensbereich zu erkunden, ist 
Therapeuten wie Patienten gleichermaßen unangenehm. Dabei ist man fast 
immer ausschließlich auf Selbstberichte angewiesen. „An was denken Sie, bei 
der Selbstbefriedigung?“ „Ach, an ganz Normales.“ Es gehört einerseits dazu, 
sich mit solchen Antworten nicht zufrieden zu geben. Man kann ohne Weite-
res davon ausgehen, dass deviantem Sexualverhalten immer deviante Phanta-
sien voraus gegangen sind -  was auch sonst. Andererseits hat der Patient ein 
Recht darauf, dass man seine verständliche Scham bei der Exploration be-
rücksichtigt. Dass es den nahezu ausschließlich männlichen Patienten generell 
leichter falle, Sexualphantasien mit männlichen Therapeuten zu besprechen, 
lässt sich aus der Praxis nicht bestätigen. Vielmehr ist immer eine gute thera-
peutische Beziehung Voraussetzung für eine ehrliche Auseinandersetzung. 
Nicht wenige Täter geben an, dass ihnen die Arbeit gegenüber verständnisvol-
len Frauen sogar leichter falle.
Um in die Offenlegung der Phantasietätigkeit einzusteigen, bietet sich die In-
tervention „Normalisierung“ an: „Jeder Mensch hat sexuelle Phantasien, denn 
Sex findet nicht zwischen den Beinen statt, sondern zwischen den Ohren! Für 
eine befriedigende sexuelle Betätigung bedarf es zuerst einer sexuellen Erre-
gung, beim Mann die Erektion, bei der Frau die Lubrikation. Wenn eines da-
von fehlt, ist Geschlechtsverkehr zumindest sehr viel schwieriger. Wie errei-
chen Menschen sexuelle Erregung? Natürlich indem sie sich lustvolle Gedan-
ken machen! Sie können es meinethalben 'freudige Erwartungshaltung' nen-
nen, aber letztlich ist es bei beiden Geschlechtern nichts anderes, als eine se-
xuelle Phantasie!“



Es wurde bereits angesprochen, dass sich für einen globalen Empathiemangel 
von Sexualstraftätem keine Hinweise finden. Warum wird dennoch Empa-
thieübernahme trainiert? Das wird es gar nicht; zumindest sollte dies nicht oh-
ne Ansehen des Einzelfalls geschehen. Häufiger ist es, dass ein Perspektiv-
wechsel trainiert wird. Untersuchungen zeigen, dass Täter häufig ein spezifi-
sches Empathiedefizit gegenüber ihren Opfern haben (Femandez, Marshall, 
Lightbody u. O Sullivan 1999). Die Ursachen dafür sind nicht erfasst, aber 
wahrscheinlich so individuell, wie die Täter selbst. Hier sind die diagnosti-
schen Fähigkeiten der Therapeuten gefragt.
Liegt eine Kempädophilie vor, ist es geradezu ein Kunstfehler, den Patienten 
nicht in die Lage zu versetzen, die Tat aus Sicht seiner Opfer sehen zu kön-
nen. Man kann dies auch „Empathietraining“ nennen, wenngleich gerade bei 
dieser Gruppe die Fähigkeit zur Empathie fast immer gegeben ist. Es fehlt le-
diglich an Wissen.
Vermeidet ein Täter dagegen durch Extemalisierung und Bagatellisierung 
eigene Schuldgefühle, soziale Ächtung oder gar juristische Sanktionen, weil 
er sich des Verwerflichen der Tat bewusst ist, muss man vorsichtiger Vorge-
hen. Ein Training zum Perspektivenwechsel macht erst dann Sinn, wenn zuvor 
Fähigkeiten trainiert wurden, mit den zu erwartenden emotionalen Reaktionen 
umzugehen.
In dem Fall eines Patienten, der Sexualstraftaten aufgrund eines Sexuellen Sa-
dismus (ICD-10 F 65.5) begangen hat, ist es dagegen ein Kunstfehler, diesen 
anzuhalten, die Perspektive seines Opfers einzunehmen oder gar dessen Ge-
fühle nachzuempfmden! Wenn das Zufügen von Verletzungen zur Stimulation 
erotischer Gefühle notwendige Bedingung ist, erreicht man mit „Opferempa-
thie“ genau das Gegenteil. Glücklicherweise ist ein schädlicher Sadismus aus-
gesprochen selten. Die bei weitem überwiegende Zahl der Menschen mit die-
ser Diagnose lebt ihre Neigung partnerschaftlich aus bzw. in den einvemehm- 
lichen Settings der sadomasochistischen Szene.
Letztlich macht ein „Empathietraining“ paradoxerweise nur dann Sinn, wenn 
die grundlegende Fähigkeit zur Empathie bereits gegeben ist. Falls nicht (v. a. 
bei sehr hohen Ausprägungen auf der ,,Psychopathy“-Skala) hilft das beste 
Training nichts.
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Empathietraining: Für und Wider

Besonders ,, spezielle “ Vorgehensweise in der deliktpräventiven Behandlung
Wie in allen anderen Psychotherapien entwickeln sich auch in deliktpräventi-
ver Behandlung Fortschritte häufig anhand externer Ereignisse. Manche
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kommen unerwartet. Anderen kann man als Therapeut durchaus zuarbeiten, 
wenn man sich zutraut, die möglichen Folgen für den Patienten zu überblicken 
und anhaltenden Schaden abzuwenden. Ein Beispiel dafür findet sich im Kas-
ten II. Ein weiteres Beispiel wäre „begleitetes Scheitern“, wenn der Patient 
sich nicht von unvernünftigen und absehbar zum Scheitern verurteilten Aktio-
nen abbringen lässt. Mit „paradoxen Interventionen“ muss man schon ge-
meinhin vorsichtig sein; dies gilt doppelt für Menschen, bei denen die Gefahr 
von Deliktrückfällen besteht, wenn eine Maßnahme scheitert! Alle solche In-
terventionen müssen gut durch eine Anpassung des Behandlungssettings (z. B. 
durch Erhöhung der Kontaktfrequenz, Erreichbarkeit des Therapeuten auch zu 
ungewöhnlichen Zeiten oder die Möglichkeit von „notfallmäßigen“ Terminen) 
berücksichtigt werden.
Bei allen Risiken bergen extern verursachte „System-Destabilisierungen“ aber 
auch die unschätzbare Chance, unzuträgliche Strukturen aufzubrechen und 
gemeinsam mit dem Patienten neue, zuträglichere Strukturen aufzubauen.

Weitere Techniken
Auch für den Bereich der Behandlung ist auf die Vielzahl von Interventionen 
und Maßnahmen zu verweisen, die in anderen Psychotherapien als wirksam 
erprobt wurden. Dies sind u. a. widerstandsreduzierende Gesprächsführung, 
das Stellen von offenen Fragen, gleichzeitig dem Patienten zugewandt sein 
wie eine gesunde Distanz einzuhalten, das Therapierational schrittweise offen 
zu legen, konkrete Hilfestellung zur Lösung von Problemen zu geben und vie-
les mehr.
Vor allem steht ein Bereich in der deliktpräventiven Behandlung immer im 
Vordergrund: Kontakt halten!
Im Gegensatz zu anderen Psychotherapien ist für Psychotherapeuten dieser 
Klientel unabdingbar, dem Patienten „hinter her zu laufen“. Das ist schon 
deswegen zumutbar, weil es eben nicht nur um das Wohl der Patienten geht, 
über das jeder selbst entscheiden könne. Sondern bei deliktpräventiver Be-
handlung liegt ein gesellschaftlicher Auftrag vor: alles Nötige zu tun, um die 
Wahrscheinlichkeit erneuter Delikte zu reduzieren! Die Mindestbedingung 
dafür ist, auch wenn es zwischendurch schwierig wird, mit dem Patienten 
Kompromisse zu schließen, um im Kontakt zu bleiben.

Troubleshooting: Umgang mit Leugnern
So häufig Patienten am Anfang einer Therapie alles weit von sich weisen, so 
selten tut es mal einer auch am Ende einer Therapie. Der Umgang damit ist



entscheidend. Wer Verständnis für den Selbstschutz des Probanden aufbringt, 
kann Widerstand eher aufnehmen, umgehen und umleiten oder auch manch-
mal schlicht geduldig abwarten.
Auf die Wichtigkeit vertrauensbildender Maßnahmen wurde bereits hingewie-
sen, z. B. tatkräftige Unterstützung bei anderen Problemen. Sehr vorsichtig 
sollte man das Herausstellen der positiven Folgen eines Einräumens einsetzen; 
meist wiegen die negativen Folgen für die Person des Täters lange Zeit schwe-
rer. Mehr hilft häufig, die Angst davor zumindest in dem begrenzten Raum 
der Psychotherapie zu senken, indem man bei anderen problematischen Of-
fenbarungen tatsächlich beweist, dass man die Schweigepflicht einhält.
Zudem gibt es verschiedene Ausprägungen des Leugnens. Z. B. könnte je-
mand, der wegen schweren Missbrauchshandlungen an den eigenen Kindern 
verurteilt wurde, unvermittelt davon berichtet, wie er seine Kinder besonders 
ausführlich und offenkundig übergriffig sexuell aufgeklärt habe. Das ist ein 
Vertrauensbeweis, der interessiertes Nachfragen verdient hat aber auch wieder 
entlastendes Ruhenlassen, bis zu nächsten Gelegenheit.
Wenn scheinbar nichts hilft, tut es oft der Blick auf die Rückfallrisiken: Leug-
nen allein ist kein Rückfallrisiko und man kann die erfassten Risiken fast im-
mer auch ohne Tateinräumung behandeln.
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Kasten IV: Behandlungsphase Herr Fall
Von Mitte 2011 bis Sommer 2012 leugnete Herr F., pädosexuelle Phantasien zu haben. 
Er mache noch nicht einmal Selbstbefriedigung; das „brauche“ er nicht, sondern wolle 
eine „erwachsene Partnerschaft“ . Dann traten in rascher Folge mehrere externe Stresso- 
ren auf

Externes Ereignis Weisungsverstoß

Gegen Herrn F. erfolgte eine Strafanzeige, da er auf einer Intemetseite einer 12-Jährigen 
die „Entjungferung“ angeboten habe und Sexspiele offeriert habe (siehe Kasten III). Sei-
ne Eltern kündigten daraufhin an, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Diese Aussicht 
stürzte den Patienten in tiefe Verzweiflung. In seiner Not holte er sich von seiner Thera-
peutin Beratung -  was er in der Anhörung vor Gericht sagen solle? Ihm wurde zugera-
ten, diesmal alles so zu sagen, wie es gewesen sei. Wenn die Polizei ihn beobachtet habe 
und das Chat-Protokoll vorliege, würde Leugnen die Justiz nur gegen ihn einnehmen. 
Herr F. räumte daraufhin vor Gericht die Tat ein und berichtete darüber hinaus dem 
Richter, dass er pädophile Phantasien habe. Gegenüber seiner Therapeutin räumte er 
außerdem ein, dass er das Indexdelikt (Missbrauch einer 7-Jährigen, siehe Kasten I) ge-
plant habe. Er habe die Tat damals gedanklich vorgestaltet und sich dabei genau über-
legt, als „falscher Polizist“ Kinder zu manipulieren.

Überraschend wurde das Verfahren betreffend den W eisungsverstoß dennoch eingestellt. 
Offenbar hatte die 12-Jährige, mit der Herr F. „gechattet“ hatte, frühzeitig im Verlauf
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„Lunte gerochen“ und ihren Vater vor den Computer geholt, der daraufhin den Chat an 
ihrer statt geführt hatte -  es gab also kein Tatopfer. Zuerst bekam der Patient daraufhin 
wieder „Oberwasser“ . Erst als die Staatsanwaltschaft Berufung einlegte und das Ergeb-
nis des Verfahrens wieder offen schien, destabilisierte ihn dies erneut soweit, dass er auf 
Anfrage seiner Therapeutin einwilligte, sich mit Antiandrogenen behandeln zu lassen 
(sog. „Triebdämpfung“) um die pädophile Phantasietätigkeit in den G riff zu bekommen.

Zu Risikofaktoren/Behandlungsbereichen

Es wurden zwei Hauptbereiche der Behandlung erhoben: Fehlregulationen im emotio-
nalen Erleben und Handeln; Störungen sexuellen Beziehungsverhaltens und sexuel-
ler Interaktion.
Der Schwerpunkt der Behandlung lag entsprechend in der Verbesserung des Umgangs 
mit negativen Gefühlen und Stress (Selbstmanagement) sowie im Verstehen der eigenen 
sexuellen Erregungsmuster (Pädophilie) und des erhöhten Rückfallrisikos aufgrund de-
vianter sexueller Phantasien.

Zu: Deliktpräventive Behandlung, Maßnahmen und Interventionen

Zum Aufbau von Vertrauen hatte die Therapeutin dem Patienten initial Hilfestellung zur 
Lösung aktueller Probleme gegeben. Außerdem waren alle Bemerkungen und Verhal-
tensweisen, die „in die richtige Richtung“ gingen, gezielt verstärkt worden. Dazu gehör-
ten z. B., subjektive Lösungsansätze des Patienten selber zu Deliktprävention und zum 
Stresscoping vorerst zu unterstützen, auch wenn diese noch nicht weit genug gingen. 
Darüber hinaus diente die Therapeutin als Modell: Fehler sind einzugestehen, Probleme 
zu besprechen. Es wurde reichlich Psychoedukation gegeben (z. B„ dass es durchaus 
möglich sei, „ein Pädophiler“ zu sein, ohne Straftaten zu begehen. Gemeinhin hält man 
dies für unmöglich, aber allem Anschein nach gibt es viele Menschen mit pädophiler 
Präferenzstörung, die nie pädosexuelle Delikte begehen; vgl. Projekt „Kein Täter wer-
den“).

Im weiteren Verlauf der Therapie konnten über eher deliktunspezifische Interventionen 
auch deliktspezifische Maßnahmen vorangetrieben werden. Hier galt devianten Sexual-
phantasien (wie die „Entjungferung“ eines pubertierenden Mädchens) das Hauptaugen-
merk. „Kognitive Umstrukturierung“/„Empathietraining“ spielte eher eine untergeordne-
te Rolle. Globale empathische Fähigkeiten waren gegeben und auch die schädlichen Fol-
gen für die Tatopfer konnte der Patient ohne weiteres nachvollziehen. Die grotesken 
Einlassungen während der Indexdelikt-Gerichtsverhandlung und im Gefängnis bzw. zu 
Anfang der Therapie (selber verführt worden zu sein, mit „irgendeiner“ Oralsex zu ver-
suchen), hatten v. a. die Funktion gehabt, sich gegen juristische und soziale Sanktionen 
zu schützen. Nachdem Gespräche zwischen der Familie und der Therapeutin Herrn F. 
Sicherheit gegeben hatten, dass die Eltern auch zu ihm halten würden, wenn er „ein Pä-
dophiler“ sei, bzw. den Angehörigen einzig Deliktfreiheit wichtig sei, konnte er Bagatel- 
lisierung und Extemalisierung aufgeben.
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2.4 Perspektivphase
Insbesondere in der Perspektivphase wird es wichtig, dass Formulierungen 
eher vom Patienten selbst kommen und in dessen eigenen Worten dokumen-
tiert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Therapeut eher mehr Einfluss 
auf die Inhalte als sonst in Psychotherapien üblich. Ab diesem Zeitpunkt ist es 
umgekehrt.
Den Betroffenen nur noch „ergebnisoffen“ in der Entscheidungsfindung zu 
unterstützen, anstatt ihm „Worte in den Mund zu legen“, erfüllt gleich mehre-
re Funktionen. Nur das, auf was der Patient von sich aus gekommen ist, hat 
eine realistische Chance auf Umsetzung und wird er wahrscheinlich erinnern. 
Außerdem ist diese Vorgehensweise die einzig valide Möglichkeit, den Stand 
der Psychotherapie zu überprüfen.

Erstellen von Entwicklungszielen
Am Anfang vom Ende einer deliktpräventiven Psychotherapie sollte der Pati-
ent zur Frage angehalten werden, welche Person er anstrebe, zukünftig zu 
sein. Im Behandlungsmanual des Sex Offender Treatment Program (SOTP- 
Behandlungshandbuch 2006, HM Prison Service 2006; Deutsch: Behörde für 
Justiz und Gleichstellung, Hamburg) wird dieser Aspekt z. B. unter dem ein-
gängigen Titel „old me -  future me“ behandelt. Dem Therapeuten kommt die 
Aufgabe zu, darauf zu achten, dass Lebens- und Entwicklungsziele gewählt 
werden, die sowohl die Lebensqualität verbessern, als auch die Wahrschein-
lichkeit für erneute Taten verringern (sensu Good-lives-model). Die Ziele soll-
ten entsprechend sowohl allgemein, als auch deliktspezifisch formuliert wer-
den. Leistungsziele sind nicht sinnvoll; besser ist es, zwischen „Perfektem 
Ziel“ und „Mindestziel“ zu unterschieden. Überhaupt sollte man sich am „real 
existierenden Leben“ orientieren und darauf achten, dass der Patient einen 
„Plan B“ hat, wenn die Umstände ihm „einen Strich durch die Rechnung“ ma-
chen.
Kurz gesagt: es sind realistische Ziele zu wählen, diese in Unter- bzw. Zwi-
schenziele aufzugliedem und alternative Ziele vorzubereiten.

Erstellen von Selbstmanagement-Plänen
In der Mitte vom Ende einer deliktpräventiven Psychotherapie steht die Erstel-
lung sog. „Selbstmanagement“-Pläne. Die Frage ist, wie will der Patient seine 
Ziele erreichen? Idealerweise ist er zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage, 
selbst seine Stärken und Schwächen aufzulisten.
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Anhand dessen können (spätestens jetzt) passende Copingmechanismen ent-
wickelt werden, um mit riskanten Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen 
umzugehen. Dem Therapeuten kommt die Aufgabe zu, Frühwamzeichen, 
Hochrisikosituationen und zu erwartende externe Probleme zu ergänzen. Ein 
„zu viel“ gibt es dabei nicht. Im Gegenteil ist Redundanz wichtig und es sind 
am besten immer mehrere „Hilfsmittel“ zu identifizieren, falls andere situa-
tionsbedingt ausfallen sollten.
Kurz gesagt, ist darauf zu achten, dass die Copingmechanismen zweckmäßig 
sowie durchführbar, ausreichend und notwendig sind (abgeleitet aus den Kri-
terien für die Genehmigung einer GKV Psychotherapie).

Erstellen eines Rückfallvermeidungsplans
Rückfallvermeidungspläne oder gar „Notfall-Zettel“ sind ein wenig aus der 
Mode gekommen. Dabei profitieren Patienten von leicht greifbaren „1. Hilfe“- 
Aufstellungen. Einige führen zu Recht an, dass es insbesondere in Risikositua-
tionen schließlich schwierig sei, bedacht zu bleiben, einen Überblick zu haben 
und eigenes Verhalten zu reflektieren. Ein Rückfall vermeidungsplan enthält 
die Information, welche rückfallvermeidenden Methoden, in welcher Situa-
tion, angewandt werden können, um das Entwicklungsziel (sensu: „future 
me“) zu erreichen.
Um sicher zu erheben, welche Copingmechanismen (Verhaltensvorgaben, An-
laufstellen, etc.) in welcher Situation tatsächlich ggf. verfügbar sind, sind 
mögliche Situationen ausführlich zu besprechen. Wieder gibt es kein „zu 
viel“. Ein idealer Rückfallvermeidungsplan enthält erschöpfend, aber über-
sichtlich, alle gewöhnlichen und eher ungewöhnlichen Risikosituationen. Ins-
besondere: konkrete Copingmechanismen zu Tag- und Nachtzeiten, in Situa-
tionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko, allein und in der Gruppe, 
Verhalten nach einem „Lapse“ und nach einem „Relapse“ und allem, was Pa-
tient oder Therapeut noch dazu einfällt. Alles ist möglichst alltagsnah „in sen-
su“ durchzuspielen und dabei ggf. auf tatsächliche Risikosituationen der Ver-
gangenheit -  vor und während der Therapie -  zu beziehen.

Am Ende einer deliktpräventiven Psychotherapie ist der Rückfallvermei-
dungsplan, übersichtlich gestaltet, dem Patienten als „Quintessenz der Thera-
pie“ zu übergeben (evtl, kann man an dieser Stelle auch über aktuarisches Ri-
siko und R-N-R-Analyse Transparenz herstellen, siehe 2.1). Ein Extrakt des-
sen, mit Methoden, Namen und Kontaktmöglichkeiten von Ansprechpartnem 
(v. a. Telefonnummern) kann als „Notfall- /l. Hilfezettel“ auf eine geldbör-
sentaugliche Karte übertragen werden. Jeder Notfallzettel sollte darüber



hinaus die Notrufe 110/112 oder die Adresse der regionalen Psychiatrie ent-
halten, denn „wenn alle Stricke reißen“ findet jeder Mensch über diese Ein-
richtungen ggf die Möglichkeit, sich selber kurzfristig „aus dem Verkehr zu 
ziehen“.
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Kasten V: Perspektivphase Herr Fall
Da die Psychotherapie zum Zeitpunkt dieses Beitrags noch nicht abgeschlossen war, 
kann kein endgültiges Fazit gezogen werden.

Zu Ziele und Pläne

Herr F. stellte für sich das Ziel auf, mindestens mittelfristig im Setting von Wohnheim 
und Rehawerkstatt zu bleiben. Er benötige die Unterstützung, die ihm dort zuteilwürde 
und profitiere von der externen Strukturierung. Eine neue Ausbildung, die er noch am 
Anfang der Therapie präferiert hatte, war kein Thema mehr, sondern er erkannte seine 
begrenzte Belastungsfähigkeit an. Die langfristige Planung war noch nicht abgeschlos-
sen. Eine einfache Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt war für ihn eher kein Thema. Zu 
einem späteren Zeitpunkt das Experiment einer eigenen W ohnung zu wagen, schloss er 
nicht aus. Es bestanden weiterhin Wünsche nach Partnerschaft und eigener Familie; ins-
besondere dieser Bereich würde weiter behandelt werden müssen.

Zu Behandlungsbereichen: Emotionsregulation und Paraphilie

Herr F. kannte inzwischen seine Deliktdynamik gut; zumindest konnte er auf Anfrage 
„alles hersagen“. Er nahm verlässlich eine antiandrogene Medikation ein; der Testoste-
ronspiegel war dadurch bis auf „Kastrationsniveau“ abgesunken. Er erlebte es als entlas-
tend, dass zwar weder Libido noch Potenz vorhanden sei, die pädophilen sexuellen 
Phantasien aber ebenso erheblich zurückgegangen seien. Völlig verschwunden seien 
diese nicht (eine Aussage, die in ihrer Differenziertheit glaubhaft erschien).

Mit belastenden Lebenssituationen -  wie Stress im Wohnheim, mit Bediensteten oder 
Mitbewohnern, konnte er inzwischen gut umgehen. Er leitete ggf. selber klärende Ge-
spräche ein und machte bei diesen und anderen Gelegenheiten betreffend eigener und 
anderer Leute Stärken und Schwächen (bzw. lösbarer und unlösbarer Probleme) einen 
deutlich differenzierteren und reflektierteren Eindruck.

Es stand jedoch noch aus, die Beziehung zur Freundin (vgl. Kasten II) „auf den Prüf-
stand“ zu stellen, bzw. die Vorteile einer Kameradschaft (ohne Sexualität) abzuwägen 
mit dem Stress, den ihre Eigenarten über Gebühr mit in sein Leben brachten.

Zu Rückfallvermeidung

Sein Umgang mit Risikosituationen war deutlich besser geworden. Da er zusätzlich unter 
externer Kontrolle der Polizei stand, hatte es keine weiteren Weisungsverstöße (wie ein 
Internet-Cafe zu betreten) mehr gegeben. Er hatte bereits alle „Notfallnummem“ seiner 
Ansprechpartner in Risikosituationen zur Hand. Zudem war das Verfahren zum ange-
zeigten W eisungsverstoß in eine Phase getreten, die durchaus mit der Unterbringung in
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einem psychiatrischem Krankenhaus „auf Bewährung“ (§ 67b StGB) enden konnte. 
Eventuell würde damit eine Verlängerung der Bewährungs-/Führungsaufsicht und Be-
treuung verbunden sein.

Als weitere Ziele stand natürlich ein dauerhaftes Aufgeben von insbesondere externen 
Möglichkeiten zur Internet-Nutzung in Cafes zur Disposition (für eigene Zugänge lässt 
sich dagegen selber ein „Filter“ bzw. eine Sperre installieren, die einen Zugriff erheblich 
verkompliziert). Von Therapeutenseite war das Konzept eines „aufgeklärten, bekennen-
den Pädophilen“ denkbar, was schon an sich eine Minderung des Rückfallrisikos mit 
sich bringt. Zudem könnte man eine dauerhafte, ggf. niederfrequente therapeutische Be-
gleitung installieren; angesichts des Ursprungsdelikts sicher nicht zu viel der Maßnahme.

Als vorläufiges Fazit lässt sich sagen: es ist noch nicht alles gelöst, aber vieles klarer und 
etliches besser.

Es wurde eingangs darauf verwiesen, dass sich eine deliktpräventive Behand-
lung immer an individuellen Risiken und Therapiezielen orientieren solle, die 
v. a. in der R-N-R-Analyse und den Behandlungsbereichen 1-4 Niederschlag 
finden.
Aufgrund der (meist) Einbindung in einen justiziellen Rahmen, kann der de-
liktpräventiv arbeitende Therapeut nicht immer das Ende einer Psychotherapie 
bestimmen. Eventuell läuft die Bewährungszeit ab und damit die Finanzierung 
der Therapie, bevor man „mit einem guten Gefühl den Patienten ziehen las-
sen“ kann. Zum Glück heißt auch „ein schlechtes Gefühl“ nicht, dass der Pati-
ent es nicht dennoch schafft, ohne Rückfall zu bleiben. Es gehört zu einer de-
liktpräventiven Therapie lediglich dazu, am Ende der Behandlung ein Fazit zu 
ziehen, in wie weit die gesteckten Behandlungsziele erreicht wurden.
Es ist in jedem Fall davon abzuraten, sich gegenüber wem auch immer auf 
schriftliche Bestätigungen einzulassen, dass nunmehr kein Rückfallrisiko 
mehr bestehe; das ist ggf. damit beauftragten Gutachtern zu überlassen (und 
auch diese befinden immer nur auf niedrige, mittlere oder hohe Rückfallwahr-
scheinlichkeit; niemals auf keine).
Letztlich kann man von Psychotherapeuten nicht erwarten, dass alle deliktprä-
ventiv behandelten Patienten für alle Zeiten ohne Rückfall blieben, geschwei-
ge denn ohne irgendeine Straftat.
Es ist von den in diesem Bereich tätigen Therapeuten lediglich zu erwarten, 
dass sie eine Behandlung „nach den Regeln der Kunst“ durchführen und das 
ist in der Regel schon anspruchsvoll genug.
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Frauen im Strafvollzug
Rita Haverkamp

1. Einführung
Am 31. März 2013 verbüßten in Deutschland 3.208 Frauen und 53.433 Män-
ner eine Freiheitsstrafe im Strafvollzug (Statistisches Bundesamt 2014: 
Tab. l .l) .1 Mit einem Anteil von 5,7 % stellen Frauen lediglich eine Minder-
heit der gesamten Strafgefangenenpopulation dar, die in den vergangenen 
Jahrzehnten vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in Forschung und Praxis 
erhielt. Die Praxis des Frauenvollzugs prägte vor allem Helga Einsele, die 
jahrzehntelang die JVA Frankfurt a. M. III Preungesheim leitete und bis 1975 
wegweisende Reformprozesse wie die Einrichtung von Mutter-Kind-
Abteilungen einleitete (Obermöller 2000: 20 m. w. N.). Demgegenüber richte-
te sich das Forschungsinteresse Anfang des 21. Jahrhunderts vermehrt auf den 
Frauenvollzug aus nationaler und internationaler Perspektive (u. a. Zolondek 
2007, Zurhold 2005). Aber schon aufgrund seines zahlenmäßigen Überge-
wichts steht der Männervollzug nach wie vor im Vordergrund. Diese Fokus-
sierung führt zu der häufig kritisierten Überbetonung männlicher Belange in 
Bezug auf Sicherheit und Behandlung sowie zu einer Vernachlässigung weib-
licher Spezifika (vgl. nur Obermöller 2000: 15). Im Folgenden werden ge-
schlechtsspezifische Unterschiede der Hellfeldkriminalität aufgezeigt, um da-
nach allgemeine Befunde zum Frauenvollzug darzulegen. Im Anschluss wer-
den ausgewählte Ergebnisse der Studie der Autorin zum Frauenvollzug vorge-
stellt. Daraufhin geht es um die Relevanz der Gender Mainstreaming Strate-
gie1 2 für einen frauenspezifischen Behandlungsvollzug und zuletzt um gegen-
wärtig zu beobachtende Trends im Frauenvollzug.

2. Statistiken zu Kriminalität und Strafvollzug von Frauen
Bekanntermaßen besteht eine qualitativ und quantitativ ungleiche Kriminali-
tätsbelastung zwischen den Geschlechtern (Haverkamp 2011: 37). Obwohl 
Frauen mit etwa 52 % die Bevölkerungsmehrheit bilden, beträgt ihr Anteil an 
der Gesamtzahl der Straftatverdächtigen lediglich ein Viertel. Diese auffällige

1 Ein kleiner Teil befand sich in Sicherungsverwahrung: 489 Männer und drei Frauen.

2 Als Grundlage des Amsterdamer Vertrages von 1997 entfaltet diese Strategie eine Bindung für 
staatliche Einrichtungen in der Europäischen Union.
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Diskrepanz setzt sich im Laufe des Strafverfahrens fort und erreicht im Straf-
vollzug seinen niedrigsten Stand mit 5 %. Im Rahmen des Trichtermodells 
bringt dieser Ausleseprozess für straffällige Frauen eine deutlich höhere Aus-
filterung als für straffällige Männer mit sich (Köhler 2012: 42).
Die nachstehende Abbildung 1 für die Jahre 2000 bis 2012 gibt einen Über-
blick zur Entwicklung der weiblichen und männlichen Tatverdächtigen. Zu 
berücksichtigen ist jedoch die begrenzte Aussagekraft von Kriminalitätsstatis-
tiken, da diese Statistiken einen Tätigkeitsnachweis der verschiedenen Kon- 
trollinstanzen darstellen und somit nicht die tatsächliche Kriminalität abbilden 
(Heinz 2001: 66).

Abb. 1: Anzahl der Tatverdächtigen insgesamt und nach 
Geschlecht

2500000

2000000

1500000 »Tatverdächtige
insgesamt

1000000
............  atve rdächt ige

männlich

500000

Tatverdächtige
weiblich

0<
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jahr

Quelle: PKS des jeweiligen Jahres, Tab. 20

Im neuen Jahrhundert ist die Zahl der männlichen Tatverdächtigen seit ihrem 
Höchststand im Jahr 2004 rückläufig. Demgegenüber bleibt die Zahl der 
weiblichen Tatverdächtigen vergleichsweise konstant, auch wenn tendenziell 
2011 und 2012 ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Im Ergebnis geht die 
Verringerung der Gesamtzahl der Tatverdächtigen auf die männlichen Tatver-
dächtigen zurück. Allerdings ist ein Vergleich der Tatverdächtigenzahlen mit 
den Jahren vor 2009 ausgeschlossen, da in diesem Jahr die „echte“ Tatver- 
dächtigenzählung eingeführt wurde, nach der eine in mehreren Bundesländern 
tatverdächtige Person nur noch ein Mal in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) registriert wird (PKS 2012: 15). Die Umstellung auf die „echte“ Tat- 
verdächtigenzählung könnte allerdings den leicht erhöhten weiblichen Pro-
zentsatz von 23,1 % im Jahr 2000 auf 25,4 % im Jahr 2012 insofern erklären,
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als männliche Tatverdächtige dahin tendieren könnten, mehr Straftaten in ver-
schiedenen Bundesländern als weibliche Tatverdächtige zu begehen (Heinz 
2009: 82 f.).
Um qualitative und quantitative Anhaltspunkte über mögliche frauenspezi-
fische Delikte zu gewinnen, ist eine Analyse der weiblichen Kriminalitäts-
Struktur erforderlich. Unter frauenspezifischen Delikten werden von Frauen in 
absoluten Zahlen dominierte Straftaten verstanden (Köhler 2012: 37). Tabel-
le 1 enthält frauentypische Straftaten mit einem zumindest hälftigen Anteil an 
Frauen.

Tab. 1: Frauentypische Delikte
Straftaten nach StGB Insge-

samt
Anzahl
Frauen

Prozent
Frauen

Ausübung verbotener Prostitution, § 184e 680 609 89,5
Vortäuschen einer Straftat gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung, § 145d

647 563 87,0

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungs-
pflicht, § 171

1.648 1.164 70,6

Verleumdung auf sexueller Grundlage, 
§ 187

1.583 882 55,7

Entziehung Minderjähriger, § 235 1.675 841 50,2

Quelle: PKS 2012, Tab. 20

Lediglich bei fünf Straftaten stellen Frauen die Mehrheit aller Tatverdächti-
gen. Weibliche Tatverdächtige dominieren eindeutig die beiden Straftaten 
„Ausübung verbotener Prostitution“ und „Vortäuschen einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“ mit einem Anteil nahe 90 %. Zwei Drittel aller 
Tatverdächtigen machen Frauen bei der „Verletzung der Fürsorge- und Erzie-
hungspflicht“ aus. Über die Hälfte der Frauen gelten als Tatverdächtige bei 
der „Verleumdung auf sexueller Grundlage“ und der „Entziehung Minderjäh-
riger“. Bemerkenswert ist, dass diese Delikte mit der weiblichen Rolle als 
Mutter und gewissen Stereotypen über Frauen (z. B. übles Gerede) in der Ge-
sellschaft verknüpft sind (Haverkamp 2011: 98). Frauentypische Straftaten 
haben in zweierlei Hinsicht ein geringes Ausmaß: Einerseits handelt es sich 
um einzelne Delikte und zum anderen um Randdelikte mit kleinen Fallzahlen 
(Heinz 2001: 98). Aus diesem Grund richtet sich der Blick nun auf Massen-
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delikte mit einem überproportional hohen Frauenanteil, d. h. deutlich über 
25 %, an allen Tatverdächtigen (Tab. 2).

Tab. 2: Massendelikte mit einem relativ hohen Frauenanteil
Straftaten nach StGB Insge-

samt
Anzahl
Frauen

Prozent
Frauen

Ladendiebstahl, § 242 270.953 107.394 39,6
Diebstahl ohne erschwerende Umstände, 
§ 242, 247, 248a-c

414.206 139.580 33,7

Waren- und Warenkreditbetrug 122.933 40.991 33,3
Betrug, §§ 263, 263a, 264, 264a, 265, 
265a, 265b

448.001 139.513 31,1

Quelle: PKS 2012, Tab. 20

Mit einfachem Diebstahl und Betrug bleiben zwei Vermögens- und Eigen-
tumsdeliktkategorien übrig. Fast 40 % aller Tatverdächtigen eines Ladendieb-
stahls sind Frauen und ein Drittel eines Diebstahls ohne erschwerende Um-
stände. Ebenfalls gehören dem weiblichen Geschlecht ein Drittel aller Tatver-
dächtigen eines Waren- und Warenkreditbetrugs und fast ein Drittel eines 
Betrugs an. Die erhöhten Tatverdächtigenanteile von Frauen beziehen sich auf 
minder schwere Fälle des Diebstahls und unterschiedliche Betrugsarten. Ins-
besondere deuten die Unterkategorien „Ladendiebstahl“ und „Diebstahl ohne 
erschwerende Umstände“ auf die geringere qualitative Schwere der kriminel-
len Handlung hin. Über die Hälfte der Frauen (2012: 52,5 %) steht wegen 
eines einfachen Diebstahls und Betrugs unter Tatverdacht, was die Bedeutung 
dieser beiden Massendelikte anzeigt (Heinz 2001: 77).
Angesichts der geringen Spannbreite an von Frauen begangenen Straftaten 
verwundert es nicht, dass Eigentums- und Vermögensdelikte das gesamte 
Strafverfahren bis hin zum Strafvollzug beherrschen und dass lediglich eine 
Minderheit straffälliger Frauen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt 
wird. Nach der Studie der Autorin über Frauen im Strafvollzug gibt es vier 
Merkmale von besonders schweren Taten, die in der Regel eine Verurteilung 
zu einer unbedingten Freiheitsstrafe nach sich ziehen: eine leichte bis tödliche 
Verletzung eines Opfers, der Waffengebrauch, ein Schaden ab 2.500 Euro und 
der Handel bzw. Schmuggel mit Betäubungsmitteln (Haverkamp 2011:
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397 ff.).3 Einmal mehr spielen Eigentums- und Vermögensdelikte im Falle 
eines hohen Schadens eine wichtige Rolle.4
Im Strafvollzug selbst ist die Gefangenenpopulation nicht von Zu- und Ab-
nahmen der Kriminalität abhängig, sondern von der Sanktionspraxis, der 
Strafaussetzung zur Bewährung und deren Widerruf sowie den Ersatzfrei-
heitsstrafen (Statistisches Bundesamt 20135). Aus der nachstehenden Abbil-
dung 2 geht die Entwicklung der weiblichen und männlichen Strafgefangenen 
seit 2000 hervor. Im Unterschied zur PKS enthalten die Strafvollzugsstatisti-
ken jedoch stichtagsbezogene Informationen über die Gefangenenpopulation.

Frauen im Strafvollzug

Abb. 2: Anteil der männlichen und weiblichen Straf-
gefangenen im Strafvollzug von 2000-2013 in 
Prozent
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Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden: 2014 Fachserie 10 Reihe 4.1, Tab. 1.1

Den Höchststand erreichten die männlichen Strafgefangenen 2007. Seither 
gehen die Zahlen der Insassen kontinuierlich zurück. Dagegen verläuft die

3 Dabei handelt es sich um eine subjektive und restriktive Einschätzung der Tatschwere seitens 
der Autorin.

4 Aus der PKS 2004 und 2005 ergibt sich, dass nur ein kleiner Teil der Eigentums- und Vermö-
gensdelikte zu einem Schaden ab 2.500 Euro fuhren, vgl. Haverkamp 2011: 398.

5 Statistisches Bundesamt (zuletzt abgerufen am 29.12.2013 unter https://www.destatis.de/ 
EN/FactsFigures/SocietyState/Justice/Current.html.

https://www.destatis.de/
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Entwicklung der weiblichen Strafgefangenen anders, bei der insgesamt ein 
stetiger Anstieg zu beobachten ist und seinen Höhepunkt 2011 erreicht. Der 
Rückgang der Zahlen der Insassinnen beginnt also im Vergleich zu den Män-
nern etwas zeitversetzt 2013. Im Vergleich zu den männlichen Strafgefange-
nen erhöhte sich der Prozentsatz der weiblichen Strafgefangenen leicht von 
4 % im Jahr 2000 auf nahezu 5,7 % im Jahr 2013. Allerdings ist ein Vergleich 
der Strafgefangenenpopulation vor und nach 2003 wegen der Änderung des 
Stichtages vom 31. Dezember auf den 31. März des jeweiligen Jahres schwer 
möglich. Aufgrund der Weihnachtsgnade und des großen Anteils an Urlauben 
aus dem Vollzug füllt die Strafgefangenenpopulation am früheren Stichtag 
zahlenmäßig kleiner aus (Jehle 2009: 48). Zur Dauer des Freiheitsentzuges 
von Frauen enthält Tabelle 3 Informationen von 2000 bis 2012 am Stichtag.

Tab. 3: Frauen im Strafvollzug und Dauer des Vollzuges von 2000 bis
2012 am 31. März

Jahre

Dauer des Vollzugs 2000 2005 2010 2011 2012
bis 9 Monate 1.033 1.256 1.429 1.588 1.480
über 9 Monate bis zu 2 Jahren 476 664 697 696 757
über 2 bis zu 5 Jahren 462 530 513 519 580
über 5 bis zu 15 Jahren 149 197 176 173 167
lebenslänglich 62 95 102 100 110
insgesamt 2.182 2.742 2.917 3.076 3.094

Quelle: Statistisches Bundesamt (2013), zum Stichtag 31.03., Tab. 1.1

Die Dauer des Vollzuges hat sich in allen Kategorien zwischen den Jahren 
2000 und 2012 für weibliche Strafgefangene signifikant erhöht. Während bei 
einem Freiheitsentzug bis zu neun Monaten und über fünf bis zu 15 Jahren der 
Höhepunkt jeweils im Jahr 2011 erreicht worden ist, ist für die anderen Kate-
gorien ein Rückgang angesichts des fortwährenden Anstiegs noch nicht er-
sichtlich. Insbesondere fallt auf, dass sich die Anzahl der lebenslänglich Inhaf-
tierten innerhalb von zwölf Jahren fast verdoppelt hat. Der bemerkenswerte 
Anstieg der Insassinnen kann dementsprechend auf die wachsenden Zahlen in 
allen Kategorien zurückgeführt werden. Zu berücksichtigen ist, dass Kurzstra- 
fige im Vergleich zu Fängerstrafigen unterrepräsentiert sind, da die Wahr-
scheinlichkeit einer Zählung am Stichtag des Jahres bei letzteren höher ist
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(Jehle 2009: 45). Fast die Hälfte der Frauen befindet sich lediglich neun Mo-
nate im Strafvollzug. Der Kurzstrafenvollzug bis zu einem Jahr gilt allgemein 
als Verwahrvollzug mangels Behandlungsperspektive, so dass auf eine Be-
handlungsuntersuchung und einen Vollzugsplan regelmäßig verzichtet wird 
(Funk 2009: 51).

3. Vollzugsstrukturen und -gestaltung
Gegenwärtig gibt es in der Bundesrepublik sieben Frauenanstalten. Dabei 
handelt es sich um die JVA Schwäbisch-Gmünd in Baden-Württemberg, die 
bayerische JVA Aichach als zahlenmäßig größte Frauenanstalt mit einem 
Männerteil, der JVA Berlin für Frauen, der hessischen JVA Frankfurt a. M. III 
Preungesheim, die niedersächsische JVA Vechta, die JVA Willich II in Nord-
rhein-Westfalen und die sächsische JVA Chemnitz. Vielfach werden straffäl-
lige Frauen aber auch in Justizvollzugsanstalten für männliche Strafgefangene 
(Teilanstalt, eigenes Gebäude auf dem Anstaltsgelände, separate Abteilung) 
untergebracht (52,6 % nach Funk 2009: 50). Hinsichtlich Sicherheit und Be-
handlung liegt der Fokus in männlich geprägten Anstalten auf den Bedürfnis-
lagen der männlichen Gefangenen, so dass dort ebenfalls inhaftierte Frauen 
häufig ein „Anhängsel“ darstellen (Kawamura-Reindl 2009: 356). Mutter-
Kind-Abteilungen gibt es im geschlossenen und/oder offenen Frauenvollzug 
in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen (Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg) und 
Sachsen (näher Junker 2011).
Insbesondere bringt der Standort von Frauenanstalten großer Flächenländer 
wie Bayern und Niedersachsen oft das Problem der heimatfemen Unterbrin-
gung und damit verbunden eine Beeinträchtigung der sozialen Bindungen für 
die Insassinnen mit sich. Im Falle der Gewährung von Vollzugslockerungen 
erschweren die Finanzierung der Fahrtkosten und zeitliche Begrenzungen 
beim Ausgang die Aufrechthaltung der Kontakte (Obermöller 2000: 135). Die 
Unterbringung in einer Männeranstalt bedeutet jedoch nicht unbedingt eine 
Unterbringung in der Nähe der Angehörigen und/oder des Freundeskreises 
(Zolondek 2007: 60).
Aufgrund der vergleichsweise kleinen Insassinnenpopulation werden nicht 
immer die Trennungsgebote von Untersuchungs- und Strafhaft (§119 StPO) 
sowie Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug (z. B. Art. 166 Abs. 1 BaySt-
VollzG) eingehalten.6 Häufig können auch keine Differenzierungen zwischen

6 Das partiell noch geltende StVollzG des Bundes sieht getrennte Haftanstalten für Frauen und 
Männer in § 140 Abs. 2 vor, allerdings weichen die Landesgesetze teilweise hiervon ab, bei-
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verschiedenen Gefangenenkategorien getroffen werden, obwohl unterschied-
liche Behandlungsbedürfnisse eine Trennung von Kurz- und Langstrafigen, 
Erst- und Rückfalltäterinnen sowie Betäubungsmittelabhängigen mit divergie-
renden Behandlungswünschen anzeigen (Kawamura-Reindl 2009: 356). Die 
fehlende Differenzierung führt zu einer Fokussierung auf Risikogruppen und 
damit zu einer Übersicherung im Frauenvollzug (Kawamura-Reindl 2009: 
356), die ebenso in der Überbelegung des geschlossenen Vollzugs verbunden 
mit freien Kapazitäten im offenen Vollzug (Funk 2009: 52) zum Ausdruck 
kommt. Dies gilt in noch größerem Maße für die Unterbringung von weibli-
chen Gefangenen in separaten Abteilungen oder Gebäuden des Männervoll-
zugs.
Im Rahmen der Vollzugsgestaltung werden weiblichen Strafgefangenen nicht 
selten innerhalb der Abteilungen mehr Freiheiten als männlichen Strafgefan-
genen gewährt. In der Regel dürfen Frauen ihre eigene Kleidung tragen und 
ihren Haftraum mit mehr persönlichen Gegenständen ausstatten. Vor ein paar 
Jahren waren im Frauenvollzug bessere Telefonier- und Einkaufsmöglich-
keiten verbreitet, bei denen ein größeres Sortiment an Kosmetikartikeln zur 
Verfügung stand. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
verletzten diese Vergünstigungen innerhalb des Strafvollzuges das Recht auf 
Gleichbehandlung männlicher Strafgefangener (BVerfG, 2 BvR 1870/07 vom 
7.11.2008), so dass die gegenwärtige Praxis zu einer Anpassung im Männer-
vollzug geführt haben müsste.
In allen Bereichen des Behandlungsvollzuges werden im Frauenvollzug be-
trächtliche Defizite ausgemacht, die den Verwahrvollzug befördern. Der 
Kurzstrafenvollzug zieht eine hohe Fluktuation und einen großen bürokrati-
schen Aufwand zuungunsten von Behandlungsmaßnahmen nach sich (Haver-
kamp 2011: 125). Bei (Aus-)Bildung und Arbeit geht es um Mängel in der 
Quantität und in der Qualität (Franze 2001: 380; Schwinn 2004: 83 ff). Auf 
persönlicher Ebene bildet die Überschuldung einer Reihe von Insassinnen ein 
Hemmnis nach der Entlassung, allerdings unterbleibt vielfach die Einleitung 
einer Schuldenregulierung während des Vollzuges (Zolondek 2007: 232). Die 
Nachsorge bildet eine weitere Achillesferse im Frauenvollzug, die von zwei 
strukturellen Problemen geprägt ist: Erstens besteht ein Personalmangel bei 
den Fachdiensten (Funk 2009: 55) und zweitens lässt oft die Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen der Straffälligenhilfe zu wünschen übrig (Cummerow 2006: 
164).7

spielsweise Art. 166 Abs. 3 BayStVollzG und der § 10 S. 1 ME-StVollzG Musterentwurf von 
zehn Bundesländern.

7 Unter Berücksichtigung erheblicher regionaler Unterschiede (Funk 2009: 54).
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Zusätzlich ist zu beachten, dass die Struktur des Frauenvollzuges in der Bun-
desrepublik aufgrund von regionalen und strukturellen Unterschieden überaus 
heterogen ist. Aus den verschiedenen kriminalpolitischen Orientierungen in 
den Bundesländern ergeben sich Abweichungen bei der finanziellen und per-
sonellen Ausstattung, bei der Gewährung von Vollzugslockerungen und Haft-
urlaub sowie der Anwendung von Disziplinarmaßnahmen (Dünkel/Geng 
2007: 14 ff.).

4. Frauenspezifische Charakteristika
Im Frauenvollzug finden sich deutlich mehr Betäubungsmittelabhängige als 
im Männervollzug (Koch/Suhling 2005: 105, Wirth 2002: 104 ff.).8 Hieraus 
ergibt sich einerseits ein beträchtlicher Therapie- und Behandlungsbedarf von 
abhängigen Insassinnen (Cummerow 2006: 161) und andererseits negative 
Folgen für das allgemeine Vollzugsklima aufgrund des Beschaffungsverlan-
gens (Zurhold 1998: 95 f.). Im geschlossenen Vollzug führt Betäubungsmit-
telabhängigkeit im Allgemeinen zu einer Erhöhung der Sicherheit und auf in-
dividueller Ebene zu einer restriktiveren Handhabung von Vollzugslockerun-
gen und Hafturlaub.
Ein frauenspezifischer Behandlungsvollzug muss aber in der Arbeit mit den 
Insassinnen auch die Rolle als Mutter und Ehefrau bzw. Partnerin berücksich-
tigen (Funk 2009: 54). Insbesondere leiden inhaftierte Mütter unter der Tren-
nung von der Familie, begleitet von Schuldvorwürfen und Versagensängsten 
(Steinemann 1982: 25 ff.). Im Falle von Kleinkindern tragen Mutter-Kind-
Einrichtungen dazu bei, die Bindung zwischen Mutter und Kind unter sozial-
pädagogischer Betreuung aufrechtzuerhalten und zu stärken. Die Unterbrin-
gung von Kleinkindern im geschlossenen und offenen Vollzug dient jedoch 
nicht der Resozialisierung der betroffenen Mütter, sondern dem Wohl des 
Kindes, um möglichen Entwicklungsmängeln und -Störungen der Kinder auf-
grund der Trennung von der Mutter als wichtigster Bezugsperson zu begegnen 
(Kawamura-Reindl/von den Driesch 2002: 182). Eine Fremdunterbringung 
von Kindern wird ebenfalls durch den sog. Hausfrauenfreigang abgewendet, 
indem die Mütter tagsüber ihren hausfraulichen und mütterlichen Aufgaben zu 
Hause nachgehen. Kritik am Hausfrauenfreigang macht sich an der Aufrecht-
erhaltung des gewohnten Rollenmodells fest, ohne dass Behandlungsfort-
schritte in den Bereichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit erzielt werden; 
gleichzeitig wird den Betroffenen in organisatorischer, finanzieller und per-

8 Nach Studien ist mindestens die Hälfte der Frauen drogenabhängig gegenüber einem Drittel im 
Männervollzug.
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sönlicher Hinsicht aber mehr abverlangt (Kawamura-Reindl 2009: 359). In der 
Paarbeziehung ist das Verhältnis zum anderen Geschlecht nicht selten wegen 
materieller und emotionaler Abhängigkeiten wie auch häuslicher Gewalt 
spannungsgeladen (Kestermann 2005: 25). Die von Aggressionen und Miss-
brauch geprägten Beziehungen gehen vielfach auf negative Erfahrungen in-
folge von gewalttätigen und sexuellen Übergriffen in der Kindheit zurück 
(Maelicke 1995: 90, Schröttle/Müller 2004: 27 ff.).
Untersuchungen zufolge weisen inhaftierte Frauen in der Regel beruflich eine 
noch schlechtere Ausgangslage als inhaftierte Männer auf (Dünkel 1992: 
195 f., Koch/Suhling 2005: 104). Vielfach verfügen sie nicht über eine abge-
schlossene Berufsausbildung, was mit einer niedrigeren Beschäftigungsquote 
auf dem Arbeitsmarkt, einem höheren Anteil an Bezieherinnen von Sozialleis-
tungen und einer prekäreren wirtschaftlichen Lebenssituation einhergeht 
(Dünkel 1992: 200, Koch/Suhling 2005: 104).

5. Ausgewählte Ergebnisse einer Studie über den Frauenvoll-
zug in Deutschland

5.1 Zielsetzungen
Mit der Arbeit wurden drei Hauptzielsetzungen verfolgt: Zuerst interessierte 
die (un)bewusste Umsetzung der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze9 in 
der Praxis des Frauenvollzuges in Deutschland (vgl. im Folgenden Haver-
kamp 2011: 208 ff.). Zum zweiten ging es um die Besonderheiten des Frauen-
vollzuges. Schließlich wurde versucht, Chancen zur Resozialisierung im 
Frauenvollzug aufzuzeigen und Anregungen für Neuerungen zu geben. Da der 
Begriff Resozialisierung komplex ist, wurde im Rahmen dieser Studie 
zwischen Resozialisierung im engeren und weiteren Sinne differenziert: Wäh-
rend sich die Resozialisierung bzw. Behandlung im engeren Sinne auf alle 
Behandlungsmaßnahmen während des intramuralen Strafvollzugs erstreckt, 
umfasst die Resozialisierung im weiteren Sinne die Legalbewährung. Diese 
Unterscheidung ermöglicht eine selbständige Beurteilung des Behandlungs-
vollzuges unabhängig von der Entwicklung nach der Entlassung.

5.2 Untersuchungsmethoden und Durchführung der Studie
Zur Erfassung des Untersuchungsgegenstandes wurden mit der Inhaltsanalyse, 
der Beobachtung sowie der quantitativen und qualitativen Befragung ver-

9 Den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen kommt als Empfehlung keine rechtsverbindliche 
BindungsWirkung zu (sog. soft law); vgl. hierzu Schüler-Springorum 2006: 299 ff.
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schiedene Erhebungsmethoden angewendet (vgl. im Folgenden Haverkamp 
2011: 213 ff.). Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme über den Frauenstraf-
vollzug durchgeführt anhand einer schriftlichen Befragung an alle Landes-
justizverwaltungen, an die Leitungen von Frauenjustizvollzugsanstalten und 
ausgewählte Anstalten mit Frauenabteilungen im Jahr 2003. Im Anschluss 
wurden in zwei Frauenanstalten, d. h. der JVA Willich II in Nordrhein-
Westfalen und an der JVA Aichach in Bayern, die weiteren Erhebungsschritte 
im Zeitraum von Mitte 2004 bis Ende 2005 realisiert. Die Stichprobe der Ge-
fangenenaktenanalyse umfasste insgesamt 330 Insassinnenakten und bezog 
sich auf die Analyse der Sozial- und Haftbiographien. Interviews wurden mit 
38 Insassinnen, 34 Vollzugsbediensteten und der jeweiligen Anstaltsleitung 
geführt.10 Die teilstandardisierten Befragungen mit den inhaftierten Frauen 
thematisierten deren Lebenslage vor und während ihrer Inhaftierung sowie 
ihre Zukunftsaussichten nach Entlassung. Die Beschäftigten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes wurden ebenfalls mit teilstandardisierten Interviews u. a. 
über die Wahrnehmung ihres Vollzugsalltags, über ihr Berufsverständnis und 
ihre Arbeitszufriedenheit befragt, während mit den Beschäftigten der Fach-
dienste und den Anstaltsleitungen themenzentrierte Leitfadeninterviews u. a. 
zu berufsspezifischen Behandlungsansätzen, Arbeitsbedingungen und Beson-
derheiten im Umgang mit weiblichen Inhaftierten geführt wurden. Im Folgen-
den werden wesentliche Erkenntnisse aus den verschiedenen, nicht repräsenta-
tiven Erhebungsschritten zu den Besonderheiten des Frauenvollzuges kom-
primiert vorgestellt.

5.3 Weniger Subkultur
Augenfälliges Merkmal weiblicher Subkultur sind der übliche „Knastjargon“ 
und anstaltsspezifische Tätowierungen (vgl. im Folgenden Haverkamp 2011: 
840 f.). Aus den Gefangenenpersonalakten und Interviews mit den Insassin-
nen und dem Vollzugsstab ergaben sich leichte subkulturelle Strukturen bei 
den Betäubungsmittelabhängigen. Im Unterschied zum Männervollzug be-
stand unter den inhaftierten Frauen weder eine weibliche Solidargemeinschaft 
noch ein Kooperationsverbot mit der Anstaltsleitung und den Vollzugsbe-
diensteten. Entsprechend den Aussagen der Insassinnen ließ sich ein positiv 
besetzter Kontakt zu mindestens einer oder einem Vollzugsbediensteten kon-
statieren. Demgegenüber wurde das Verhältnis der Gefangenen untereinander

10 Sabine Riemer war damals Studentin der Sozialarbeit und unterstützte die Autorin bei der 
Durchführung, indem sie sechs Insassinnen und die Angehörigen des sozialen Dienstes inter-
viewte; ihre Ergebnisse waren Gegenstand ihrer Diplomarbeit, die dann für die Auswertung 
herangezogen wurde, vgl. Riemer 2006.
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durchweg schlechter beurteilt als zum Vollzugspersonal. Die Aussagen der 
Insassinnen weisen auf unterschwellige Feindseligkeiten hin, die in Grüpp- 
chenbildung und Einzelkämpfertum ihren Ausdruck finden. In diesem 
Rahmen ließ sich ansatzweise eine Gefangenenhierarchie erkennen, bei der 
vor allem Frauen mit Delikten gegen Kinder verbal ausgegrenzt wurden und 
sozial isoliert waren. Die weibliche Streitkultur charakterisierten weniger 
Gewalttätigkeiten als verbale Attacken bis zum Mobbing. Meist versuchten 
die Opfer solcher Auseinandersetzungen die Problematik ohne Einschaltung 
des Vollzugspersonals zu lösen. Im Gegensatz dazu erfolgte in den besonde-
ren Behandlungsabteilungen ein transparenterer und professionell begleiteter 
Umgang mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten.

5.4 Weibliche Kommunikationsstruktur
Im Gegensatz zum Männervollzug zeichnet den Frauenvollzug eine indirekte 
Kommunikationskultur aus (vgl. im Folgenden Haverkamp 2011: 841 f.). In 
den beiden Erhebungsanstalten beförderte diese Interaktion aufgrund von 
Negativmerkmalen wie Hinterhältigkeit, Missgunst, Neid und Konkurrenz-
denken ein Klima des Misstrauens. Der fehlende Zusammenhalt untereinander 
wurde auf individueller Ebene durch Rückzugsenklaven mit Gleichgesinnten, 
aber auch durch ein gutes Verhältnis zum Vollzugspersonal aufgefangen. Der 
Aufbau von vertrauensvollen Freundschaften erfordert allerdings eine gewisse 
Zeit und betrifft eher Frauen mit etwas längeren Freiheitsstrafen.11 Eine posi-
tiv konnotierte Haftzeit bedient dementsprechend das Bedürfnis nach einem 
sozialen Gegenüber sowohl auf Seiten der Gefangenen als auch auf Seiten der 
V ollzugsbediensteten.

5.5 Passivität und Unterordnung als Anpassungsstrategien
Die von den Fachdiensten oft festgestellten Traumatisierungen in der Kindheit 
und/oder schädlichen Abhängigkeitsverhältnisse zu Männern erleichtern das 
Überstehen der Haftzeit wegen der dahinter stehenden erlernten Anpassungs-
strategien, an denen die Betroffenen als eine Konstante in ihrem Leben hinter 
Gittern festhalten können (vgl. im Folgenden Haverkamp 2011: 843 f.). Hier-
zu gehören Passivität, Unterordnung und kooperatives Verhalten. Diese routi- 
nisierten Verhaltensmechanismen fördert die bestehende Anstaltsorganisation 
durch äußere Entmündigung, die sich in der abgenommenen Verantwortung 
für alltägliche Verrichtungen (z. B. Kleiderwäsche, Kochen) und der Ent- 11

11 An dieser Stelle kommt die Selektivität der Befragten mit längeren Freiheitsstrafen zum Aus-
druck.
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schleunigung im geschlossenen Vollzug zeigt, deren Kennzeichen das Warten 
(vor verschlossenen Türen, auf den Einkauf, die Arztvorstellung usw.) ist. 
Eine phlegmatische Grundeinstellung ist somit zwar im Anstaltsalltag 
hilfreich, steht jedoch im Widerspruch zur anvisierten Behandlung. Viele in-
terviewte Insassinnen belastete der begrenzte Bewegungsradius innerhalb der 
Anstalt und die Abhängigkeit erzeugende Vollversorgung ihrer Grundbedürf-
nisse.

5.6 Frauenspezifische Behandlung
Auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse lassen sich Anregungen für 
eine frauenspezifische Behandlung generieren. Insbesondere bietet sich dies-
bezüglich die positiv besetzte, vertikale Kommunikationsstruktur zum Voll-
zugspersonal an (vgl. im Folgenden Haverkamp 2011: 843). Beispielhaft kann 
hier das in der JVA Willich II eingeführte Betreuungspersonensystem ange-
führt werden, wonach jeder Gefangenen eine Ansprechpartnerin oder ein 
Ansprechpartner aus dem allgemeinen Vollzugsdienst zugewiesen wird. Nach 
den interviewten Fachdiensten benötigen inhaftierte Frauen im Unterschied zu 
inhaftierten Männern eine längere Annäherungsphase, um ein Vertrauensver-
hältnis und Behandlungsperspektiven zu entwickeln. Die individuelle An- 
sprechbarkeit eines Vollzugsbediensteten erfüllt das vorgenannte Bedürfnis 
nach einem sozialen Gegenüber und könnte dazu beitragen, bei weiblichen 
Gefangenen Interesse und Motivation zur Behandlung zu wecken.
Der im Frauenvollzug gegenwärtigen Übersicherung könnte durch eine wei-
tergehende innere Öffnung des geschlossenen Strafvollzuges durch Auswei-
tung des Wohngruppenvollzuges entgegengewirkt werden (Haverkamp 2011: 
849). Auf diese Weise könnte dem Wunsch vieler interviewter Frauen nach 
mehr Selbstverantwortlichkeit für alltägliche Verrichtungen entsprochen wer-
den. Eine gewisse Selbständigkeit in eigenen Angelegenheiten könnte zusätz-
lich eine identitätsstiftende Rollenfunktion erfüllen, denn den Fachdiensten 
zufolge sind geschlechtsspezifische Klischeevorstellungen in der Gefan-
genenpopulation weit verbreitet (Haverkamp 2011: 843 f.).

5.7 Bewertung der Arbeitsbedingungen durch das Vollzugspersonal
Das Vollzugspersonal prägt die Atmosphäre in der Anstalt wie auch die Aus-
gestaltung des Behandlungsvollzuges. Dessen Aufgeschlossenheit gegenüber 
Behandlung, das Bewusstsein um geschlechtsspezifische Besonderheiten und 
die berufliche Zufriedenheit sind Schlüsselfaktoren zur Umsetzung eines 
frauenspezifischen Behandlungsvollzuges und finden daher hier gesonderte 
Berücksichtigung.



146 Rita Haverkamp

In Interviews mit allen Beteiligten wurden insgesamt Rückschritte in den 
Arbeitsbedingungen artikuliert. Während die Befragten der Fachdienste Ein-
sparungen beim Personal durch Stellenwegfall infolge von Pensionierungen 
sowie Kürzungen bei den Sachmitteln ausmachten, wiesen die Vertreterinnen 
und Vertreter des allgemeinen Vollzugsdiensts auf eine Verlängerung der 
Arbeitszeit verbunden mit Gehaltseinbußen und unzureichenden Aufstiegs-
chancen hin (Haverkamp 2011: 853 f.).Teilweise wurde die Überbelegung in 
der Anstalt als zusätzliche Belastung empfunden. Die unzureichenden Ar-
beitsbedingungen wirkten sich nachteilig auf die berufliche Zufriedenheit aus. 
Dabei ließen sich vier verschiedene Reaktionsmuster identifizieren. Einige 
Befragte resignierten und wandten sich innerlich vom Vollzugsgeschehen ab. 
Das Bum-Out-Syndrom machte manchen Interviewten zu schaffen. Andere 
Vollzugsbedienstete arrangierten sich mit den Verschlechterungen durch An-
passung. Schließlich äußerten sich mehrere Personen optimistisch über 
Behandlungsenklaven mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten (Haverkamp 
2011: 818).
Die berufliche Zufriedenheit wurde vor allem durch Erfolge während der 
Arbeit im Rahmen einer pragmatischen Herangehensweise gefördert (vgl. im 
Folgenden Haverkamp 2011: 853). Entsprechend der Resozialisierung im 
engeren Sinne ist hier die eigene Mitwirkung am Behandlungsprozess von 
Bedeutung. Die schriftliche Niederlegung und Durchführung von fachspe-
zifischen Behandlungsmaßnahmen ermöglicht eine Zielformulierung und 
Erfolgskontrolle. Teamarbeit und die Gewährung von Eigeninitiative sind 
weitere bedeutsame Faktoren. Nicht zuletzt trägt die Anerkennung durch die 
Anstaltsleitung zur beruflichen Zufriedenheit bei. Demgegenüber ist der 
Resozialisierung im weiteren Sinne tendenziell eher eine negative Wirkung 
zuzuschreiben.

6. Gender Mainstreaming als Behandlungsansatz
Gender Mainstreaming gilt allgemein als Strategie zur Herstellung von Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern, indem die strukturelle Benachteili-
gung von Frauen durch eine zielgerichtete Förderung nach den Grundsätzen 
der Gleichheit und Differenz abgebaut werden soll (Cummerow 2006: 154 f.). 
Im Strafvollzug ist diese Strategie im Rahmen von geschlechterdifferenzierten 
Behandlungsmaßnahmen relevant (Halbhuber-Gassner 2007: 279 ff. für die 
JVA Aichach).
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Als Beispiel für eine praxisorientierte Umsetzung von Gender Mainstreaming 
dient das Sonderprogramm MABiS.NeT12 (Marktorientierte Ausbildungs- und 
Beschäftigungsintegration für Strafentlassene) in Nordrhein-Westfalen, das 
2013 in eine Gemeinschaftsinitiative des Bundeslandes für ein landesweites 
Übergangsmanagement zur beruflichen Wiedereingliederung früherer Gefan-
gener integriert wurde. Im Rahmen dieses Sonderprogramms wurde ein Quali- 
fizierungs-, Vermittlungs- und Nachsorgenetzwerk für die Entlassungs- und 
Nachsorgephase etabliert, bei dem das Konzept des Gender Mainstreaming 
Berücksichtigung findet (Cummerow 2007: 309 ff. für die JVA Willich II). 
Ausgangspunkt für eine frauenspezifische Beratung und Vermittlung ist das 
bereits erwähnte bessere Bildungsniveau von Frauen, das eine spezifische 
Förderung bei der beruflichen Qualifizierung und bei Entlassungsmaßnahmen 
anbietet. Eine in diesem Zusammenhang erstellte Studie des Kriminolo-
gischen Dienstes in Nordrhein-Westfalen über das sog. Gate Fever erbrachte, 
dass Insassinnen vor der Entlassung verschiedene Ängste plagen, die sich 
insbesondere auf ihre Existenzsicherung und ihre Familie beziehen (vgl. im 
Folgenden Cummerow 2008: 47 ff). Eine berufsbezogene Wiedereingliede-
rung sei demnach dann vielversprechend, wenn diese grundlegenden Bedürf-
nisse und die damit verbundenen Ängste thematisiert werden. Dabei gehe es 
um die Erziehung und Fürsorge der Kinder, die weitere Berücksichtigung 
familiärer Bindungen, die Bewältigung von stoffgebundenen Abhängigkeiten 
und die Etablierung eines festen und gesicherten Wohnsitzes. Die konkrete 
Unterstützungsleistung bestehe dann in der Einbeziehung des sozialen Um-
felds mit Paargesprächen und der zu bearbeitenden Hindernisse für die Auf-
nahme einer Tätigkeit (z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinder-
betreuung).
In der vollzuglichen Praxis der beiden Erhebungsanstalten wurden mit einem 
emanzipatorischen bzw. lebenslagenorientierten Ansatz sowie mit einem an 
tradierten Rollenzuweisungen orientierten Ansatz zwei verschiedene Richtun-
gen in der Sozialarbeit beobachtet (vgl. im Folgenden Haverkamp 2011: 
847 f.). Die Verfolgung des herkömmlichen Ansatzes wurde mit der an tradi-
tionellen Familienvorstellungen festhaltenden Position vieler Insassinnen 
begründet und steht an und für sich im Widerspruch zum Gender Main-
streaming, nach dem Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern überwunden 
werden sollen. Allerdings kann eine lebenslagenorientierte Sozialarbeit diese 
Strategie integrieren, indem Rücksicht auf die Ressourcen, Fähigkeiten und 
Grenzen der jeweiligen Frau genommen wird. Einerseits können Anstöße hin

12 http://www.mabis-net.de (zuletzt abgerufen am 04.07.2014); das von der EU geförderte Mo-
dellprojekt begann am 16. August 2002 und endete am 30. Juni 2005, das Sonderprogramm 
wurde dann vom Land weitergeführt.

http://www.mabis-net.de
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zu einem anderen Lebensmodell unternommen werden, andererseits ist der 
ausdrückliche Wunsch nach einem Leben als Mutter und Hausfrau zu respek-
tieren und zu unterstützen.

7. Perspektiven im Frauenvollzug
Im Frauenstrafvollzug lassen sich im vergangenen Jahrzehnt folgende Ten-
denzen ausmachen. Angesichts der anfangs steigenden und nun leicht zurück-
gehenden Insassinnenpopulation nimmt der Verwahrvollzug aufgrund von 
personellen und finanziellen Einsparungen zu. Dem Wunsch nach Drosselung 
der Ausgaben, aber auch der Effektivierung der Kontrolle ist eine Akzentuie-
rung der technischen Sicherheit geschuldet. Der Behandlungsvollzug bzw. 
Chancenvollzug erreicht eine ohnehin schon motivierte Minderheit, die noch 
dazu aufgrund günstigerer sozio-ökonomischer Ausgangsbedingungen privi-
legiert ist. Eine Rückgängigmachung bzw. Umkehrung dieser Trends er-
scheint vor dem Hintergrund des kriminalpolitischen Bezugsrahmens proble-
matisch. Da es um externe Faktoren geht, die einer Einflussnahme durch die 
Anstalten entzogen sind, stellt sich hier die Frage nach der Bereitschaft inner-
halb der Gesellschaft zur Reintegration von Straffälligen. Die derzeitigen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind für eine Resozialisierung im wei-
teren Sinne eher hinderlich. Die in vielen Fällen missglückte Legalbewährung 
diskreditiert jedoch gewissermaßen den Behandlungsvollzug als vergebliche 
Behandlungsanstrengung in den Justizvollzugsanstalten. Dabei ergaben die 
Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungsschritten, dass ungeachtet der 
knappen Ressourcen bundesweit beträchtliche Bemühungen entfaltet wurden, 
um die Teilhabechancen der weiblichen Gefangenen im Vollzug und in Frei-
heit zu verbessern. Es ist daher zu wünschen, dass der Frauenvollzug in Zu-
kunft sein Profil weiter stärkt und intramurale Behandlungsfortschritte aner-
kannt werden.
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Alte Menschen im Straf- und 
Maßnahmenvollzug: 

Straffällige mit besonderen Bedürfnissen
Barbara Baumeister & Samuel Keller

Im Folgenden werden Ergebnisse der Studie «Alt werden im Straf- und Maß-
nahmenvollzug», welche zwischen 2008 bis 2010 in der Schweiz durchgefuhrt 
wurde, diskutiert. Es wird nach der Lebenssituation älterer Menschen im 
schweizerischen Strafvollzug gefragt. Was sind die Bedürfnisse eines alten 
Menschen und gibt es besondere Bedürfnisse, respektive daraus resultierende 
Belastungen für alte Strafgefangene? Mit welchen Herausforderungen sind 
Mitarbeitende des Strafvollzugs in der Betreuung dieser Zielgruppe konfron-
tiert? Diese Fragen stehen im Zentrum des folgenden Beitrags.

Ein Fallbeispiel
Als Einstimmung ins Thema soll über einen Fall berichtet werden, wie er vor 
nicht allzu langer Zeit in den Schweizer Medien dargestellt wurde. Dieses 
Beispiel fasst in kurzer Form die zentralen Themen zusammen, die bezüglich 
alter Gefangener auch im internationalen Diskurs thematisiert werden.
Es wird über den Gefangenen Albert H. berichtet, welcher in der kantonalen 
Strafanstalt Pöschwies, Regensdorf inhaftiert war. Mit 426 Vollzugsplätzen 
ist die Strafanstalt Pöschwies die größte geschlossene Einrichtung in der 
Schweiz. Vergleichend hierzu verfügt die JVA Tegel, als größte geschlossene 
Vollzugsanstalt in Deutschland, über 1.325 Haftplätze. Hier wird bereits deut-
lich, dass die Schweiz im Vergleich mit andern Ländern kleinere Vollzugs-
einrichtungen hat, was auch Auswirkungen auf den Vollzugsalltag haben 
kann. So weist Aebersold (2009) darauf hin, dass Bürokratie und eine unper-
sönliche Behandlung eine weniger bedeutende Rolle in der Schweiz spielen.
Albert H. war Sicherheitsverwahrter in der Strafanstalt Pöschwies. Er hatte 
mehrere Prostituierte und eine Taxifahrerin vergewaltigt. Seine Aussichten, 
jemals wieder aus dem Gefängnis zu kommen, standen schlecht. Im Gefängnis 
wurde Herrn H. vor Jahren Krebs diagnostiziert, sodass er damit rechnen 
musste, auch im Gefängnis sterben zu müssen. Der Gesundheitszustand von 
Herrn H. verschlechterte sich während seiner Vollzugszeit so sehr, dass er 
schließlich auf den Rollstuhl angewiesen war. Herr H. konnte nur noch mit
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großer Mühe vom Rollstuhl ins Bett und zurück steigen, musste sitzend auf 
einem Stuhl duschen und war unfähig die notwendigen Alltagsverrichtungen 
alleine zu tätigen. Es wird berichtet, dass zwei Gefangene begonnen hätten, 
ihm beim Waschen, Duschen und der Zellenreinigung zu helfen (Meier, 
2011). Zuletzt musste Herr H. notfallmäßig ins nahegelegene Krankenhaus 
eingeliefert werden, wo er weiterhin polizeilich überwacht wurde und kurze 
Zeit später verstarb. Seine Frau, die er während seiner Haftzeit kennengelemt 
hatte, sei die einzige Person gewesen, die sich in den letzten Jahren um ihn 
gekümmert hatte. Wie sie im Krankenhaus ankam, so berichtet sie gegenüber 
den Medien, sei Herr H. bereits nicht mehr ansprechbar gewesen, sodass sie 
sich nicht mehr von ihm verabschieden konnte (ebd.).

Alte Menschen als Straffällige mit besonderen Bedürfnissen
Im internationalen Diskurs sind Gesundheitsprobleme, die eingeschränkte 
Lebensperspektive, die Angst vor dem Sterben, Pflege und Betreuung sowie 
die Arbeitspflicht häufig genannte Herausforderungen und Belastungen im 
Zusammenhang mit alten Gefangenen. Die folgenden Punkte geben die zent-
ralen Themen wieder:

• Gesundheitsprobleme
Bezüglich gesundheitlicher Aspekte wird in mehreren Studien eine hohe Prä-
valenz psychischer Störungen unter älteren Gefangenen belegt (Schramke, 
1996; Görgen & Greve, 2005). Am häufigsten erwähnt werden dabei Depres-
sionen, Angsterkrankungen, Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis 
und Demenzen. Entsprechende Behandlungen werden durch das zunehmende 
Alter, durch Chronifizierung und Anhäufung von Störungsbildem komplexer 
und schwieriger.

• Eingeschränkte Lebensperspektive
Insbesondere in Deutschland wurde das Thema der eingeschränkten Lebens-
perspektive bei älteren Gefangenen aufgegriffen (Schramke, 1996; Görgen & 
Greve, 2005). Als psychosoziale Belastung wird hier erwähnt, dass ein Ge-
fangener in höherem Alter für sich kaum Zeit für einen Neuanfang sieht und 
sich deshalb nicht wie jüngere Gefangene auf die Zeit nach der Entlassung 
vorbereiten kann oder es tut. Folglich wird die Haft häufig als das Lebensende 
empfunden. Deshalb belasten Gefühle der verlorenen Zeit und Sorge um die 
Gesundheit sowie die erwartete Reaktion des Umfeldes bezüglich der Straftat 
alte Gefangene deutlich mehr als jüngere.
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• Angst vor dem Sterben
Mit der Begleitung von sterbenden Strafgefangenen beschäftigte sich u. a. 
Aday in Nordamerika (2005). Er untersuchte die Angst vor dem Tod bei älte-
ren Gefangenen. Demnach ist bei diesen Gefangenen nicht nur der Gesund-
heitszustand im Durchschnitt schlechter, sondern auch die Angst vor dem Tod 
leicht größer als bei Nichtinhaftierten der gleichen Altersgruppe. Gemäß 
Aday sollen ältere Gefangene insbesondere davor Angst haben, alleine zu 
sterben. Gleichzeitig fühlen sie auch Scham, als Gefangene zu sterben.

• Pflege und Vollzug
Das Personal, das mit älteren Menschen im Vollzug arbeitet, benötigt hierfür 
auf verschiedenen Ebenen spezielle Kenntnisse. Eine große aber auch zentrale 
Herausforderung wird deshalb in der Schulung des Personals gesehen. Ins-
besondere wird auf den Zielkonflikt zwischen der Betreuung eines Pflege-
bedürftigen und dem gleichzeitigen Vollzug einer Strafe hingewiesen (Gör-
gen & Greve, 2005).

• Arbeitspflicht und Resozialisierung
In der Schweiz gilt die allgemeingültige Arbeitspflicht für Gefangene auch 
über das Rentenalter hinaus. Davon ausgenommen sind ausschließlich Gefan-
gene, die der Arbeit krankheitsbedingt nicht mehr nachgehen können, 
wofür sie ein Arztzeugnis benötigen. Dies wurde kürzlich noch einmal mit 
einem Bundesgerichtsentscheid bestätigt. Folglich richten sich die Bildungs-
und Ausbildungsmaßnahmen im Vollzug nach wie vor auf die Integration in 
den Arbeitsmarkt. Diese ist für ältere Strafgefangene jedoch kaum zu realisie-
ren und jenseits des Rentenalters auch nicht mehr erforderlich. Erschwerend 
kommt hinzu, dass das Erfüllen der geregelten Arbeit aufgrund abnehmender 
Belastbarkeit zunehmend schwieriger wird.

Entwicklung der Anzahl älterer Gefangener
Die Anzahl alter Strafgefangener hat in der Schweiz wie auch in andern Län-
dern in den letzten Jahren stark zugenommen und wird voraussichtlich auch 
weiterhin ansteigen. Die Ergebnisse der sekundärstatistischen Analyse der 
Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass sich in der Periode 1994 bis 
2011 die Altersgruppen ab dem 50. und 60. Altersjahr quasi verdoppelt haben 
(Bundesamt für Statistik (1985-2011)). Bei den über 50-Jährigen ist die An-
zahl von 303 auf durchschnittlich 497 Personen angestiegen. Alleine in den
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drei Jahren von 2008 bis 2011 ist die Anzahl um 95 Personen gewachsen. Bei 
den über 60-Jährigen ist ein Anstieg von 68 Personen auf durchschnittlich 136 
zu verzeichnen. In dieser Altersgruppe ist die Population zwischen 2008 und 
2011 um 23 Personen gewachsen.
Zudem befanden sich im Jahr 2011 157 Verwahrte in den Institutionen des 
Schweizerischen Justizvollzugs. Jährlich werden in der Schweiz ca. 10 neue 
Verwahrungen ausgesprochen und viele dieser Menschen werden im Vollzug 
alt werden und -  neben der allgemeinen Zunahme alter Gefangener -  für 
einen weiteren Anstieg dieser Gefangenengruppe sorgen.
Als Vergleich soll auch für Deutschland die Zunahme von Gefangenen ab 
dem 55. Altersjahr im Zeitraum zwischen 1994 und 2011 aufgeführt werden 
(Statistisches Bundesamt, 2012). Da Deutschland ca. zehnmal mehr Einwoh-
nerinnen und Einwohner als die Schweiz hat, ist auch eine entsprechend grö-
ßere Anzahl an alten Gefangenen zu erwarten.
Betrachtet man zuerst alleine die prozentuale Zunahme zwischen 1994 und 
2011, ist diese in Deutschland mit plus 700 % zwar viel deutlicher als in der 
Schweiz, wo die Zunahme im selben Zeitraum ca. 200 % betrug. Wird aller-
dings ausschließlich der Bestand im Jahre 2011 betrachtet, ist der Anteil alter 
Gefangener an der gesamten Gefangenenpopulation in Deutschland und in der 
Schweiz etwa derselbe, wie untenstehende Tabelle zeigt. Die 6,5 % der über 
55-Jährigen Gefangenen in Deutschland liegen ungefähr zwischen den 13 % 
der über 50-Jährigen und den 3 % der über 60-Jährigen in der Schweiz. Das 
heisst, dass der Anteil alter Gefangener an der Gesamtpopulation in der 
Schweiz vor 1994 schon deutlich höher gewesen sein muss als in Deutsch-
land:

Tab. 1: Prozentualer Anteil alter Gefangener in der Schweiz und in
Deutschland (2011)
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Alles in allem sind die zwei Kontexte somit durchaus vergleichbar und die 
Relevanz der Thematik für die Schweiz wie auch für Deutschland sei hiermit 
aktuell wie auch prospektiv auf quantitative Weise unterstrichen.

Einrichtungen für ältere Gefangene
Während es in der Schweiz seit zwei Jahren die erste Abteilung für alte Ge-
fangene in Lenzburg gibt, wurde in Singen bereits in den 70er-Jahren die erste 
Deutsche Strafanstalt für ältere Gefangene eingerichtet. Heute gibt es in 
Deutschland zusätzlich separate Abteilungen für alte Gefangene in Schwalm-
stadt, in Detmold und in Bielefeld-Senne.
Am weitesten fortgeschritten ist der Prozess der altersspezifischen Unterbrin-
gung in den USA. Viele US-Bundesstaaten haben eigene Anstalten oder Ab-
teilungen. Einige Staaten haben sogar Einrichtungen für chronisch Pflege-
bedürftige und/oder Hospize oder Programm für sterbende Gefangene. Wobei 
hier anzufügen ist, dass diese Differenzierung auf die weltweit höchste Haft-
rate sowie den Trend in den Staaten zu langen Haftstrafen zurückzuführen ist 
(vgl. Görgen, 2007). Entsprechende Programme sind jedoch nach Aday 
(2006) zu sehr auf institutionelle Abläufe und zu wenig auf die Bedürfnisse 
alter Gefangener ausgerichtet.

Forschungsprojekt „Alt werden im Straf- und Maßnahmenvoll-
zug66
Für das Forschungsprojekt «Alt werden im Straf- und Maßnahmenvollzug» 
wurden mit insgesamt 22 alten männlichen Gefangenen -  zum Zeitpunkt der 
Studie hatte keine Frau im schweizerischen Vollzug das sechzigste Altersjahr 
erreicht -  und 33 Mitarbeitenden narrative und leitfadengestützte Interviews 
geführt. Das Projekt wurde im Zeitraum 2008 bis 2010 durchgeführt und vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert (Baumeister & Keller, 2011). 
Es wurden in drei unterschiedlichen Vollzugseinrichtungen Daten erhoben: 
Für den geschlossenen Vollzug in der Kantonalen Strafanstalt Pöschwies, Re-
gensdorf, für den offenen Vollzug in der Kantonalen Strafanstalt Saxerriet, 
Salez und für den Maßnahmenvollzug im Maßnahmenzentrum Bitzi, Mos- 
nang.
Es wurde nach der Lebenssituation älterer Gefangener im Schweizerischen 
Vollzug gefragt und von Interesse waren insbesondere die psychosozialen Be-
dürfnisse der alten Gefangenen sowie ihre Bewältigungsbemühungen im Um-
gang mit Belastungen während der Haftzeit. Ebenfalls, wie interessierte Voll-
zugsmitarbeitende ihre Arbeit mit alten Gefangenen erleben und mit welchen
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Herausforderungen sie allenfalls konfrontiert sind. Es wurden in der Studie 
alle Berufsgruppen berücksichtigt, die in ihrem Alltag mit alten Gefangenen 
konfrontiert sind (siehe untenstehende Abbildung 1). Um Erkenntnisse über 
die Einflussfaktoren bei alltäglichen Interaktionen zwischen Mitarbeitenden 
und alten Gefangenen zu generieren, wurden die Ergebnisse der Mitarbeiten-
den- und Gefangenengespräche schließlich vergleichend einander gegenüber-
gestellt.

Abb. 1: Übersicht Datengrundlage

Bedürfnisse und Belastungen der alten Gefangenen
Auf Basis der qualitativen Interviewanalysen haben sich Merkmale heraus-
kristallisiert, die alle interviewten alten Gefangenen betreffen und diese inso-
fern als homogene Gruppe charakterisieren. Nachfolgend werden diese 
Merkmale kurz zusammengefasst. Zur Verdeutlichung der gemeinsamen 
Bedürfnisse und Belastungen wird nachfolgend Bezug auf die moderne geron- 
tologische Forschung genommen. Diese stellt weniger das Alter an sich ins 
Zentrum der Beobachtung, sondern untersucht verschiedene Prozesse des 
Alterns, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen.
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- Körperlich-biologische Aspekte
Altemsprozesse sind immer auch mit körperlich-kognitiven Verändemngen 
verbunden. So werden körperliche und himorganische Einschränkungen mit 
steigendem Alter häufiger.
Alle 22 befragten Gefangenen haben kleinere bis größere körperliche Ein-
schränkungen, die häufig deren Alltagserledigungen beeinflussen. Ein Groß-
teil der Gefangenen ist diesbezüglich auf Hilfe angewiesen.

- Biografisch-lebensgeschichtliche Aspekte
In der Arbeit mit alten Menschen muss immer auch ihre lebensgeschichtliche 
Prägung mit berücksichtigt werden. Nebst diesem biographischen Verständnis 
steht heute zunehmend auch die Perspektive der lebenslangen Entwicklung im 
Zentrum.
Die interviewten älteren Gefangenen haben mindestens die Hälfte, wenn nicht 
den größten Teil ihres Lebens in Freiheit verbracht. Entsprechend bringen sie 
alle ausgeprägte Lebenserfahmng und gefestigte Haltungen mit in die Institu-
tion. Dass Menschen im Alter ein hohes Bedürfnis zur Bilanzierung zeigen, 
wird insbesondere in ihren Selbstpräsentationen deutlich. Diese stehen im 
Kontrast zur Orientierung von Personen im mittleren Erwachsenenalter, die 
stärker Lösungen aktueller Probleme fokussieren (Rosenthal, 1995). Durch 
den narrativen Zugang des vorliegenden Forschungsprojektes konnte deutlich 
gemacht werden, dass die alten Gefangenen neben dem Bedürfnis zur Bilan-
zierung sich auch stark mit Lösungen aktueller Probleme auseinandersetzen 
müssen. Solche Probleme können bspw. der Umgang mit dem Stigma eines 
Schuldigen oder die Verortung der Hafterfahrung innerhalb der weit fortge-
schrittenen Biografie sein. Ebenfalls zunehmend belastender wird für die älte-
ren Gefangenen mit fortschreitendem Alter und oft auch fortschreitender 
Krankheit die Ungewissheit über die ihnen noch verbleibende Zeit.

- Soziale Aspekte
Abnehmende Kräfte und eine zunehmend kürzer werdende Lebensperspektive 
führen bei alten Menschen zu einer bewussteren Gestaltung der Gegenwart. 
Daraus folgt meist auch die Präferenz von emotional wichtigen, vertrauten 
und verlässlichen Personen.
Diesbezüglich fallt auf, dass die interviewten Gefangenen -  sofern noch vor-
handen -  ausschließlich Beziehungen zu ihrer Familie, zu Freunden oder Be-
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kannten außerhalb des Vollzugs pflegen. Von der Anstaltsgemeinschaft hin-
gegen ziehen sie sich weitgehend zurück.

- Gestaltbarer und differenzieller Prozess
Altemsprozesse können auch beeinflusst werden und sind auf unterschied-
lichsten Ebenen gestaltbar. So können Lern- und Gedächtnistraining himorga- 
nisch bedingte Einbußen teilweise kompensieren oder gezielte Übungen die 
Muskelkraft steigern.
Mit steigendem Lebensalter nehmen interindividuelle Unterschiede zu und 
chronologisch gleichaltrige Menschen stellen in allen Dimensionen eine 
höchst heterogene Gruppe dar. Deshalb wird im Folgenden auf die herausge-
arbeiteten Unterschiede der interviewten alten Gefangenen eingegangen.

Vier Gefangenentypen alter Gefangener
Aus den narrativen Interviews mit den alten Gefangenen konnten auf Basis 
der qualitativen Analysen induktiv vier unterschiedliche Gefangenentypen 
herausgearbeitet werden. Diese Typen älterer Gefangener und deren Namen 
entstanden deshalb, weil sie jeweils gleiche und ähnliche Merkmale in Bezug 
auf die Kontextwahmehmung, die internen sowie externen Ressourcen und 
auf die Strategien im Umgang mit dem Haftalltag aufzeigen. Die folgenden 
vier Typen „bemühter Bewahrer“, „angepasster Neubeginner“, „missverstan-
dener Ausgeschlossener“ und „unauffällig Resignierter“ werden nachstehend 
einzeln vorgestellt.

- Der bemühte Bewahrer
Der erste Gefangenentyp, der „bemühte Bewahrer“, definiert sich über den 
Status seines früheren Lebens und der damit verbundenen gesellschaftlichen 
Akzeptanz, die er im Vollzug weiterhin bewahren will. Gefangene dieses 
Typs pflegen die vielen Kontakte nach draußen, die sie bereits vor der Inhaf-
tierung hatten, und ziehen sich weitgehend von der Anstaltsgemeinschaft zu-
rück. Der „bemühte Bewahrer“ ist bestrebt, die Zeit „davor“ zu konservieren, 
was sich beispielsweise durch biografisches Schreiben über seine Jugend, sei-
ne Familie oder seine Karriere manifestiert. Zum „bemühten Bewahren“ ge-
hört auch, dass er gegenüber allen Mitmenschen im Vollzug stets anständig 
bleibt und Haltung wahrt. Diese Haltung kann er meist durch seine vielen so-
zialen und kulturellen Ressourcen stärken, sowie durch eine feste Überzeu-
gung seiner Exklusivität. Es hat sich zudem gezeigt, dass Vertreter dieser Ge-
fangenengruppe meist Erstverurteilte im Alter sind und meist eine Strafe mit
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absehbarem Ende haben. Der folgende Interviewausschnitt eines alten Gefan-
genen dieses Typs soll seine distanzierte Haltung im Vollzug dokumentieren 
sowie seine Gewissheit, nach Ende der Haftzeit ins frühere Leben zurückzu-
kehren:
„Eben, ich habe ein bisschen wenig Kontakt [im Vollzug]. Weil, es interes-
siert mich einfach nicht. Wie ich gesagt habe, es würde mich vielleicht eher 
belasten, wenn ich weiß, der hat das gemacht. Der ist Kinderschänder oder 
Mörder oder.... Wie soll ich das wissen. Ich nehme die Kollegen wie sie sind. 
Ich sage ,guten Tag4 und ,ich wünsche dir einen guten Appetit4. Und damit 
hat es sich. Ich will nicht mehr Kontakt. Es ist ja dann auch, wenn man dann 
rausgeht und die wieder einmal draußen trifft. Es ist sicher ein besseres Ge-
fühl, wenn man die nicht kennt.44

- Der angepasste Neubeginner
Der zweite Typ eines alten Gefangenen verbindet im Unterschied zum „be-
mühten Bewahrer44 das Leben vor der Inhaftierung -  insofern er überhaupt 
davon spricht -  mit Scham statt mit Stolz. Des Weiteren hat der „angepasste 
Neubeginner44 alle seine früheren sozialen Kontakte außerhalb der Haftanstalt 
abgebrochen oder aber sie wurden abgebrochen. Dafür schafft er es im Ge-
gensatz zu den übrigen Typen häufig, vereinzelte neue Kontakte aus dem 
Haftaufenthalt heraus proaktiv aufzubauen. Er akzeptiert die Forderungen, die 
an ihn gestellt werden, nutzt die Lern- und Resozialisierungsangebote und be-
tont diese Eigenleistungen des Neuanfangs im fortgeschrittenen Alter, wes-
halb der Haftalltag für ihn quasi keine Belastung darstellt. Man kann wohl 
auch sagen, dass dieser Neuanfang eher untypisch für das fortgeschrittene Al-
ter ist und dieser Typ unabhängig vom Faktor Alter viel mehr einem idealen 
Vollzugsgefangenen auf dem Wege zur Resozialisierung zu entsprechen 
scheint.
Zieht man beim „angepassten Neubeginner44 im Nachhinein die kriminologi-
schen Daten aller Vertreter dieses Typs bei, fällt auf, dass es sich vor allem 
um Wiederholungstäter oder Langzeitgefangene (10-30 Jahre Vollzugserfah-
rung) handelt. Die folgenden zwei Zitate aus Interviews mit Vertretern des 
„angepassten Neubeginners44 verdeutlichen den Abschluss mit dem bisherigen 
Leben sowie die aktive Bereitschaft für einen Neuanfang:
«...ich habe ein liederliches Leben gehabt. Ich hatte Alkoholprobleme und 
immer wieder rein und raus.»
«Und da drin, ganz anfänglich in meiner Haftzeit, hat mich jemand angespro-
chen von der Justiz her, ob ich einen freiwilligen Mitarbeiter akzeptieren wür-
de. Ich habe mir das überlegt und dann auch zugestimmt. (...) Und auch der
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hat es am Anfang sehr schwierig gehabt, dass ich überhaupt nur etwas erzählt 
habe. Und der hat es endlich fertig gebracht, dass ich heute eigentlich ebenso, 
wie ich jetzt auch Ihnen erzähle, eigentlich mich geöffnet habe.»

- Der missverstandene A usgeschlossene
Der dritte Typ, der „missverstandene Ausgeschlossene“, fühlt sich meist 
schon sehr lange weder von den Gesetzen noch von der Gesellschaft verstan-
den und somit -  abgesehen von vereinzelten subkulturellen Kontakten -  aus-
geschlossen. Diese Erfahrung wird durch die Einweisung in den Vollzug ex-
plizit bestätigt. Dieser „Ausschluss“ zeigt sich auch in der Anstaltsgemein-
schaft, wo der „missverstandene Ausgeschlossene“ einen schlechten Stand 
hat. Zu Mitgefangenen oder Mitarbeitenden pflegt er vorwiegend eine kon-
flikthafte Beziehung. Der „missverstandene Ausgeschlossene“ misstraut allem 
und jedem und zieht sich häufig als Beobachtender zurück. Zudem unter-
scheidet er sich von den ersten zwei Typen auch dadurch, dass er die Tat 
weder verschweigt noch Schuldeinsicht zeigt, sondern sich rechtfertigt.
Gefangene dieses Typs sind mehrheitlich Wiederholungstäter oder Langzeit-
gefangene. Auch macht sich bei ihnen eine ausgeprägte Zukunftsangst be-
merkbar, was auch damit Zusammenhängen könnte, dass ihr Haftende oft 
ungewiss ist. Hierzu Zitate von zwei alten Gefangenen zu zentralen Themen 
des „missverstandenen Ausgeschlossenen“:
«Wenn man weiß, dass man nicht schuldig ist, das macht es eigentlich sehr 
viel leichter. Weil, man kann einfach nur stark bleiben. Man kann gar nicht 
schwächer werden, höchstens körperlich ja, aber psychisch eher nicht.»
«Ich schreibe auf jeden Fall zwei Bücher, oder allenfalls drei. Eines über das, 
was jetzt da passiert ist. Eines über das (XY)-Gesetz [ein spezifisches Gesetz, 
das wir hier zur Wahrung der Anonymität nicht aufführen], was für..., es ist 
kriminell, dieses Gesetz. Verfassungswidrig. Das dürfte es gar nicht geben.»

- Der unauffällig Resignierte
Der „unauffällig Resignierte“, der letzte der vier Typen alter Gefangener, ist 
meist schon sehr lange multiplen Problemlagen ausgesetzt und besitzt kaum 
persönliche, soziale oder finanzielle Ressourcen, um diese Lage zu verändern. 
Im Unterschied zu den drei vorangehenden Typen stellt er jedoch kaum An-
sprüche an sich selbst, seine Umwelt oder an seine Zukunft. Diese Haltung 
führt auch dazu, dass er im Vollzugsalltag kaum auffällt, weshalb er von den 
anderen Gefangenen wie auch von den Vollzugsmitarbeitenden leicht verges-
sen oder übersehen werden könnte.
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Die kriminologischen Angaben zum „unauffällig Resignierten“ zeigen, dass 
dieser entweder auf viele kürzere Haftstrafen oder auf eine Langzeitstrafe zu-
rückblickt. Diese anspruchslose, resignierte Perspektive lässt sich mit nach-
folgenden Zitaten aus Gesprächen mit alten Gefangenen verdeutlichen:
«Da könnte ich jetzt so sagen, ja man schlägt sich so durch. Oder man beisst 
sich so durch.»
«Besser wäre es, wenn man es [das Delikt] verhüten könnte. Dann müsste 
man nicht in so ein Dings rein kommen. Aber es ist halt schwierig. Man muss 
sich extrem zusammennehmen.»
Interviewerin: «Wie stellen Sie sich Ihre Situation in 5-10 Jahren vor?» 
Gefangener. «Ja, so lange lebe ich ja nicht mehr»

Strukturelle und individuelle Herausforderungen in der Arbeit 
mit alten Menschen im Straf- und Maßnahmenvollzug
Die 33 Gespräche mit Vollzugsmitarbeitenden haben primär gezeigt, dass sich 
deren Aufgaben- und Rollenwahmehmungen in einem fortwährenden Span-
nungsfeld befinden. Das Spannungsfeld ist hauptsächlich geprägt durch die 
Wechselwirkung zwischen institutionellen Vorgaben und individuellen Deu-
tungen.

- Institutionelle Ebene: Struktureller Kontext
Betrachtet man auf der institutionellen Ebene den strukturellen Kontext, fällt 
auf, dass sich in allen untersuchten Einrichtungen u. a. ältere Gefangenen be-
finden, die der Arbeitspflicht im Vollzug nur noch teilweise oder gar nicht 
mehr nachgehen können. Daraus folgt, dass diese Gefangenen teilweise oder 
gar nicht in die vorgesehene Tagesstruktur integriert sind. Sie verbringen die 
Zeit je nach Vollzugsform entweder in der verschlossenen Zelle oder auf der 
Abteilung und sind auf Unterstützung angewiesen.

- Institutioneile Ebene: Strukturelle Kritik
Die interviewten Mitarbeitenden kritisieren auf der institutionellen Ebene ei-
nerseits die oben erwähnte allgemeingültige Arbeitspflicht. Diese Kritik wird 
vor allem dann angebracht, wenn ein alter Insasse der Arbeitspflicht nicht 
mehr nachgehen kann. Viele Vollzugsmitarbeitende bemängeln dann auch, 
dass aus ihrer Sicht spezifische Konzepte für alte Gefangene bezüglich Akti-
vierung, Freizeit und Bildung fehlen. Demzufolge wird auch die Tagessstruk-
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tur wiederholt als ungeeignet kritisiert. Ebenfalls wird auf infrastrukturelle 
Mängel verwiesen, worunter fehlender Fahrstuhl, keine rollstuhlgängigen Zel-
len u. Ä. fallen. Ein Mitarbeitender beschreibt hierzu treffend: «Da kann man 
dann aufhören von Integration zu reden, wenn die einfachsten lebensprakti-
schen Sachen zum Hindernis werden.»
Bezüglich der dauerhaften Betreuung und Pflege wird vor allem die fehlende 
nächtliche Betreuung bemängelt, die in keiner Einrichtung gegeben bzw. vor-
gesehen ist. Auch fehlen den meisten Mitarbeitenden klar definierte Aufga-
benanweisungen in der Arbeit mit alten Gefangenen. Insbesondere die man-
gelnde Differenzierung von Betreuungs-, Hilfe- und einfachen Pflegeleistun-
gen kann beim Betreuungs- und Aufsichtspersonal zu größeren Spannungen 
und Widersprüchlichkeiten hinsichtlich ihrer Aufgabenwahmehmung führen. 
So sagen die einen: «den fasse ich nicht an, das ist nicht unser Stellenbe-
schrieb», währendem die Kollegen mit demselben Stellenprofil meinen: «das 
mache ich, was soll das». Nebst den aufgegriffenen mangelnden Rahmenbe-
dingungen fehlt es den Mitarbeitenden mitunter auch an gerontologischem 
Grundlagenwissen, dank welchem sie Situationen von sich aus besser ein-
schätzen könnten, um aufkommende Unsicherheiten zu verringern.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Tagesablauf in Straf- und Maßnahmen-
vollzugseinrichtungen klar strukturiert ist. Die Gleichbehandlung aller Gefan-
genen wird von solchen Institutionen erwartet oder gar vorausgesetzt. Aller-
dings scheint gerade im Umgang mit alten Gefangenen das Praktizieren von 
individuellen Lösungen zunehmend notwendig und stellt die Mitarbeitenden 
immer wieder vor entsprechende Herausforderungen. So braucht bspw. ein 
Gefangener wegen seinen Medikamenten einen Kühlschrank auf der Zelle, ein 
anderer darf krankheitsbedingt auf der Zelle frühstücken u. a.

- Individuelle Ebene: Engagement/Erwartung
Die Mitarbeitenden skizzieren auf der individuellen Ebene einerseits ein posi-
tives, mitunter auch stereotypes Bild eines alten Gefangenen, was ein spezifi-
sches Engagement der Mitarbeitenden fördert. Demnach sind ältere Gefange-
ne zufriedener, weniger nervös, anständiger, höflicher, verlässlicher, verant-
wortungsvoller oder selbständiger als jüngere Gefangene. Die geringere Ge-
waltbereitschaft, geringere Kraft und Impulsivität werden von den Mitarbei-
tenden geschätzt. Die Tendenz zu Rückzug und Ruhe der alten Gefangenen 
und ihr Arrangement mit den Haftbedingungen sind weitere Aspekte, die dann
-  im Gegensatz zu den jüngeren Gefangenen -  von den Mitarbeitenden als 
ausschließlich positiv bewertet werden.
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Es zeigt sich, dass die Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsalltag mit älteren Ge-
fangenen subjektiv bessere und befriedigendere Erfahrungen machen und 
gleichzeitig durch diese positiven Deutungen implizit auch mehr Erwartungen 
an alle alten Gefangenen stellen. Die Gefahr besteht, dass aus der Faszination 
und Empathie eine Rollenverwässerung oder gar -umkehr entstehen kann, so- 
dass der Mitarbeitende bspw. einen alten Gefangenen um Rat im Umgang mit 
anderen Gefangenen bittet.
Im Hinblick auf die vier Gefangenentypen scheint es offensichtlich, dass vor 
allem der „bemühte Bewahrer“ und teilweise auch der „angepasste Neubegin- 
ner“ diese positiven Altersbilder bedienen und deshalb der Kontakt zu diesen 
Gefangenen von den Mitarbeitenden (bewusst oder unbewusst) auch mehr ge-
sucht und gepflegt wird.

- Individuelle Ebene: Grenzen/Enttäusch ungen
Dem gegenüber werden die alten Gefangenen gleichzeitig als sturer, rechtha-
berischer und weniger lern- und leistungsfähig beschrieben. Diese Wahrneh-
mung kann durch die oben beschriebene Tendenz zu mehr Empathie und den 
positiven Zuschreibungen korrespondieren, mit welchen die Mitarbeitenden 
die älteren Gefangenen von den jüngeren differenzieren. Demzufolge können 
größere Erwartungen auch entsprechend enttäuscht werden. Ist dies der Fall, 
empfinden die Mitarbeitenden die Arbeit mit dieser Zielgruppe als speziell 
„schwierig“ oder „unangenehm“. Damit könnte vor allem der „missverstande-
ne Ausgeschlossene“ mit seiner konfrontativen Art gemeint sein. Auch kann 
der „unauffällig Resignierte“ als „typisch unzugänglicher“ oder auch als „ty-
pisch unhygienischer alter Gefangener“ negativ auffallen. Unsicherheiten im 
Umgang mit alten Gefangenen zeigen sich insbesondere bei schwerer Krank-
heit, nahendem Tod und Hoffnungslosigkeit. In diesem Zusammenhang gibt 
es bei den Mitarbeitenden auch eine Tendenz zu beobachten, die Situation 
alter Gefangener zu bagatellisieren oder umzudeuten.

- Rollen-und Aufgabenwahrnehmung:
Es wird nun deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Rollen- und Aufga- 
benwahmehmung der Vollzugsmitarbeitenden im spezifischen Arbeitsalltag 
mit älteren Gefangenen befindet. Die Rollenwahmehmungen der Mitarbeiten-
den im Umgang mit alten Gefangenen sind somit Produkt von oft unreflektier-
ten Abhängigkeiten auf unterschiedlichen Kontextebenen der Arbeitssituation, 
bestehend aus subjektiven und interaktiven Gewichtungen. Aufgrund dieser 
Dynamik der vier Ebenen bleiben Bedeutungen auf der einen Ebene nie ohne 
Auswirkung auf die anderen. Die Einflussfaktoren im Arbeitsalltag der Mitar-
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beitenden mit alten Gefangenen lassen sich in folgendes übergreifende Modell 
einordnen (vgl. Abb. 2):

Abb. 2: Rollen- und Aufgabenwahrnehmungen der Mitarbeitenden

In den Interviewanalysen wurde deutlich, dass diese Gratwanderungen und 
Herausforderung in der Arbeit mit alten Gefangenen von den Mitarbeitenden 
vor allem zwischen den folgenden Themen angegangen und bewältigt werden 
müssen:

- Zwischen großem Respekt vor der Lebensgeschichte und dem Bewusst-
sein der teils schweren Delikte.

- Zwischen der Abwägung, wie viel Autonomie oder Fürsorge alte Ge-
fangene benötigen oder -  aus subjektiver und situativer Sicht -  auch 
verdient haben.

- Daran schließt sich auch die Gratwanderung zwischen der Definition 
einer Handlung als Betreuung oder aber der Definition einer Handlung 
als einfache Pflege an, die nicht vollbracht werden möchte. Hier macht 
sich auch eine Angst bemerkbar, dass einem aus lauter Unwissen plötz-
lich unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen werden könnte.

- Schließlich scheint auch die allgegenwärtige Diskussion um Gleichbe-
handlung versus individuelle Leistungen bei den alten Gefangenen ver-
stärkt Bedeutung zu erhalten.
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Fazit
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse alter Gefangener, mit 
welchen sich der Vollzug aufgrund der nachweislich zunehmenden Zahl alter 
Gefangener ernsthafter als bisher auseinandersetzen muss, und aufgrund der 
daraus resultierenden Herausforderungen für den Vollzug und dessen Mitar-
beitenden gilt es abschließend nochmals vier Punkte hervorzuheben:

- Konzept: Problemgerechte Unterbringung für alte Gefangene
Neben hindemisfreier Umgebung und dauerhafter Hilfe- und Pflegeleistungen 
beinhaltet eine problemgerechte Unterbringung für alte Gefangene auch, dass 
spezifische Vollzugskonzepte mit angepassten Vollzugszielen für alte Gefan-
gene erarbeitet werden. Diese beinhalten Überlegungen wie:

- Wird Lebensbilanzierung angeregt und die Auseinandersetzung mit der 
persönlichen Lebensperspektive unterstützt?

- Gibt es Angebote für den persönlichen Umgang mit abnehmenden 
Kräften im Vollzug und werden vorhandene Ressourcen der alten Ge-
fangenen genutzt?

- Wird Unterstützung zur Lösung psychosozialer Probleme geboten?
- Werden die sozialen Kontakte nach draußen gezielt unterstützt?

- Struktur: Vorteile einer Separation
Aus folgenden Überlegungen sehen wir Vorteile in der Separation alter Insas-
sen: Die alten Insassen bevorzugen es, die Zeit alleine zu verbringen und pfle-
gen kaum Kontakt zu anderen Insassen, was weniger mit der Angst vor ihnen, 
als mit der selektiven und bewussteren Wahl von Kontakten zu Personen, die 
dem Insassen nahe stehen, zu begründen ist (Carstensen, Kennedy & Mather, 
2004). Ebenfalls kann das Bedürfnis zur Lebensbilanzierung eine Ursache für 
deren Rückzug sein. Durch eine Separation wird das Praktizieren von indivi-
duellen Lösungen weniger notwendig, respektive durch die Berücksichtigung 
der Lebensumstände alter Menschen sind individuelle Lösungen für alle alten 
Insassen vorgesehen.

- Ausbildung: Schulung des Personals und Erarbeitung spezifischer Stel-
lenprofile für die Betreuung alter Insassen

Die Daten der Studie zeigen, dass in den Stellenprofilen klare Vorgaben be-
züglich Betreuung, Hilfe und einfachen Pflegeleistungen notwendig sind.
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Zentral ist hier nicht die Frage nach Pflegepersonal sondern nach spezifischen 
Betreuungs- und Hilfeleistungen für alte Menschen. Das heißt, das Personal 
sollte für den Umgang mit älteren Gefangenen sensibilisiert und befähigt wer-
den, da positive oder negative Altersbilder oft die Motivation und Handlung 
der Mitarbeitenden im Umgang mit alten Insassen bestimmen.

- Interindividuelle Unterschiede alter Gefangener berücksichtigen
Die herausgearbeiteten Typen „bemühter Bewahrer“, „angepasster Neubegin- 
ner“, „missverstandener Ausgeschlossener“ und „unauffällig Resignierter“ 
haben deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Bedürfnisse alter Gefangener 
sein können, aber auch ihre Ressourcen sind, die sie mitbringen, um das Alter 
unter den Einschränkungen des Vollzugs zu gestalten sowie Unterschiede in 
dem, was sie besonders belastet. Für angemessene anstelle stereotyper Be-
handlung und Betreuung sollen die Ausführungen zu diesen vier Typen An-
haltspunkte zur fachlichen Reflexion geben.
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Tod im Knast
In Würde sterben

Joe Bausch

Der Tod ist eines der letzten Tabus in unserer Gesellschaft. Früher waren 
Geburt und Tod in das häusliche Leben integriert, heute lagern wir das gerne 
aus. Gestorben wird in Kliniken, Hospizen oder Altenheimen, das Personal ist 
entsprechend geschult und kann den Sterbenden und dessen Angehörige im 
Idealfall medizinisch und psychologisch begleiten. Dennoch ist das eigene 
Sterben oder das eines Angehörigen mit vielen Ängsten belastet: der Sorge, 
allein gelassen und seiner Würde beraubt zu werden, einen unnötig verlänger-
ten Sterbeprozess durchstehen zu müssen oder anderen zur Last zu fallen. Der 
Gedanke an den Tod setzt bei allen Menschen ähnliche Mechanismen in 
Gang. Wer mit einer tödlichen Diagnose konfrontiert wird, schwankt zwi-
schen Ohnmacht, Verzweiflung, Wut und dem Klammem an jeden noch so 
kleinen Strohhalm. Bei vielen Häftlingen löst die Vorstellung, während der 
Haft schwer zu erkranken oder gar zu sterben, Panik aus. Wie oft habe ich den 
Satz »Ich möchte hier nur heil wieder rauskommen« gehört, nicht selten von 
Insassen, die selbst viel Leid oder Tod über andere gebracht haben. Fakt ist 
aber, dass sich Krankheit und Tod nicht nach dem Vollzugsplan richten, nicht 
nach der Delinquenz oder einer Kriminalprognose. Krankheiten und Tod tref-
fen einen unvermittelt.
In der Präambel der »Gmndsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Ster-
bebegleitung« heißt es: »Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des 
Selbstbestimmungsrechts des Patienten Leben zu erhalten, Gesundheit zu 
schützen und wiederherzustellen sowie Leiden zu lindem und Sterbenden bis 
zum Tod beizustehen. [...] Dazu gehören unter anderem menschenwürdige 
Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege [...]« Die Frage, wie diese Vorga-
ben in der Haft umgesetzt werden können, wird indes nicht beantwortet. Tat-
sächlich verbringen immer mehr Inhaftierte eine wesentlich längere Lebens-
spanne im Knast, die von Krankheit, Siechtum und Todesnähe geprägt ist.
Für die meisten todkranken Inhaftierten gibt es draußen keinen sozialen Emp-
fangsraum mehr. Angehörige haben sich schon vor Jahren abgewendet, Eltern

* © 2012. Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. Der Herausgeber bedankt sich für die freund-
liche Genehmigung des Abdrucks eines Auszuges aus dem Buch „Knast“ von Joe Bausch in 
diesem Band.
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sind verstorben, Kinder wollen oder können sich nicht mit einem sterbenden 
Angehörigen belasten, Einrichtungen wie Alten- oder Pflegeheime sehen sich 
kaum imstande, ehemals gefährliche Verbrecher in ihre Einrichtungen zu 
übernehmen. Einige Kostenträger legen zudem große Zurückhaltung an den 
Tag, wenn es um die Finanzierung einer solchen Unterbringung geht.
Für die Gefängnisse heißt das, sich um sterbende Insassen zu kümmern, weil 
Alternativen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Die Häftlinge selbst gehen 
mit dieser Perspektive unterschiedlich um. Meiner Erfahrung nach entschei-
den sich immer mehr Langjährige ganz bewusst, ihr Leben auch in Haft 
zu beschließen. Für viele ist die Vollzugseinrichtung zum Zuhause geworden, 
ein anderes haben sie nicht mehr. Andere haben schlechte Erfahrungen mit 
Einrichtungen außerhalb des Vollzugs gemacht, wo sie auf voreingenommene 
Ärzte gestoßen und sich als Patienten dritter Klasse vorgekommen sind. Dann 
schon lieber im Knast sterben.
Aber das ist einfacher gesagt als getan. Nicht selten gerät ein Schwerstkranker 
mit einer geringen Lebenserwartung zwischen die Mühlen von Vollzug und 
Strafvollstreckungsbehörden. Oder er nutzt -  sofern er dazu noch in der Lage 
ist -  die Diagnose ganz bewusst aus: Ich habe Patienten erlebt, die sehenden 
Auges eine Verschlechterung ihres Zustands in Kauf genommen haben, um so 
auf Entscheidungen der Gerichte zu reagieren oder ihre Vorstellungen durch-
zusetzen. Für uns Ärzte ist es häufig schwer, sie zu einer Behandlung zu 
motivieren. Wozu die Qual einer Therapie auf sich nehmen, damit man die 
Strafe noch länger durchhält? Und danach? Als Krüppel rauskommen, auf 
Hartz IV in einer winzigen Bude hocken und allein auf das Ende warten?
Was macht man mit einem todkranken Straftäter? Entweder entlässt man ihn 
schnell, weil von ihm keine Gefahr mehr ausgeht und es Angehörige gibt, die 
sich um ihn kümmern. Oder es dauert länger, weil erst eine geeignete Unter-
bringung mit Betreuungs- und Pflegemöglichkeiten gefunden werden muss. 
Das bedeutet manches Mal einen Wettlauf mit der Zeit. Oder aber der Häft-
ling kann auf keinen Fall entlassen werden, weil es jetzt erst recht gefährlich 
wird, da er nichts mehr zu verlieren hat.
Deshalb ist eine angemessene Sterbebegleitung im Knast wichtig. In einem 
Passus der »Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte« heißt 
es: »Die Achtung menschlicher Würde ist auch dort erforderlich, wo sie nicht 
auf Gegenseitigkeit beruht.«
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Coming home
Alle nannten ihn Berti. Er verbrachte insgesamt über dreißig Jahre seines Le-
bens im Gefängnis. Gerne erzählte er, dass er mal der jüngste Insasse in einem 
deutschen Knast gewesen sei. Damals, kurz nach dem Krieg, mit noch nicht 
einmal achtzehn Jahren. Seine Eltern waren bei einem schweren Bomben-
angriff getötet worden, andere Familienangehörige hatte er nicht.
In einem Taubenschlag unter altem Geröll und einer Schicht Taubenscheiße 
hatte er eine P8 mit Munition gefunden, die ein Wehrmachtsoffizier dort ver-
steckt hatte, bevor er sich den Amerikanern ergab. Berti war ein Angeber. Er 
behielt die Waffe, zeigte sie stolz seinen Freunden und machte immer wieder 
Schießübungen im Steinbruch. Das kam auch bei den Mädels gut an. Wochen 
später, als ein erschossenes Reh nahe dem Steinbruch gefunden wurde, 
bezichtigte man Berti schnell der Tat, nicht ganz zu Unrecht. So landete er 
wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Wilderei zum ersten Mal im Zucht-
haus. Hier rebellierte er gegen alles und jeden. Es war keine einfache Zeit, 
aber er ließ sich nicht unterkriegen.
Anfang der Fünfziger war er wieder auf freiem Fuß. Schnell erkannte er, dass 
sein Äußeres sein größtes, wenn nicht sogar sein einziges Kapital war. Vor 
allem bei älteren Frauen kam er gut an -  und vermögende Witwen gab es 
damals genug. Er hatte ein erstaunlich selbstsicheres Auftreten und konnte, 
wenn er wollte, sehr charmant sein. Zeitweilig ließ er sich von mehreren 
Frauen aushalten und führte ein Leben, das selbst in den Wirtschaftswunder-
jahren nicht alltäglich war. Er trug feine Anzüge, rauchte amerikanische Ziga-
retten und chauffierte die Damen in ihren schicken Limousinen durch die 
Innenstädte. Er hatte immer Zeit für die Frauen, bei so viel Einsatz kam er 
nicht zum Arbeiten.
Während die Damen von einer gemeinsamen Zukunft mit Berti träumten, 
träumte er von einem eigenen 190 SL. Dafür ließ er sich sogar heiraten. Den 
Autos blieb er treu, den Frauen nie. Zwei Ehen gingen kurz hintereinander in 
die Brüche. Jedes Mal musste er wieder bei null anfangen, er hatte die 
Schnauze voll, wollte endlich sein eigenes Geld. Und so dachte er sich ein 
neues Geschäftsmodell aus, mit dem er seinen aufwendigen Lebensstil weiter 
finanzieren konnte. Er brach in die Wohnungen seiner Ex-Frauen ein und 
nahm sich das, wovon er glaubte, dass es ihm zustand: wertvollen Schmuck 
und Tafelsilber. Bei einem Hehler machte er die Beute zu Geld. Wenig später 
wanderte er wieder für ein paar Jahre in den Knast.
Alles, was er bis dahin an Tricks noch nicht draufhatte, lernte er nun im 
Gefängnis. Erzbetrüger wurden seine Lehrer. Und hier bekam er den letzten 
Schliff in der Kunst, sich zu verstellen und andere zu manipulieren.
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Von dem wenigen Geld, das er bei der Entlassung erhielt, gab er Heirats-
annoncen in seriösen Zeitungen auf: »Wanderjahre abgeschlossen! Welche 
finanziell unabhängige attraktive Frau, gerne auch mittleren Alters, möchte 
sich von gutaussehendem fünfunddreißigjährigen Mann, selbständiger Unter-
nehmer, ledig, ohne Kinder, leichte Gebrauchsspuren, verwöhnen lassen? 
Gemeinsame Zukunft erwünscht.« Er traf sich mit allen, die einsam und ver-
mögend waren, und begann mit denen, die seinem Charme erlagen, eine 
Beziehung. Allen täuschte er die große Liebe vor und zog ihnen so lange das 
Geld aus der Tasche, bis die Ersten misstrauisch wurden. Bevor die Chose zu 
platzen drohte, verschwand er oder fing das gleiche Spiel mit anderen an. Eine 
Frau zeigte ihn schließlich an, und damit krachte das Lügengebäude in sich 
zusammen. Andere Frauen zogen nach. Und wieder musste Berti in den 
Knast.
Da war er inzwischen ein alter Bekannter: Er kam, blieb für kurz oder lang, 
wurde entlassen und kehrte schnell wieder zurück. Die Zeiten in Freiheit wur-
den bald kürzer als die in Haft. Das Leben draußen wurde für ihn immer 
aufreibender, im Knast hatte er es vergleichsweise ruhig. Außerhalb der Mau-
ern musste er sich dauernd verstellen, drinnen konnte er bei Mitgefangenen 
und Bediensteten mit seinen Geschichten und den Fotos seiner attraktiven 
Frauen und dicken Autos Eindruck schinden. Draußen konnte er sich nur mit 
Betrügereien durchschlagen, drinnen wurde für ihn alles geregelt. Draußen 
hatte er weder Verwandte noch echte Freunde -  weil er sie alle betrogen 
hatte-, drinnen war seine Familie. Beamte, die ihn wie einen verlorenen, 
wenn auch etwas missratenen Sohn willkommen hießen. Auch die eine oder 
andere Frau blieb Berti treu, glaubte an ihn und vertraute ihm -  wider besseres 
Wissen. Weil er einfach ein so glänzender Unterhalter war, ein so humorvoller 
Charmeur.
Die Zeiten in Freiheit waren inzwischen nur noch kurze Ausflüge, Urlaub von 
Zuhause. Wenn er entlassen wurde und mit seinem Koffer durch die Pforte 
ging, riefen die Beamten ihm zu: »Mach’s gut, Berti. Wann sehen wir uns 
wieder?« Allzu lange ließ er nicht auf sich warten. Bei den Gefangenen war er 
beliebt, weil er Autorität besaß, alle Beamten kannte und wusste, bei wem er 
auf welchen Knopf drücken musste.
Die nächste Entlassung muss Berti als Rausschmiss empfunden haben. Er 
fühlte sich wie ein Galgenvogel, den man aus dem Nest geworfen hatte. Wie-
der die alten Nummern durchzuziehen, war ihm zu anstrengend und zu zeit-
aufwendig geworden. Dieses Mal ging er aufs Ganze. Er beschaffte sich in 
Belgien eine Waffe und überfiel anschließend eine Sparkasse in Dinslaken. 
Das Geld aus der Beute reichte gerade einmal für die Anzahlung. Wenig 
später saß Berti glücklich in einem roten 911 er. Auf dem Beifahrersitz
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Annemarie, die Frau, die bis zuletzt an ihn glaubte. Sie fiel aus allen Wolken, 
als das SEK die Autobahn vor ihnen sperrte und beide mit vorgehaltener Waf-
fe festgenommen wurden. Showdown. Das Urteil: fünfzehn Jahre und 
anschließend SV. Ein pensionierter Beamter, der aus den Nachrichten von 
Bertis Verhaftung erfuhr, stellte nur lapidar fest: »Jetzt hat er den Deckel über 
sich zugemacht. Ist auf Nummer sicher gegangen. Flat sich den Sarg auf den 
Buckel gebunden.«
Ende der achtziger Jahre traf ich Berti zum ersten Mal. Er kam zu mir in die 
Sprechstunde und klagte über einen Hexenschuss. Ein Mann, Ende fünfzig, 
deutlich vorgealtert, stattliche Figur, schlohweißes volles Haar, gute Manie-
ren, gepflegte Sprache. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass da 
einer vor mir stand, der schon über zwanzig Jahre Knasterfahrung hatte.
Ein Jahr später war ich auf dem Weg, mich in der Zelle eines Sicherungs-
verwahrten umzusehen, der dort einen Papagei halten durfte. Andere Insassen 
hatten sich beschwert, der Vogel mache zu viel Lärm und zu viel Dreck und 
sie hätten zudem Angst, er könne irgendwelche Krankheiten übertragen. Ich 
öffnete die Tür. Der Papagei schlug an wie ein Wachhund und schrie: »Hände 
hoch! Polizei!« Am Fenster stand Berti in einem dunkelblauen Kimono. Er 
schmunzelte. »Marilyn, gib Ruhe, das ist nur der Arzt«, sagte er, nahm den 
Papagei auf die Hand und setzte ihn in den Käfig. Der Vogel machte zwar 
Lärm, aber die Zelle sah ordentlich und aufgeräumt aus. Von Infektionsgefahr 
keine Spur.
Wir kamen ins Gespräch. »Wissen Sie, ich habe mich hier für länger einge-
richtet. Und Marilyn ist eine geduldige Zuhörerin und gibt keine Widerworte. 
Ich habe jetzt über zwanzig Jahre im Knast verbracht. Den Großteil meines 
Lebens. Draußen bin ich zum Schluss nicht mehr zurechtgekommen. Wenn 
Annemarie von ihren Urlaubsreisen oder von Besuchen bei ihren Kindern 
erzählte, konnte ich nur zuhören, aber nicht mitreden. Bei den Familienfesten 
war ich am Anfang der Exot, später interessierte sich keiner mehr für meine 
Geschichten. Ich hatte ja nur Geschichten aus dem Knast zu erzählen. Die hat 
eh keiner verstanden. Irgendwann erschien mir das Leben draußen schlimmer 
als hier. Deshalb habe ich die Bank überfallen. Volles Risiko. Ich wollte 
zurück. Dahin, wo mich jeder kennt und wo ich mich am besten auskenne ... 
nach Hause.«
Fünf Jahre später, an einem Sonntagnachmittag, veranstaltete Marilyn einen 
Höllenlärm. Beamte öffneten die Zellentür und fanden Berti tot in seinem 
Sessel.
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Auswahlbibliographie
Elisabeth Herrmann

Eine der zentralen Aufgaben der Kriminologischen Zentralstelle ist die Do-
kumentation kriminologischer Literatur. Das Fundament dieser Dokumentati-
on bildet eine Präsenzbibliothek mit einem Bestand von zurzeit etwa 27.500 
Monographien und ca. 60 laufend gehaltenen Fachzeitschriften. Aus dem 
Fundus dieser Zeitschriften werden jährlich etwa 400 ausgewählte Nachweise 
aus 30 kriminologisch relevanten Fachzeitschriften dokumentarisch ausgewer-
tet. Diese Aufsatznachweise, ergänzt durch zahlreiche Nachweise aus der 
Aufsatzdatenbank der juris GmbH, die der KrimZ in einer seit 1986 bestehen-
den Kooperationsbeziehung zur Verfügung gestellt werden, bilden zusammen 
mit den Nachweisen des Bibliotheksbestandes die kriminologische Literatur-
datenbank KrimLit.1
Die Datenbank KrimLit umfasst etwa 40.000 Nachweise kriminologisch rele-
vanter Literatur, überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, und bildet 
die Grundlage der hier verzeichneten Auswahlbibliographie zur Tagung der 
KrimZ im Oktober 2013 mit dem Titel „Straffällige mit besonderen Bedürf-
nissen“.
Die Auswahl1 2 orientiert sich an den auf der Fachtagung behandelten Themen 
und gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Bedürfnisse und Behandlung Strafgefangener
2. Sexualstraftäter -  besondere Aspekte der Behandlung
3. Aspekte der Behandlung von Psychopathen
4. Strafgefangene Frauen -  spezifische Bedürfnisse in Unterbringung und 

Behandlung
5. Alte Menschen im Vollzug, Umgang mit Krankheit und Tod

1 www.krimz.de/dokumentation.html. Die Datenbank KrimLit ist gegenwärtig nur einem einge-
schränkten Nutzerkreis zugänglich. Die Auswertungen der Zeitschriftenaufsätze sind auch im 
Rechtsportal der juris GmbH recherchierbar, s. www.juris.de, Teildatenbank „Literaturnach-
weise“. Der Bibliothekskatalog der KrimZ ist unter www.krimz.de/bibliothek.html verfügbar.

2 Einige Beiträge in diesem Band enthalten weitere wertvolle Literaturhinweise.

http://www.krimz.de/dokumentation.html
http://www.juris.de
http://www.krimz.de/bibliothek.html
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